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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Dr. Clemens KUZMINSKI als
Einzelrichter über die Beschwerde des XXXX , geboren XXXX , Staatsangehöriger
von Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und
Asyl vom 14.11.2017, Zahl 1071253907 - 150583432, nach Durchführung einer
mündlichen Verhandlung am 13.02.2020 zu Recht erkannt:

A)

I.	Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides wird gemäß
§ 3 Abs. 1 Asylgesetz 2005 als unbegründet abgewiesen.

II.	Die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides wird
gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 als unbegründet abgewiesen.

III.	In Stattgabe Beschwerde gegen die Spruchpunkte III. bis VI. des angefochtenen
Bescheides wird ausgesprochen, dass eine Rückkehrentscheidung gemäß § 9 Abs.
2 und 3 BFA-Verfahrensgesetz (BFA-VG) auf Dauer unzulässig ist.

IV.	Gemäß § 58 Abs. 2 in Verbindung mit § 55 Abs. 1 AsylG 2005 wird  XXXX eine
"Aufenthaltsberechtigung Plus" für die Dauer von zwölf Monaten erteilt.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

Der Beschwerdeführer, ein afghanischer Staatsangehöriger, gelangte (spätestens)
am 29.05.2015 illegal nach Österreich und stellte an diesem Tag einen Antrag auf
internationalen Schutz. Dazu wurde er am Folgetag vor der Landespolizeidirektion
Niederösterreich, Polizeiinspektion Traiskirchen Erstaufnahmestelle einer
niederschriftlichen Erstbefragung unterzogen. Dabei gab er zu seinen Fluchtgründen
an, sein Vater habe vor vier Jahren das Heimatdorf des Beschwerdeführers
verlassen und sei in die Stadt  XXXX gefahren, um zu arbeiten. Ein Jahr lang hätte
seine Familie nichts vom Vater gehört. Nach einem Jahr habe die Familie des
Beschwerdeführers einen Brief von den Taliban erhalten, in dem auch der
Beschwerdeführer genannt gewesen sei. Da der Beschwerdeführer jetzt 15 Jahre alt
gewesen sei, sollten er und sein Vater zu den Taliban kommen, weil sie nach deren
Ansicht die falsche Religion gehabt hätten.

Am 29.09.2017 wurde der Beschwerdeführer vor dem Bundesamt für Fremdenwesen
und Asyl (BFA), Regionaldirektion Oberösterreich, Außenstelle Linz, niederschriftlich
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einvernommen. Dabei gab er zu seinen Fluchtgründen an, in Afghanistan weder
vorbestraft noch inhaftiert gewesen zu sein. Er habe keine Probleme mit den
Behörden gehabt und er sei nicht politisch tätig gewesen. Weder er noch
Familienmitglieder seien bei einer politischen Partei gewesen. Wegen seines
Religionsbekenntnisses habe er Probleme gehabt.  Alle Hazara und Schiiten hätten
Probleme. Mit den Taliban habe er Probleme gehabt.

Aufgefordert, seine persönlichen Fluchtgründe zu schildern, führte der
Beschwerdeführer aus, die Taliban hätten damals viel Macht in  XXXX gehabt. Sie
hätten von jeder Hazarafamilie Geld verlangt; hätte man das nicht bezahlt, hätte man
Probleme bekommen. Zwischen dem Vater des Beschwerdeführers und den Taliban
sei es zu Streitigkeiten gekommen. Darüber wisse er aber keine Details.

Als sie einmal in  XXXX gewesen seien, seien die Taliban an den Onkel des
Beschwerdeführers herangetreten und hätten nach seinem Vater gefragt. Sie hätten
sogar den Onkel bedroht, falls er keine Auskunft geben würde. Deshalb sei sein
Onkel nach Pakistan geflohen.

Sein Vater sei als Händler tätig gewesen. Er sei einmal nach  XXXX zum Arbeiten
gefahren, auf dem weg dorthin sei der Vater von den Taliban festgenommen worden.
Seitdem würden sie nicht wissen, wo der Vater des Beschwerdeführers sei bzw. ob
er überhaupt noch lebe. Nach dem Verschwinden seines Vaters habe seine Mutter
seinem Onkel mütterlicherseits geholfen.

Zwei Monate vor seiner Ausreise habe der Beschwerdeführer einen Drohbrief der
Taliban bekommen. Dieser sei in der Sprache Paschtu, der Beschwerdeführer könne
ihn nicht lesen. Sein Onkel mütterlicherseits habe ihm gesagt, dass ihn die Taliban
haben wollen würden. Es stünde auch darin, wenn der Beschwerdeführer zu den
Taliban gehe, ließen sie seinen Vater frei. Sein Onkel habe gemeint, es wäre nicht
sicher, ob sie seinen Vater überhaupt freilassen würden. Es sei nicht sicher, ob sein
Vater überhaupt noch lebe. Sie hätten gewusst, dass die Taliban den
Beschwerdeführer haben wollen würden und deshalb hätten sie die Reise
organisiert.

Im Falle einer Rückkehr sei sich der Beschwerdeführer zu 100 % sicher, dass ihn die
Taliban umbringen würden.

Im Anschluss an die freie Erzählung wurde der Beschwerdeführer noch detailliert zu
seinem Fluchtvorbringen befragt. Weiters wurden ihm Fragen zu seiner integrativen
Situation in Österreich gestellt. Der Beschwerdeführer legte ein Konvolut an
Unterlagen vor.

Mit Schreiben vom 10.10.2017 erstattete der Beschwerdeführer durch die Caritas
eine Stellungnahme zu seinen Fluchtgründen und legte Urkunden vor. Neben einer
Wiederholung des Vorbringens führt diese im Wesentlichen aus, der
Beschwerdeführer habe eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung in Afghanistan
und eine asylrelevante Verfolgungsgefahr geltend gemacht. Die Länderberichte
würden Berichte über Rekrutierungsstrategien durch die Taliban vermissen lassen.
Aufgrund seiner Asylantragstellung in Österreich würde in Afghanistan eine politisch
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feindliche Gesinnung unterstellt. Die vom Beschwerdeführer vorgelegten
afghanischen Dokumente seien echt. Eine innerstaatliche Fluchtalternative habe der
Beschwerdeführer nicht. Weiters verweist die Stellungnahme auf die Anmerkungen
des UNHCR zur Situation in Afghanistan auf Anfrage des deutschen
Bundesministeriums des Innern vom Dezember 2016.

Mit Bescheid des BFA, RD Oberästerreich, ASt Linz, vom 14.11.2017, 1071253907 -
150583432, wies das BFA unter Spruchpunkt I. den Antrag des Beschwerdeführers
gem. § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 hinsichtlich der Zuerkennung des
Status des Asylberechtigten, unter Spruchpunkt II. gem. § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z
13 AsylG 2005 hinsichtlich der Zuerkennung des Status des subsidiär
Schutzberechtigten ab, erteilte dem Beschwerdeführer einen Aufenthaltstitel aus
berücksichtigungswürdigen Gründen gem. § 57 AsylG 2005 nicht (Spruchpunkt III.),
erließ gem. § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG gegen den
Beschwerdeführer eine Rückkehrentscheidung gem. § 52 Abs. 2 Z 2 FPG
(Spruchpunkt IV.) und stellte gem. § 52 Abs. 9 FPG fest, dass die Abschiebung des
Beschwerdeführers gem. § 46 FPG nach Afghanistan zulässig sei (Spruchpunkt V.).
Unter Spruchpunkt VI. setze das BFA gem. § 55 Abs. 1-3 FPG eine Frist für die
freiwillige Ausreise des Beschwerdeführers von 14 Tagen fest.

In der Begründung des Bescheides wurden die oben bereits im wesentlichen Inhalt
wiedergegebene Einvernahmen dargestellt und Feststellungen zu Afghanistan
getroffen. Beweiswürdigend führte das BFA zu den Fluchtgründen aus, der
Beschwerdeführer habe kein plausibles und nachvollziehbares Vorbringen erstattet.
Zudem seien seine Angaben widersprüchlich. Hinsichtlich des vorgelegten
Drohbriefs verwies das BFA darauf, dass dieser von Privatpersonen stamme und
daher einer Überprüfung nicht zugänglich sei. In Afghanistan gebe es darüber hinaus
kein Meldewesen und der Beschwerdeführer könne nach Kabul ausweichen.

Rechtlich begründend wurde zu Spruchpunkt I. insbesondere ausgeführt, dass der
Beschwerdeführer keine Fluchtgründe, welche taxativ in der Genfer
Flüchtlingskonvention aufgelistet seien, vorbringen und glaubhaft habe machen
können. In Spruchteil II. wurde insbesondere darauf verwiesen, dass dem
Antragsteller eine innerstaatliche Fluchtalternative in Kabul zur Verfügung stünde,
zumal er mobil, gesund und arbeitsfähig sei. Dem Beschwerdeführer drohe keinerlei
Gefährdung, sodass ihm der Status eines subsidiär Schutzberechtigten nicht
zuzuerkennen sei.

Die Voraussetzungen des § 57 AsylG 2005 würden auf den Beschwerdeführer nicht
zutreffen. Nach Durchführung einer Interessenabwägung iSd Art. 8 EMRK führte das
BFA aus, dass die Erlassung einer Rückkehrentscheidung zulässig sei. Die
Abschiebung des Beschwerdeführers nach Afghanistan sei zulässig und die Frist für
seine freiwillige Ausreise betrage mangels geltend gemachter Gründe 14 Tage ab
Rechtskraft der Rückkehrentscheidung.

Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer, vertreten durch die Caritas,
innerhalb offener Frist gegenständliche Beschwerde. Darin macht er soweit
wesentlich geltend, das BFA unterstelle dem Beschwerdeführer, unwahre Angaben
zu seinen Fluchtgründen gemacht zu haben. Die Ausführungen des BFA zu den vom
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Beschwerdeführer vorgelegten Beweismitteln seien unsubstantiiert und nicht
nachvollziehbar. Darüber hinaus stehe Kabul als innerstaatliche Fluchtalternative
dem Beschwerdeführer nicht zur Verfügung. Aufgrund der verheerenden
Sicherheitslage sei dem Beschwerdeführer eine Rückkehr nach Afghanistan nicht
zumutbar. Auch sei die Versorgungslage schlecht. Als Rückkehrer sei der
Beschwerdeführer besonders gefährdet. Die Aussichten in Afghanistan seien
schlecht. Der bekämpfte Bescheid lasse fallbezogen relevante Feststellungen mit
dem wesentlichen Teilen des Vorbringens des Beschwerdeführers vermissen und
das BFA verstoße gegen die Judikatur des VwGH zur Würdigung von Vorbringen
Minderjähriger. Das BFA müsse sich schließlich eine falsche rechtliche Beurteilung
vorwerfen lassen.

Die Beschwerde beantragt, dem Beschwerdeführer den Status des Asylberechtigten
zuzuerkennen, sowie eventualiter, den Bescheid zu beheben und die Angelegenheit
an das BFA zurückzuverweisen, dem Beschwerdeführer subsidiären Schutz
zuzuerkennen, sowie dem Beschwerdeführer einen Aufenthaltstitel aus
berücksichtigungswürdigen Gründen zu erteilen.

Das Bundesverwaltungsgericht beraumte eine öffentliche mündliche
Beschwerdeverhandlung für den 13.02.2020 an, zu der der Beschwerdeführer mit
einem Rechtsvertreter, zwei Zeugen und drei Vertrauenspersonen erschien. Das
BFA war durch einen rechtskundigen Behördenmitarbeiter vertreten.

Eingangs wurden die beiden Zeugen zur Integration des Beschwerdeführers
einvernommen. Sodann wurde der Beschwerdeführer zu seiner Integration in
Österreich befragt. Dabei gab er an, beim BFA Verständigungschwierigkeiten mit der
iranischen Dollmetscherin gehabt zu haben. Es sei verkürzt übersetzt worden.

Hinsichtlich seiner Fluchtgründe führte er aus, dass es üblich gewesen sei, dass die
Hazara Schutzgeld an die Taliban gezahlt hätten. Sein Vater habe kein Geld mehr
gehabt, welches er hätte bezahlen könen. Es sei zu einer Auseinandersetzung
gekommen, Nachbarn seien eingeschritten. Die Familie sei in der Folge nach  XXXX
gezogen. Die Taliban hätten den Onkel väterlicherseits nach seinem Vater gefragt.
Der Onkel habe gesagt, dass er nicht wüsste, wo sich der Vater aufhalte. Sein Onkel
sei dann nach Pakistan gezogen.

Als der Beschwerdeführer zehn Jahre alt gewesen sei, sei sein Vater von den
Taliban mitgenommen worden. Vor ca. acht Jahren habe der Beschwerdeführer
einen Drohbrief auf Paschtu bekommen, den er nicht habe lesen können. Sein Onkel
habe diesen übersetzen lassen. Darin sei gestanden, dass der Vater des
Beschwerdeführers im Austausch gegen ihn freigelassen würde. Dies habe die
Familie nicht geglaubt.

Dem Beschwerdeführer wurde vorgehalten, dass er in dem vorgelegten Drohbrief als
15jähriger bezeichnet worden sei und er dies vor dem BFA auch so angegeben
habe, er jetzt aber angebe, dass der Brief früher zu ihm gekommen sei. Dazu gab
der Beschwerdeführer an: "Das heißt für mich, nachdem man meinen Vater
mitgenommen hat, drei Jahre später ist dieser Brief gekommen, dann habe ich
Afghanistan in Richtung Europa verlassen." Er sei ca. noch zwei Monate nach Erhalt
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des Drohbriefs in Afghanistan geblieben.

Die Taliban würden den Beschwerdeführer suchen. Die Taliban seien zu einem
Zeitpunkt, als niemand zuhause gewesen sei, im Haus der Familie des
Beschwerdeführers gewesen und hätten das Haus durchsucht. Befragt gab der
Beschwerdeführer an, die Taliban hätten versucht, ihn zu entführen. Wieso sonst
hätten sie zur Familie des Beschwerdeführers nachhause kommen sollen. Wenn sie
einen Drohbrief schicken würden, bedeute dies auch, dass sie diese Person auch
suchen würden. Der Drohnbrief sei auch der unmittelbare Grund für seine Ausreise
gewesen. Der Beschwerdeführer sei genau am Neujahrstag ausgereist, weil zu
diesem Zeitpunkt die Taliban alle daheim das Neujahrsfest feiern würden.

Im Falle einer Rückkehr fürchte der Beschwerdeführer die Taliban. Diese wüssten
von jedem Rückkehrer aus Europa, dass er zurückgekommen sei. Zweitens sei der
Beschwerdeführer als Hazara noch mehr gefährdet. Nach Kabul oder Mazar-e Sharif
könne der Beschwerdeführer nicht ausweichen, weil er von weitem als Hazara
erkannt werde. Er käme nie lebend bis nach Mazar-e Sharif. Außerdem sei es
übertrieben, Mazar-e Sharif als sicher zu bezeichnen.

Mit Schreiben vom 26.02.2020, beim Bundesverwaltungsgericht eingelangt am
27.02.2020, erstattete der Beschwerdeführer durch seinen Rechtsfreund eine
Stellungnahme zum Verfahren. Darin führt er im Wesentlichen aus, dass er ein
glaubhaftes und widerspruchsfreies Vorbringen erstattet habe und der
Beschwerdeführer als Hazara gefährdet sei.

Aufgrund seines Alters sei der Beschwerdeführer besonders von Zwangsrekrutierung
betroffen. Hinzukomme, dass der Beschwerdeführer kein anderes soziales Netzwerk
verfüge, auf das er zurückgreifen könne. Daher hätte er im Falle einer Ansiedelung in
Mazar-e Sharif keine Lebensgrundlage.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat wie folgt festgestellt und erwogen:

1. Feststellungen:

Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers:

Der Beschwerdeführer ist afghanischer Staatsbürger, Angehöriger der Volksgruppe
der Hazara und schiitischer Moslem. Er wurde am  XXXX (das im Spruch genannte
Geburtsdatum wird aus Gründen der Identifikation und zur Vermeidung von
zwischenbehördlichen Unstimmigkeiten vom Bundesverwaltungsgericht nicht
korrigiert) in der Provinz  XXXX geboren. Der Beschwerdeführer hat in Afghanistan
sechs Jahre die Schule besucht und Verwandten in der Landwirtschaft unentgeltlich
geholfen. Er hatte in Afghanistan weder persönlich Probleme mit staatlichen
Behördenorganen, noch mit bewaffneten Gruppierungen wie den Taliban, noch mit
Privatpersonen in Afghanistan. Die Mutter und Geschwister des Beschwerdeführers
leben in Afghanistan in der Herkunftsregion des Beschwerdeführers, er hat Kontakt
mit ihnen. Der Beschwerdeführer hat weiters Tanten und Onkel in Afghanistan. Eine
Tante lebt beispielsweise in XXXX , eine in Kabul. Der Beschwerdeführer leidet unter
keinen schwerwiegenden gesundheitlichen oder psychischen Problemen.
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Der Beschwerdeführer ist ledig und nicht verlobt. Er führt kein Familienleben in
Österreich und ist unbescholten. Er hat bereits österreichische Freunde, die er in
einer Tanzschule, bei der Feuerwehr und in einem Badmingtonverein kennengelernt
hat. In Österreich macht der Beschwerdeführer eine Lehre zum Tischler. Der
Beschwerdeführer ist selbsterhaltungsfähig und nicht in die Grundversorgung
einbezogen. Seit der Beschwerdeführer in der Tischlerei ist, haben sich seine
Deutschkenntnisse erheblich verbessert. Sein Arbeitgeber ist mit ihm im höchsten
Maße zufrieden, der Beschwerdeführer ist im Betrieb sozial gut integriert. Der
Beschwerdeführer ist sehr hilfsbereit. Der Beschwerdeführer hat zum Zeitpunkt der
Beschwerdeverhandlung mit der Ausbildung zum Führerschein angefangen, er
möchte die Lenkberechtigungen B und C erlangen, um aktives Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr werden zu können. Der Beschwerdeführer hat zusätzlich zu
seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten bei der Freiwilligen Feuerwehr früher auch in
einem Altersheim ausgeholfen. Manchmal hilft er auch in der Pfarre mit.

Zu Afghanistan wird folgendes verfahrensbezogen festgestellt:

Politische Lage:

Afghanistan ist ein Zentralstaat mit 34 Provinzen, die in Distrikte gegliedert sind (AA
15.4.2019). Auf einer Fläche von ca. 632.000 Quadratkilometern (CIA 24.5.2019)
leben ca. 32 Millionen Menschen (CSO 2019).

Im Jahr 2004 wurde die neue Verfassung angenommen (BFA 7.2016; vgl. Casolino
2011), die vorsieht, dass kein Gesetz gegen die Grundsätze und Bestimmungen des
Islam verstoßen darf und alle Bürgerinnen und Bürger Afghanistans, Mann wie Frau,
gleiche Rechte und Pflichten vor dem Gesetz haben (BFA 3.2014; vgl. Casolino
2011, MPI 27.1.2004).

Die Verfassung der islamischen Republik Afghanistan sieht vor, dass der Präsident
der Republik direkt vom Volk gewählt wird und sein Mandat fünf Jahre beträgt
(Casolino 2011). Implizit schreibt die Verfassung dem Präsidenten auch die Führung
der Exekutive zu (AAN 13.2.2015) und die Provinzvorsteher, sowie andere wichtige
Verwaltungsbeamte, werden direkt vom Präsidenten ernannt und sind diesem
rechenschaftspflichtig. Viele werden aufgrund persönlicher Beziehungen ausgewählt
(EC 18.5.2019).

In Folge der Präsidentschaftswahlen 2014 wurde am 29.09.2014 Mohammad Ashraf
Ghani als Nachfolger von Hamid Karzai in das Präsidentenamt eingeführt.
Gleichzeitig trat sein Gegenkandidat Abdullah Abdullah das Amt des
Regierungsvorsitzenden (CEO) an - eine per Präsidialdekret eingeführte Position, die
Ähnlichkeiten mit der Position eines Premierministers aufweist. Ghani und Abdullah
stehen an der Spitze einer Regierung der nationalen Einheit (National Unity
Government, NUG), auf deren Bildung sich beide Seiten in Folge der
Präsidentschaftswahlen verständigten (AA 15.4.2019; vgl. AM 2015, DW 30.9.2014).
Bei der Präsidentenwahl 2014 gab es Vorwürfe von Wahlbetrug in großem Stil
(RFE/RL 29.5.2019). Die ursprünglich für den 20. April 2019 vorgesehene
Präsidentschaftswahl wurde mehrfach verschoben, da die Wahlbehörden auf eine
landesweite Wahl so kurz nach der Parlamentswahl im Oktober 2018 nicht
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vorbereitet waren. Der Oberste Gerichtshof Afghanistans konnte die
Herausforderungen für die Wahlkommission nachvollziehen und verlängerte die
Amtszeit von Präsident Ashraf Ghani bis zu der auf den 28.9.2019 verschobenen
Präsidentschaftswahl (DZ 21.4.2019).

Parlament und Parlamentswahlen:

Die afghanische Nationalversammlung ist die höchste legislative Institution des
Landes und agiert im Namen des gesamten afghanischen Volkes (Casolino 2011).
Sie besteht aus zwei Kammern: dem Unterhaus oder Volksvertretung (Wolesi Jirga)
mit 250 Abgeordneten (für 5 Jahre gewählt), sowie dem Oberhaus oder Ältestenrat
(Meschrano Jirga) mit 102 Abgeordneten (AA 15.4.2019).

Das Oberhaus setzt sich laut Verfassung zu je einem Drittel aus Vertretern der
Provinz- und Distrikträte zusammen. Das letzte Drittel der Senatoren wird durch den
Präsidenten bestimmt (AA 15.4.2019). Die Hälfte der vom Präsidenten entsandten
Senatoren müssen Frauen sein. Weiters vergibt der Präsident zwei Sitze für die
nomadischen Kutschi und zwei weitere an behinderte Personen. Auch ist de facto ein
Sitz für einen Vertreter der Hindu- bzw. Sikh-Gemeinschaft reserviert (USDOS
13.3.2019).

Die Sitze im Unterhaus verteilen sich proportional zur Bevölkerungszahl auf die 34
Provinzen. Verfassungsgemäß sind für Frauen 68 Sitze, für die Minderheit der
Kutschi zehn Sitze und für Vertreter der Hindu- bzw. Sikh-Gemeinschaft ein Sitz
reserviert (AAN 22.1.2017; vgl. USDOS 13.3.2019, Casolino 2011).

Die Rolle des Parlaments bleibt begrenzt. Ob das neue Parlament, das sich nach
den Wahlen vom Oktober 2018 erst mit erheblicher Verzögerung im April 2019
konstituierte, eine andere Rolle einnehmen kann, muss sich zunächst noch erweisen.
Zwar beweisen die Abgeordneten mit kritischen Anhörungen und Abänderungen von
Gesetzentwürfen in teils wichtigen Punkten, dass das Parlament grundsätzlich
funktionsfähig ist, doch nutzt das Parlament auch seine verfassungsmäßigen Rechte,
um die Arbeit der Regierung destruktiv zu behindern, Personalvorschläge der
Regierung z.T. über längere Zeiträume zu blockieren und sich Zugeständnisse wohl
auch durch finanzielle Zuwendungen an einzelne Abgeordnete abkaufen zu lassen.
Insbesondere das Unterhaus hat sich dadurch sowohl die Regierung der Nationalen
Einheit als auch die Zivilgesellschaft zum Gegner gemacht. Generell leidet die
Legislative unter einem kaum entwickelten Parteiensystem und mangelnder
Rechenschaft der Parlamentarier gegenüber ihren Wählern (AA 2.9.2019).

Die Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen finden gemäß Verfassung alle
fünf Jahre statt (USIP 11.2013). Mit dreijähriger Verzögerung fanden zuletzt am 20.
und 21. Oktober 2018 - mit Ausnahme der Provinz Ghazni - Parlamentswahlen statt
(AA 15.4.2019; vgl. USDOS 13.3.2019). Die letzten Präsidentschaftswahlen fanden
am 28. September 2019 statt; ein vorläufiges Ergebnis wird laut der unabhängigen
Wahlkommission (IEC) für den 14. November 2019 erwartet (RFE/RL 20.10.2019).

Bei den Wahlen zur Nationalversammlung am 20. und 21.10.2018 gaben etwa vier
Millionen der registrierten 8,8 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab. In der
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Provinz Kandahar musste die Stimmabgabe wegen eines Attentats auf den
Provinzpolizeichef um eine Woche verschoben werden und in der Provinz Ghazni
wurde die Wahl wegen politischer Proteste, welche die Wählerregistrierung
beeinträchtigten, nicht durchgeführt (s.o.). Die Wahl war durch Unregelmäßigkeiten
geprägt, darunter Betrug bei der Wählerregistrierung und Stimmabgabe,
Einschüchterung der Wähler, und einige Wahllokale mussten wegen Bedrohungen
durch örtliche Machthaber schließen. Die Taliban und andere Gruppierungen
behinderten die Stimmabgabe durch Drohungen und Belästigungen. Durch Wahl
bezogene Gewalt kamen 56 Personen ums Leben und 379 wurden verletzt.
Mindestens zehn Kandidaten kamen im Vorfeld der Wahl bei Angriffen ums Leben,
wobei die jeweiligen Motive der Angreifer unklar waren (USDOS 13.3.2019).

Wegen Vorwürfen des Betruges und des Missmanagements erklärte Anfang
Dezember 2018 die afghanische Wahlbeschwerdekommission (ECC) alle in der
Provinz Kabul abgegebenen Stimmen für ungültig (RFE/RL 6.12.2018). Die beiden
Wahlkommissionen einigten sich in Folge auf eine neue Methode zur Zählung der
abgegebenen Stimmen (TN 12.12.2018). Die Provinzergebnisse von Kabul wurden
schließlich am 14.5.2019, fast sieben Monate nach dem Wahltag, veröffentlicht. In
einer Ansprache bezeichnete Präsident Ghani die Wahl als "Katastrophe" und die
beiden Wahlkommissionen als "ineffizient" (AAN 17.5.2019).

Politische Parteien:

Die afghanische Verfassung erlaubt die Gründung politischer Parteien, solange
deren Programm nicht im Widerspruch zu den Prinzipien des Islam steht (USDOS
29.5.2018). Um den Parteien einen allgemeinen und nationalen Charakter zu
verleihen, verbietet die Verfassung jeglichen Zusammenschluss in politischen
Organisationen, der aufgrund von ethnischer, sprachlicher (Casolino 2011; vgl. MPI
27.1.2004) oder konfessioneller Zugehörigkeit erfolgt (Casolino 2011; vgl. MPI
27.1.2004, USDOS 29.5.2018). Auch darf keine rechtmäßig zustande gekommene
Partei oder Organisation ohne rechtliche Begründung und ohne richterlichen
Beschluss aufgelöst werden (MPI 27.1.2004).

Das kaum entwickelte afghanische Parteiensystem weist mit über 70 registrierten
Parteien eine starke Zersplitterung auf (AA 2.9.2019). Die politischen Parteien haben
ihren Platz im politischen System Afghanistans noch nicht etablieren können (DOA
17.3.2019). Die meisten dieser Gruppierungen erscheinen mehr als Machtvehikel
ihrer Führungsfiguren denn als politisch-programmatisch gefestigte Parteien (AA
2.9.2019; vgl. AAN 6.5.2018, DOA 17.3.2019). Ethnische Zugehörigkeit, persönliche
Beziehungen und ad hoc geformte Koalitionen spielen traditionell eine größere Rolle
als politische Organisationen (AA 2.9.2019).

Das derzeitige Wahlsystem ist personenbezogen, die Parteien können keine
Kandidatenlisten erstellen, es sind keine Sitze für die Parteien reserviert und es ist
den Parteien untersagt, Fraktionen im Parlament zu gründen. Der Parteivorsitz wird
nicht durch parteiinterne Abläufe bestimmt, sondern wird eher wie ein partimoniales
Erbgut gesehen, das von einer Generation an die nächste, vom Vater zum Sohn,
übergeben wird. Die Menschen vertrauen den Parteien nicht und junge, gebildete
Leute sind nicht gewillt, solchen Parteien beizutreten (DOA 17.3.2019).
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Die Hezb-e Islami wird von Gulbuddin Hekmatyar, einem ehemaligen Warlord, der
zahlreicher Kriegsverbrechen beschuldigt wird, geleitet. Im Jahr 2016 kam es zu
einem Friedensschluss und Präsident Ghani sicherte den Mitgliedern der Hezb-e
Islami Immunität zu. Hekmatyar kehrte 2016 aus dem Exil nach Afghanistan zurück
und kündigte im Jänner 2019 seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2019
an (CNA 19.1.2019).

Im Februar 2018 hat Präsident Ghani in einem Plan für Friedensgespräche mit den
Taliban diesen die Anerkennung als politische Partei in Aussicht gestellt (DP
16.6.2018). Bedingung dafür ist, dass die Taliban Afghanistans Verfassung und
einen Waffenstillstand akzeptieren (NZZ 27.1.2019). Die Taliban reagierten nicht
offiziell auf den Vorschlag (DP 16.6.2018; s. folgender Abschnitt, Anm.).

Friedens- und Versöhnungsprozess:

Hochrangige Vertreter der Taliban sprachen zwischen Juli 2018 (DZ 12.8.2019) - bis
zum plötzlichen Abbruch durch den US-amerikanischen Präsidenten im September
2019 (DZ 8.9.2019) - mit US-Unterhändlern über eine politische Lösung des nun
schon fast 18 Jahre währenden Konflikts. Dabei ging es vor allem um
Truppenabzüge und Garantien der Taliban, dass Afghanistan nicht zu einem
sicheren Hafen für Terroristen wird. Die Gespräche sollen zudem in offizielle
Friedensgespräche zwischen der Regierung in Kabul und den Taliban münden. Die
Taliban hatten es bisher abgelehnt, mit der afghanischen Regierung zu sprechen, die
sie als "Marionette" des Westens betrachten - auch ein Waffenstillstand war Thema
(DZ 12.8.2019; vgl. NZZ 12.8.2019;  DZ 8.9.2019).

Präsident Ghani hatte die Taliban mehrmals aufgefordert, direkt mit seiner Regierung
zu verhandeln und zeigte sich über den Ausschluss der afghanischen Regierung von
den Friedensgesprächen besorgt (NYT 28.1.2019; vgl. DP 28.1.2019, MS
28.1.2019). Bereits im Februar 2018 hatte Präsident Ghani die Taliban als
gleichberechtigten Partner zu Friedensgesprächen eingeladen und ihnen eine
Amnestie angeboten (CR 2018). Ein für Mitte April 2019 in Katar geplantes
Dialogtreffen, bei dem die afghanische Regierung erstmals an den
Friedensgesprächen mit den Taliban beteiligt gewesen wäre, kam nicht zustande
(HE 16.5.2019). Im Februar und Mai 2019 fanden in Moskau Gespräche zwischen
Taliban und bekannten afghanischen Oppositionspolitikern, darunter der ehemalige
Staatspräsident Hamid Karzai und mehreren Warlords, statt (Qantara 12.2.2019; vgl.
TN 31.5.2019). Die afghanische Regierung war weder an den beiden
Friedensgesprächen in Doha, noch an dem Treffen in Moskau beteiligt (Qantara
12.2.2019; vgl. NYT 7.3.2019), was Unbehagen unter einigen Regierungsvertretern
auslöste und die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Regierungen
beeinträchtigte (REU 18.3.2019; vgl. WP 18.3.2019).

Vom 29.4.2019 bis 3.5.2019 tagte in Kabul die "große Ratsversammlung" (Loya
Jirga). Dabei verabschiedeten deren Mitglieder eine Resolution mit dem Ziel, einen
Friedensschluss mit den Taliban zu erreichen und den innerafghanischen Dialog zu
fördern. Auch bot Präsident Ghani den Taliban einen Waffenstillstand während des
Ramadan von 6.5.2019 bis 4.6.2019 an, betonte aber dennoch, dass dieser nicht
einseitig sein würde. Des Weiteren sollten 175 gefangene Talibankämpfer
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freigelassen werden (BAMF 6.5.2019). Die Taliban nahmen an dieser von der
Regierung einberufenen Friedensveranstaltung nicht teil (HE 16.5.2019).
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Die Sicherheitslage in Afghanistan ist nach wie vor volatil (UNGASC 3.9.2019),
nachdem im Frühjahr sowohl die Taliban als auch die afghanische Regierung neue
Offensiven verlautbart hatten (USDOD 6.2019). Traditionell markiert die
Ankündigung der jährlichen Frühjahrsoffensive der Taliban den Beginn der
sogenannten Kampfsaison - was eher als symbolisch gewertet werden kann, da die
Taliban und die Regierungskräfte in den vergangenen Jahren auch im Winter
gegeneinander kämpften (AJ 12.4.2019). Die Frühjahrsoffensive des Jahres 2019
trägt den Namen al-Fath (UNGASC 14.6.2019; vgl. AJ 12.4.2019; NYT 12.4.2019)
und wurde von den Taliban trotz der Friedensgespräche angekündigt (AJ 12.4.2019;
vgl. NYT 12.4.2019). Landesweit am meisten von diesem aktiven Konflikt betroffen,
waren die Provinzen Helmand, Farah und Ghazni (UNGASC 14.6.2019). Offensiven
der afghanischen Spezialeinheiten der Sicherheitskräfte gegen die Taliban wurden
seit Dezember 2018 verstärkt - dies hatte zum Ziel die Bewegungsfreiheit der Taliban
zu stören, Schlüsselgebiete zu verteidigen und damit eine produktive Teilnahme der
Taliban an den Friedensgesprächen zu erzwingen (SIGAR 30.7.2019). Seit Juli 2018
liefen auf hochrangiger politischer Ebene Bestrebungen, den Konflikt zwischen der
afghanischen Regierungen und den Taliban politisch zu lösen (TS 22.1.2019).
Berichten zufolge standen die  Verhandlungen mit den Taliban kurz vor dem
Abschluss. Als Anfang September der US-amerikanische Präsident ein geplantes
Treffen mit den Islamisten - als Reaktion auf einen Anschlag - absagte (DZ
8.9.2019). Während sich die derzeitige militärische Situation in Afghanistan nach wie
vor in einer Sackgasse befindet, stabilisierte die Einführung zusätzlicher Berater und
Wegbereiter im Jahr 2018 die Situation und verlangsamte die Dynamik des
Vormarsches der Taliban (USDOD 12.2018).

Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über Kabul, die wichtigsten
Bevölkerungszentren und Transitrouten sowie Provinzhauptstädte und die meisten
Distriktzentren (USDOD 6.2019). Die afghanischen Kräfte sichern die Städte und
andere Stützpunkte der Regierung; die Taliban verstärken groß angelegte Angriffe,
wodurch eine Vielzahl afghanischer Kräfte in Verteidigungsmissionen eingebunden
ist, Engpässe entstehen und dadurch manchmal auch Kräfte fehlen können, um
Territorium zu halten (SIGAR 30.4.2019; vgl. NYT 19.7.2019). Kämpfe waren auch
weiterhin auf konstant hohem Niveau. Die Ausnahme waren islamische Festtage, an
denen, wie bereits in der Vergangenheit auch schon, das Kampfniveau deutlich
zurückging, als sowohl regierungsfreundliche Kräfte, aber auch regierungsfeindliche
Elemente ihre offensiven Operationen reduzierten. Im Gegensatz dazu hielt das
Kampftempo während des gesamten Fastenmonats Ramadan an, da
regierungsfeindliche Elemente mehrere Selbstmordattentate ausführten und sowohl
regierungsfreundliche Truppen, als auch regierungsfeindliche Elemente, bekundeten,
ihre operative Dynamik aufrechtzuerhalten (UNGASC 3.9.2019). Die Taliban
verlautbarten, eine asymmetrische Strategie zu verfolgen: die Aufständischen führen
weiterhin Überfälle auf Kontrollpunkte und Distriktzentren aus und bedrohen
Bevölkerungszentren (UNGASC 7.12.2018). Angriffe haben sich zwischen November
2018 und Jänner 2019 um 19% im Vergleich zum Vorberichtszeitraum (16.8. -
31.10.2018) verstärkt. Insbesondere in den Wintermonaten wurde in Afghanistan
eine erhöhte Unsicherheit wahrgenommen.  (SIGAR 30.4.2019). Seit dem Jahr 2002
ist die Wintersaison besonders stark umkämpft. Trotzdem bemühten sich die ANDSF
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und Koalitionskräfte die Anzahl ziviler Opfer zu reduzieren und konzentrierten sich
auf Verteidigungsoperationen gegen die Taliban und den ISKP. Diese Operationen
verursachten bei den Aufständischen schwere Verluste und hinderten sie daran ihr
Ziel zu erreichen (USDOD 6.2019). Der ISKP ist auch weiterhin widerstandsfähig:
Afghanische und internationale Streitkräfte führten mit einem hohen Tempo
Operationen gegen die Hochburgen des ISKP in den Provinzen Nangarhar und
Kunar durch, was zu einer gewissen Verschlechterung der Führungsstrukturen der
ISKP führt. Dennoch konkurriert die Gruppierung auch weiterhin mit den Taliban in
der östlichen Region und hat eine operative Kapazität in der Stadt Kabul behalten
(UNGASC 3.9.2019).

So erzielen weder die afghanischen Sicherheitskräfte noch regierungsfeindliche
Elemente signifikante territoriale Gewinne. Das aktivste Konfliktgebiet ist die Provinz
Kandahar, gefolgt von den Provinzen Helmand und Nangarhar. Wenngleich keine
signifikanten Bedrohungen der staatlichen Kontrolle über Provinzhauptstädte gibt,
wurde in der Nähe der Provinzhauptstädte Farah, Kunduz und Ghazni über ein
hohes Maß an Taliban-Aktivität berichtet (UNGASC 3.9.2019). In mehreren
Regionen wurden von den Taliban vorübergehend strategische Posten entlang der
Hauptstraßen eingenommen, sodass sie den Verkehr zwischen den Provinzen
erfolgreich einschränken konnten (UNGASC 7.12.2018). So kam es beispielsweise in
strategisch liegenden Provinzen entlang des Highway 1 (Ring Road) zu temporären
Einschränkungen durch die Taliban (UNGASC 7.12.2018; vgl. ARN 23.6.2019). Die
afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte stellen erhebliche Mittel für die
Verbesserung der Sicherheit auf den Hauptstraßen bereit - insbesondere in den
Provinzen Ghazni, Zabul, Balkh und Jawzjan. (UNGASC 3.9.2019).

Für das gesamte Jahr 2018, registrierten die Vereinten Nationen (UN) in Afghanistan
insgesamt 22.478 sicherheitsrelevante Vorfälle. Gegenüber 2017 ist das ein
Rückgang von 5%, wobei die Anzahl der sicherheitsrelevanten Vorfälle im Jahr 2017
mit insgesamt 23.744 ihren bisherigen Höhepunkt erreicht hatte (UNGASC
28.2.2019).

Abb. 1: Anzahl sicherheitsrelevante Vorfälle 2015-2018 in ganz Afghanistan gemäß
Berichten des UN-Generalsekretärs (Darstellung der Staatendokumentation
beruhend auf UN-Daten (UNGASC 7.3.2016; UNGASC 3.3.2017; UNGASC
28.2.2018; UNGASC 28.2.2019))

Bild kann nicht dargestellt werden

Für den Berichtszeitraum 10.5.-8.8.2019 registriert die Vereinten Nationen (UN)
insgesamt 5.856 sicherheitsrelevanter Vorfälle - eine Zunahme von 1% gegenüber
dem Vorjahreszeitraum. 63% Prozent aller sicherheitsrelevanten Vorfälle, die
höchste Anzahl, wurde im Berichtszeitraum in den südlichen, östlichen und
südöstlichen Regionen registriert (UNGASC 3.9.2019). Für den Berichtszeitraum 8.2-
9.5.2019 registrierte die UN insgesamt 5.249 sicherheitsrelevante Vorfälle - ein
Rückgang von 7% gegenüber dem Vorjahreswert; wo auch die Anzahl ziviler Opfer
signifikant zurückgegangen ist (UNGASC 14.6.2019).

Für den Berichtszeitraum 10.5.-8.8.2019 sind 56% (3.294) aller sicherheitsrelevanten
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Vorfälle  bewaffnete Zusammenstöße gewesen; ein Rückgang um 7% im Vergleich
zum Vorjahreswert. Sicherheitsrelevante Vorfälle bei denen improvisierte
Sprengkörper verwendet wurden, verzeichneten eine Zunahme von 17%. Bei den
Selbstmordattentaten konnte ein Rückgang von 44% verzeichnet werden. Die
afghanischen Sicherheitskräfte führen gemeinsam mit internationalen Kräften,
weiterhin eine hohe Anzahl von Luftangriffen durch: 506 Angriffe wurden im
Berichtszeitraum verzeichnet - 57% mehr als im Vergleichszeitraum des Jahres 2018
(UNGASC 3.9.2019).

Im Gegensatz dazu, registrierte die Nichtregierungsorganisation INSO (International
NGO Safety Organisation) für das Jahr 2018 landesweit 29.493 sicherheitsrelevante
Vorfälle, welche auf NGOs Einfluss hatten. In den ersten acht Monaten des Jahres
2019 waren es 18.438 Vorfälle. Zu den gemeldeten Ereignissen zählten,
beispielsweise geringfügige kriminelle Überfälle und Drohungen ebenso wie
bewaffnete Angriffe und Bombenanschläge (INSO o.D.).

Folgender Tabelle kann die Anzahl an sicherheitsrelevanten Vorfällen pro Jahr im
Zeitraum 2016-2018, sowie bis einschließlich August des Jahres 2019 entnommen
werden:

Tab. 1: Anzahl sicherheitsrelevante Vorfälle in Afghanistan lt. INSO 2016-8.2019,
monatlicher Überblick (Darstellung der Staatendokumentation beruhend auf INSO-
Daten (INSO o.D.))

2016 2017 2018 2019
Jänner 2111 2203 2588 2118
Februar 2225 2062 2377 1809
März 2157 2533 2626 2168
April 2310 2441 2894 2326
Mai 2734 2508 2802 2394
Juni 2345 2245 2164 2386
Juli 2398 2804 2554 2794
August 2829 2850 2234 2443
September 2493 2548 2389 -
Oktober 2607 2725 2682 -
November 2348 2488 2086 -
Dezember 2281 2459 2097 -
insgesamt 28.838 29.866 29.493 18.438

Abb. 2: Anzahl sicherheitsrelevante Vorfälle in Afghanistan lt. INSO 2016-8.2019,
monatlicher Überblick (Darstellung der Staatendokumentation beruhend auf INSO-
Daten (INSO o.D.))

Bild kann nicht dargestellt werden

Global Incident Map (GIM) verzeichnete in den ersten drei Quartalen des Jahres
2019 3.540 sicherheitsrelevante Vorfälle. Im Jahr 2018 waren es 4.433. Die folgende
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Grafik der Staatendokumentation schlüsselt die sicherheitsrelevanten Vorfälle
anhand ihrer Vorfallarten und nach Quartalen auf (BFA Staatendokumentation
4.11.2019):

Abb. 3: Sicherheitsrelevante Vorfälle nach Quartalen und Vorfallsarten im Zeitraum
1.1.2018-30.9.2019 (Global Incident Map, Darstellung der Staatendokumentation;
BFA Staatendokumentation 4.11.2019)

Bild kann nicht dargestellt werden

Jänner bis Oktober 2018 nahm die Kontrolle oder der Einfluss der afghanischen
Regierung von 56% auf 54% der Distrikte ab, die Kontrolle bzw. Einfluss der
Aufständischen auf Distrikte sank in diesem Zeitraum von 15% auf 12%. Der Anteil
der umstrittenen Distrikte stieg von 29% auf 34%. Der Prozentsatz der Bevölkerung,
welche in Distrikten unter afghanischer Regierungskontrolle oder -einfluss lebte, ging
mit Stand Oktober 2018 auf 63,5% zurück. 8,5 Millionen Menschen (25,6% der
Bevölkerung) leben mit Stand Oktober 2018 in umkämpften Gebieten, ein Anstieg
um fast zwei Prozentpunkte gegenüber dem gleichen Zeitpunkt im Jahr 2017. Die
Provinzen mit der höchsten Anzahl an von den Aufständischen kontrollierten
Distrikten waren Kunduz, Uruzgan und Helmand (SIGAR 30.1.2019).

Ein auf Afghanistan spezialisierter Militäranalyst berichtete im Januar 2019, dass
rund 39% der afghanischen Distrikte unter der Kontrolle der afghanischen Regierung
standen und 37% von den Taliban kontrolliert wurden. Diese Gebiete waren relativ
ruhig, Zusammenstöße wurden gelegentlich gemeldet. Rund 20% der Distrikte waren
stark umkämpft. Der Islamische Staat (IS) kontrollierte rund 4% der Distrikte (MA
14.1.2019).

Die Kontrolle über Distrikte, Bevölkerung und Territorium befindet sich derzeit in einer
Pattsituation (SIGAR 30.4.2019). Die Anzahl sicherheitsrelevanter Vorfälle Ende
2018 bis Ende Juni 2019, insbesondere in der Provinz Helmand, sind als verstärkte
Bemühungen der Sicherheitskräfte zu sehen, wichtige Taliban-Hochburgen und
deren Führung zu erreichen, um in weiterer Folge eine Teilnahme der Taliban an den
Friedensgesprächen zu erzwingen (SIGAR 30.7.2019). Intensivierte
Kampfhandlungen zwischen ANDSF und Taliban werden von beiden Konfliktparteien
als Druckmittel am Verhandlungstisch in Doha erachtet (SIGAR 30.4.2019; vgl. NYT
19.7.2019).

Zivile Opfer:

Die Vereinten Nationen dokumentierten für den Berichtszeitraum 1.1.-30.9.2019
8.239 zivile Opfer  (2.563 Tote, 5.676 Verletzte) - dieser Wert ähnelt dem
Vorjahreswert 2018. Regierungsfeindliche Elemente waren auch weiterhin
Hauptursache für zivile Opfer; 41% der Opfer waren Frauen und Kinder. Wenngleich
die Vereinten Nationen für das erste Halbjahr 2019 die niedrigste Anzahl ziviler Opfer
registrierten, so waren Juli, August und September - im Gegensatz zu 2019 - von
einem hohen Gewaltniveau betroffen. Zivilisten, die in den Provinzen Kabul,
Nangarhar, Helmand, Ghazni, und Faryab wohnten, waren am stärksten vom Konflikt
betroffen (in dieser Reihenfolge) (UNAMA 17.10.2019).
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Für das gesamte Jahr 2018 wurde von mindestens 9.214 zivilen Opfern (2.845 Tote,
6.369 Verletzte) (SIGAR 30.4.2019) berichtet bzw. dokumentierte die UNAMA
insgesamt 10.993 zivile Opfer (3.804 Tote und 7.189 Verletzte). Den Aufzeichnungen
der UNAMA zufolge, entspricht das einem Anstieg bei der Gesamtanzahl an zivilen
Opfern um 5% bzw. 11% bei zivilen Todesfällen gegenüber dem Jahr 2017 und
markierte einen Höchststand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2009. Die
meisten zivilen Opfer wurden im Jahr 2018 in den Provinzen Kabul, Nangarhar,
Helmand, Ghazni und Faryab verzeichnet, wobei die beiden Provinzen mit der
höchsten zivilen Opferanzahl - Kabul (1.866) und Nangarhar (1.815) - 2018 mehr als
doppelt so viele Opfer zu verzeichnen hatten, wie die drittplatzierte Provinz Helmand
(880 zivile Opfer) (UNAMA 24.2.2019; vgl. SIGAR 30.4.2019). Im Jahr 2018 stieg die
Anzahl an dokumentierten zivilen Opfern aufgrund von Handlungen der
regierungsfreundlichen Kräfte um 24% gegenüber 2017. Der Anstieg ziviler Opfer
durch Handlungen regierungsfreundlicher Kräfte im Jahr 2018 wird auf verstärkte
Luftangriffe, Suchoperationen der ANDSF und regierungsfreundlicher bewaffneter
Gruppierungen zurückgeführt (UNAMA 24.2.2019).

Tab. 2: Zivile Opfer im Zeitverlauf 1.1.2009-30.9.2019 nach UNAMA (Darstellung der
Staatendokumentation beruhend auf UNAMA-Daten (UNAMA 24.2.2019; UNAMA
17.10.2019))

Jahr Tote Verletzte Insgesamt
2009 2.412 3.557 5.969
2010 2.794 4.368 7.162
2011 3.133 4.709 7.842
2012 2.769 4.821 7.590
2013 2.969 5.669 8.638
2014 3.701 6.834 10.535
2015 3.565 7.470 11.035
2016 3.527 7.925 11.452
2017 3.440 7.019 10.459
2018 3.804 7.189 10.993
2019* 2.563* 5.676* 8.239*
Insgesamt 32114 59561 91675

* 2019: Erste drei Quartale 2019 (1.1.-30.9.2019)

High-Profile Angriffe (HPAs):

Sowohl im gesamten Jahr 2018 (USDOD 12.2018), als auch in den ersten fünf
Monaten 2019 führten Aufständische, Taliban und andere militante Gruppierungen,
insbesondere in der Hauptstadtregion weiterhin Anschläge auf hochrangige Ziele
aus, um die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen, die Legitimität der
afghanischen Regierung zu untergraben und die Wahrnehmung einer weit
verbreiteten Unsicherheit zu schaffen (USDOD 6.2019; vgl. USDOD 12.2018). Diese
Angriffe sind stetig zurückgegangen (USDOD 6.2019). Zwischen 1.6.2018 und
30.11.2018 fanden 59 HPAs in Kabul statt (Vorjahreswert: 73) (USDOD 12.2018),
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zwischen 1.12.2018 und15.5.2019 waren es 6 HPAs (Vorjahreswert: 17) (USDOD
6.2019).

Anschläge gegen Gläubige und Kultstätten, religiöse Minderheiten:

Die Zahl der Angriffe auf Gläubige, religiöse Exponenten und Kultstätten war 2018
auf einem ähnlich hohen Niveau wie 2017: bei 22 Angriffen durch
regierungsfeindliche Kräfte, meist des ISKP, wurden 453 zivile Opfer registriert (156
Tote, 297 Verletzte), ein Großteil verursacht durch Selbstmordanschläge (136 Tote,
266 Verletzte) (UNAMA 24.2.2019).

Für das Jahr 2018 wurden insgesamt 19 Vorfälle konfessionell motivierter Gewalt
gegen Schiiten dokumentiert, bei denen es insgesamt zu 747 zivilen Opfern kam
(223 Tote, 524 Verletzte). Dies ist eine Zunahme von 34% verglichen mit dem Jahr
2017. Während die Mehrheit konfessionell motivierter Angriffe gegen Schiiten im
Jahr 2017 auf Kultstätten verübt wurden, gab es im Jahr 2018 nur zwei derartige
Angriffe. Die meisten Anschläge auf Schiiten fanden im Jahr 2018 in anderen zivilen
Lebensräumen statt, einschließlich in mehrheitlich von Schiiten oder Hazara
bewohnten Gegenden. Gezielte Attentate und Selbstmordangriffe auf religiöse
Führer und Gläubige führten, zu 35 zivilen Opfern (15 Tote, 20 Verletzte) (UNAMA
24.2.2019).

Angriffe im Zusammenhang mit den Parlamentswahlen im Oktober 2018:

Die afghanische Regierung bemühte sich Wahllokale zu sichern, was mehr als 4
Millionen afghanischen Bürgern ermöglichte zu wählen (UNAMA 11.2018). Und auch
die Vorkehrungen der ANDSF zur Sicherung der Wahllokale ermöglichten eine Wahl,
die weniger gewalttätig war als jede andere Wahl der letzten zehn Jahre (USDOS
12.2018). Die Taliban hatten im Vorfeld öffentlich verkündet, die für Oktober 2018
geplanten Parlamentswahlen stören zu wollen. Ähnlich wie bei der
Präsidentschaftswahl 2014 warnten sie Bürger davor, sich für die Wahl zu
registrieren, verhängten "Geldbußen" und/oder beschlagnahmten Tazkiras und
bedrohten Personen, die an der Durchführung der Wahl beteiligt waren (UNAMA
11.2018; vgl. USDOS 13.3.2019). Von Beginn der Wählerregistrierung (14.4.2018)
bis Ende des Jahres 2018, wurden 1.007 Opfer (226 Tote, 781 Verletzte) sowie 310
Entführungen aufgrund der Wahl verzeichnet (UNAMA 24.2.2019). Am Wahltag
(20.10.2018) verifizierte UNAMA 388 zivile Opfer (52 Tote und 336 Verletzte) durch
Wahl bedingte Gewalt. Die höchste Anzahl an zivilen Opfern an einem Wahltag seit
Beginn der Aufzeichnungen durch UNAMA im Jahr 2009 (UNAMA 11.2018).

Regierungsfeindliche Gruppierungen:

In Afghanistan sind unterschiedliche regierungsfeindliche Gruppierungen aktiv -
insbesondere die Grenzregion zu Pakistan bleibt eine Zufluchtsstätte für
unterschiedliche Gruppierungen, wie  Taliban, Islamischer Staat, al-Qaida, Haqqani-
Netzwerk, Lashkar-e Tayyiba, Tehrik-e Taliban Pakistan, sowie Islamic Movement of
Uzbekistan (USDOD 6.2019; vgl. CRS 12.2.2019) und stellt nicht nur für die beiden
Länder eine Sicherheitsherausforderung dar, sondern eine Bedrohung für die
gesamte regionale Sicherheit und Stabilität (USDOD 6.2019):
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Taliban:

Die USA sprechen seit rund einem Jahr mit hochrangigen Vertretern der Taliban
über eine politische Lösung des langjährigen Afghanistan-Konflikts. Dabei geht es
vor allem um Truppenabzüge und Garantien der Taliban, dass Afghanistan kein
sicherer Hafen für Terroristen wird. Beide Seiten hatten sich jüngst optimistisch
gezeigt, bald zu einer Einigung zu kommen (FAZ 21.8.2019). Während dieser
Verhandlungen haben die Taliban Forderungen eines Waffenstillstandes abgewiesen
und täglich Operationen ausgeführt, die hauptsächlich die afghanischen
Sicherheitskräfte zum Ziel haben. (TG 30.7.2019). Zwischen 1.12.2018 und
31.5.2019 haben die Talibanaufständischen mehr Angriffe ausgeführt, als in der
Vergangenheit üblich, trotzdem war die Gesamtzahl effektiver feindlicher Angriffe
stark rückläufig. Diese Angriffe hatten hauptsächlich militärische Außenposten und
Kontrollpunkte sowie andere schlecht verteidigte ANDSF-Posten zu Ziel. Das wird als
Versuch gewertet, in den Friedensverhandlungen ein Druckmittel zu haben (USDOD
6.2019).

Der derzeitige Taliban-Führer ist nach wie vor Haibatullah Akhundzada (REU
17.8.2019; vgl. FA 3.1.2018) - Stellvertreter sind Mullah Mohammad Yaqub - Sohn
des ehemaligen Taliban-Führers Mullah Omar - und Serajuddin Haqqani (CTC
1.2018; vgl. TN 26.5.2016) Sohn des Führers des Haqqani-Netzwerkes (TN
13.1.2017). Die Taliban bezeichnen sich selbst als das Islamische Emirat
Afghanistan (VOJ o.D.). Die Regierungsstruktur und das militärische Kommando sind
in der Layha, einem Verhaltenskodex der Taliban, definiert (AAN 4.7.2011), welche
zuletzt 2010 veröffentlicht wurde (AAN 6.12.2018).

Ein Bericht über die Rekrutierungspraxis der Taliban teilt die Taliban-Kämpfer in zwei
Kategorien: professionelle Vollzeitkämpfer, die oft in den Madrassen rekrutiert
werden, und Teilzeit-Kämpfer vor Ort, die gegenüber einem lokalen Kommandanten
loyal und in die lokale Gesellschaft eingebettet sind (LI 29.6.2017). Die Gesamtstärke
der Taliban wurde von einem Experten im Jahr 2017 auf über 200.000 geschätzt,
darunter angeblich 150.000 Kämpfer (rund 60.000 Vollzeitkämpfer mobiler Einheiten,
der Rest sein Teil der lokalen Milizen). Der Experte schätzte jedoch, dass die Zahl
der Vollzeitkämpfer, die gleichzeitig in Afghanistan aktiv sind, selten 40.000
übersteigt (LI 23.8.2017). Im Jänner 2018 schätzte ein Beamter des US-
Verteidigungsministeriums die Gesamtstärke der Taliban in Afghanistan auf 60.000
(NBC 30.1.2018). Laut dem oben genannten Experten werden die Kämpfe
hauptsächlich von den Vollzeitkämpfern der mobilen Einheiten ausgetragen (LI
23.8.2017; vgl. AAN 3.1.2017; AAN 17.3.2017).

Die Taliban betreiben Trainingslager in Afghanistan. Seit Ende 2014 wurden 20
davon öffentlich zur Schau gestellt. Das Khalid bin Walid-Camp soll12 Ableger, in
acht Provinzen betreibt (Helmand, Kandahar, Ghazni, Ghor, Saripul, Faryab, Farah
und Maidan Wardak). 300 Militärtrainer und Gelehrte sind dort tätig und es soll
möglich sein, in diesem Camp bis zu 2.000 Rekruten auf einmal auszubilden (LWJ
14.8.2019).

Die Mehrheit der Taliban sind immer noch Paschtunen, obwohl es eine wachsende
Minderheit an Tadschiken, Usbeken, Belutschen und sogar mehreren hundert
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Hazara (einschließlich Schiiten) gibt (LI 23.8.2017). In einigen nördlichen Gebieten
sollen die Taliban bereits überwiegend Nicht-Paschtunen sein, da sie innerhalb der
lokalen Bevölkerung rekrutieren (LI 23.8.2017).

Haqqani-Netzwerk:

Das seit 2012 bestehende Haqqani-Netzwerk ist eine teilautonome Organisation,
Bestandteil der afghanischen Taliban und Verbündeter von al-Qaida (CRS
12.2.2019). Benannt nach dessen Begründer, Jalaluddin Haqqani (AAN 1.7.2010;
vgl. USDOS 19.9.2018; vgl. CRS 12.2.2019), einem führenden Mitglied des
antisowjetischen Jihad (1979-1989) und einer wichtigen Taliban-Figur; sein Tod
wurde von den Taliban im September 2018 verlautbart. Der derzeitige Leiter ist
dessen Sohn Serajuddin Haqqani, der seit 2015, als stellvertretender Leiter galt
(CTC 1.2018).

Als gefährlichster Arm der Taliban, hat das Haqqani-Netzwerk, seit Jahren Angriffe in
den städtischen Bereichen ausgeführt (NYT 20.8.2019) und wird für einige der
tödlichsten Angriffe in Afghanistan verantwortlich gemacht (CRS 12.2.2019).

Islamischer Staat (IS/ISIS/ISIL/Daesh), Islamischer Staat Khorasan Provinz (ISKP):

Erste Berichte über den Islamischen Staat (IS, auch ISIS, ISIL oder Daesh genannt)
in Afghanistan gehen auf den Sommer 2014 zurück (AAN 17.11.2014; vgl. LWJ
5.3.2015). Zu den  Kommandanten gehörten zunächst oft unzufriedene afghanische
und pakistanische Taliban (AAN 1.8.2017; vgl. LWJ 4.12.2017). Schätzungen zur
Stärke des ISKP variieren zwischen 1.500 und 3.000 (USDOS 18.9.2018), bzw.
2.500 und 4.000 Kämpfern (UNSC 13.6.2019). Nach US-Angaben vom Frühjahr
2019 ist ihre Zahl auf 5.000 gestiegen. Auch soll der Islamische Staat vom
zahlenmäßigen Anstieg der Kämpfer in Pakistan und Usbekistan sowie von aus
Syrien geflohenen Kämpfern profitieren (BAMF 3.6.2019; vgl. VOA 21.5.2019).

Berichten zufolge, besteht der ISKP in Pakistan hauptsächlich aus ehemaligen
Teherik-e Taliban Mitgliedern, die vor der pakistanischen Armee und ihrer
militärischen Operationen in der FATA geflohen sind (CRS 12.2.2019 ;vgl. CTC
12.2018). Dem Islamischen Staat ist es gelungen, seine organisatorischen
Kapazitäten sowohl in Afghanistan als auch in Pakistan dadurch zu stärken, dass er
Partnerschaften mit regionalen militanten Gruppen einging. Seit 2014 haben sich
dem Islamischen Staat mehrere Gruppen in Afghanistan angeschlossen, z.B.
Teherik-e Taliban Pakistan (TTP)-Fraktionen oder das Islamic Movement of
Uzbekistan (IMU), während andere ohne formelle Zugehörigkeitserklärung mit IS-
Gruppierungen zusammengearbeitet haben, z.B. die Jundullah-Fraktion von TTP
oder Lashkar-e Islam (CTC 12.2018).

Der islamische Staat hat eine Präsenz im Osten des Landes, insbesondere in der
Provinz Nangarhar, die an Pakistan angrenzt (CRS 12.2.2019 ;vgl. CTC 12.2018). In
dieser sind vor allem bestimmte südliche Distrikte von Nangarhar betroffen (AAN
27.9.2016; vgl. REU 23.11.2017; AAN 23.9.2017; AAN 19.2.2019), wo sie mit den
Taliban um die Kontrolle kämpfen (RFE/RL 30.10.2017; vgl. AAN 19.2.2019). Im Jahr
2018 erlitt der ISKP militärische Rückschläge sowie Gebietsverluste und einen
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weiteren Abgang von Führungspersönlichkeiten. Einerseits konnten die
Regierungskräfte die Kontrolle über ehemalige IS-Gebiete erlangen, andererseits
schwächten auch die Taliban die Kontrolle des ISKP in Gebieten in Nangarhar
(UNSC 13.6.2019; vgl. CSR 12.2.2019). Aufgrund der militärischen Niederlagen war
der ISKP dazu gezwungen, die Anzahl seiner Angriffe zu reduzieren. Die
Gruppierung versuchte die Provinzen Paktia und Logar im Südosten einzunehmen,
war aber schlussendlich erfolglos (UNSC 31.7.2019). Im Norden Afghanistans
versuchten sie ebenfalls Fuß zu fassen. Im August 2018 erfuhr diese Gruppierung
Niederlagen, wenngleich sie dennoch als Bedrohung in dieser Region
wahrgenommen wird (CSR 12.2.2019). Berichte über die Präsenz des ISKP könnten
jedoch übertrieben sein, da Warnungen vor dem Islamischen Staat laut einem
Afghanistan-Experten "ein nützliches Fundraising-Tool" sind: so kann die
afghanische Regierung dafür sorgen, dass Afghanistan im Bewusstsein des Westens
bleibt und die Auslandshilfe nicht völlig versiegt (NAT 12.1.2017). Die Präsenz des
ISKP konzentrierte sich auf die Provinzen Kunar und Nangarhar. Außerhalb von
Ostafghanistan ist es dem ISKP nicht möglich, eine organisierte oder offene Präsenz
aufrechtzuerhalten (UNSC 13.6.2019).

Neben komplexen Angriffen auf Regierungsziele, verübte der ISKP zahlreiche groß
angelegte Anschläge gegen Zivilisten, insbesondere auf die schiitische-Minderheit
(CSR 12.2.2019; vgl. UNAMA 24.2.2019; AAN 24.2.2019; CTC 12.2018; UNGASC
7.12.2018; UNAMA 10.2018). Im Jahr 2018 war der ISKP für ein Fünftel aller zivilen
Opfer verantwortlich, obwohl er über eine kleinere Kampftruppe als die Taliban
verfügt (AAN 24.2.2019). Die Zahl der zivilen Opfer durch ISKP-Handlungen hat sich
dabei 2018 gegenüber 2017 mehr als verdoppelt (UNAMA 24.2.2019), nahm im
ersten Halbjahr 2019 allerdings wieder ab (UNAMA 30.7.2019).

Der ISKP verurteilt die Taliban als "Abtrünnige", die nur ethnische und/oder nationale
Interessen verfolgen (CRS 12.2.2019). Die Taliban und der Islamische Staat sind
verfeindet. In Afghanistan kämpfen die Taliban seit Jahren gegen den IS, dessen
Ideologien und Taktiken weitaus extremer sind als jene der Taliban (WP 19.8.2019;
vgl. AP 19.8.2019). Während die Taliban ihre Angriffe weitgehend auf
Regierungsziele und afghanische und internationale Sicherheitskräfte beschränken
(AP 19.8.2019), zielt der ISKP darauf ab, konfessionelle Gewalt in Afghanistan zu
fördern, indem sich Angriffe gegen Schiiten richten (WP 19.8.2019).

Al-Qaida und ihr verbundene Gruppierungen:

Al-Qaida sieht Afghanistan auch weiterhin als sichere Zufluchtsstätte für ihre
Führung, basierend auf langjährigen und engen Beziehungen zu den Taliban. Beide
Gruppierungen haben immer wieder öffentlich die Bedeutung ihres Bündnisses
betont (UNSC 15.1.2019). Unter der Schirmherrschaft der Taliban ist al-Qaida in den
letzten Jahren stärker geworden; dabei wird die Zahl der Mitglieder auf 240
geschätzt, wobei sich die meisten in den Provinzen Badakhshan, Kunar und Zabul
befinden. Mentoren und al-Qaida-Kadettenführer sind oftmals in den Provinzen
Helmand und Kandahar aktiv (UNSC 13.6.2019).

Al-Qaida will die Präsenz in der Provinz Badakhshan stärken, insbesondere im
Distrikt Shighnan, der an der Grenze zu Tadschikistan liegt, aber auch in der Provinz
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Paktika, Distrikt Barmal, wird versucht die Präsenz auszubauen. Des Weiteren
fungieren al-Qaida-Mitglieder als Ausbilder und Religionslehrer der Taliban und ihrer
Familienmitglieder (UNSC 13.6.2019).

Im Rahmen der Friedensgespräche mit US-Vertretern haben die Taliban angeblich
im Jänner 2019 zugestimmt, internationale Terrorgruppen wie Al-Qaida aus
Afghanistan zu verbannen (TEL 24.1.2019).

Quellen:

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (9.6.2019): Civilians at Greater Risk from Pro-
government Forces: While peace seems more elusive?, https://www.afghanistan-
analysts.org/civilians-at-greater-risk-from-pro-government-forces-while-peace-seems-
more-elusive/, Zugriff 12.7.2019

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (24.2.2019): Record Numbers of Civilian
Casualties Overall, from Suicide Attacks and Air Strikes: UNAMA reports on the
conflict in 2018,
https://www.afghanistananalysts.org/recordnumbersofciviliancasualtiesoverallfromsui
cideattacksandairstrikesunamareportsontheconflictin2018/, Zugriff 3.6.2019

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (19.2.2019): "Faint lights twinkling against the
dark": Reportage from the fight against ISKP in Nangrahar,
https://www.afghanistananalysts.org/faintlightstwinklingagainstthedarkreportagefromt
hefightagainstiskpinnangrahar/, Zugriff 5.6.2019

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (6.12.2018): One Land, Two Rules (1): Service
delivery in insurgentaffected areas, an introduction,
https://www.afghanistananalysts.org/onelandtworules1servicedeliveryininsurgentaffe
ctedareasanintroduction/, Zugriff 4.6.2019

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (18.8.2018): Hitting Gardez: A vicious attack
on Paktia's Shias,
https://www.afghanistananalysts.org/hittinggardezaviciousattackonpaktiasshias/,
Zugriff 3.6.2019

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (23.9.2017): More Militias? Part 2: The
proposed Afghan Territorial Army in the fight against ISKP,
https://www.afghanistananalysts.org/moremilitiaspart2theproposedafghanterritorialar
myinthefightagainstiskp/, Zugriff 5.6.2019

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (1.8.2017): Thematic Dossier XV: Daesh in
Afghanistan,
https://www.afghanistananalysts.org/publication/aanthematicdossier/thematicdossier
xvdaeshinafghanistan/, Zugriff 5.6.2019

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (29.7.2017): The NonPashtun Taleban of the
North (3): The Takhar case study,
https://www.afghanistananalysts.org/thenonpashtuntalebanofthenorththetakharcasest
udy/, Zugriff 5.6.2019



24

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (17.3.2017): NonPashtun Taleban of the North
(2): Case studies of Uzbek Taleban in Faryab and Sare Pul,
https://www.afghanistananalysts.org/nonpashtuntalebanofthenorth2casestudiesofuzb
ektalebaninfaryabandsarepul/, Zugriff 5.6.2019

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (3.1.2017): The NonPashtun Taleban of the
North (1): A case study from Badakhshan,
https://www.afghanistananalysts.org/thenonpashtuntalebanofthenorthacasestudyfrom
badakhshan/, Zugriff 5.6.2019

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (23.11.2016): Carnage in Ghor: Was Islamic
State the perpetrator or was it falsely accused?,
https://www.afghanistananalysts.org/carnageinghorwasislamicstatetheperpetratororw
asitfalselyaccused/, Zugriff 5.6.2019

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (27.9.2016): Descent into chaos: Why did
Nangarhar turn into an IS hub?,
https://www.afghanistananalysts.org/descentintochaoswhydidnangarharturnintoanish
ub/, Zugriff 5.6.2019

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (27.7.2016): The Islamic State in 'Khorasan':
How it began and where it stands now in Nangarhar,
https://www.afghanistananalysts.org/theislamicstateinkhorasanhowitbeganandwherei
tstandsnowinnangarhar/, Zugriff 5.6.2019

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (11.3.2016): Helmand (2): The chain of
chiefdoms unravels,
https://www.afghanistananalysts.org/helmand2thechainofchiefdomsunravels/, Zugriff
5.6.2019

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (24.11.2015): Toward Fragmentation?
Mapping the postOmar Taleban,
https://www.afghanistananalysts.org/towardfragmentationmappingthepostomartaleba
n/, Zugriff 4.6.2019

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (17.11.2014): Messages in Chalk: 'Islamic
State' haunting Afghanistan?,
https://www.afghanistananalysts.org/messagesinchalkislamicstatehauntingafghanista
n/, Zugriff 5.6.2019

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (4.7.2011): The Layha: Calling the Taleban to
Account,
http://www.afghanistananalysts.org/wpcontent/uploads/downloads/2012/10/2011070
4_CKlark_The_Layha.pdf, Zugriff 4.6.2019

*	AJ - Al Jazeera (12.4.2019): Taliban announces spring offensive amid Afghan peace
talks,
https://www.aljazeera.com/news/2019/04/talibanannouncespringoffensiveafghanpeac
etalks190412051650798.html, Zugriff 5.6.2019



25

*	AN - Ariana News (30.11.2018): Infighting Leaves 45 Taliban Militants Killed or
Wounded in Herat,
https://ariananews.af/infightingleaves45talibanmilitantskilledorwoundedinherat/,
Zugriff 4.6.2019

*	AP-Associated Press (19.8.2019): A look at the Islamic State affiliate's rise in
Afghanistan, https://www.apnews.com/add4a393afed4ca798401c5a0958f2c2, Zugriff
22.8.2019

*	AP - Associated Press (4.9.2018): Death of Afghan group's founder unlikely to
weaken militants, https://www.apnews.com/be6aab352110497696ddc9a01f3bf693,
Zugriff 5.6.2019

*	ARN - Arab News (23.6.2019): In the line of fire: Wardak residents struggle to stay
afloat in Afghanistan, http://www.arabnews.com/node/1514761/world, Zugriff
22.7.2019

*	BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (3.6.2019): Briefing Notes,
Afghanistan, per E-Mail

*	BFA Staatendokumentation (4.11.2019): grafische Darstellung der
sicherheitsrelevanten Vorfälle 1.1.2018-30.9.2019, liegt im Archiv der
Staatendokumentation vor

*	CRS - Congressional Research Center (12.2.2019): Al-Qaida and Islamic State
Affiliates in Afghanistan,
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/download/IF/IF10604/IF10604.pdf/,
Zugriff 6.6.2019

*	CTC - Combating Terrorism Center Sentinel (12.2018): Allied & Letal: Islamic State
Khorasan's Network and Organizational Capacity in Afghanistan and Pakistan,
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2018/12/AlliedLethal.pdf, Zugriff 5.6.2019

*	CTC - Combating Terrorism Center Sentinel (1.2018): Red on Red: Analyzing
Afghanistan's IntraInsurgent Violence,
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2018/01/CTCSentinel_Vol11Iss11.pdf, Zugriff
4.6.2019

*	DT - Daily Times (26.11.2018): Taliban splinter group fights for survival after two
leaders quit,
https://dailytimes.com.pk/326216/talibansplintergroupfightsforsurvivalaftertwoleaders
quit/, Zugriff 5.6.2019

*	DZ - Die Zeit (8.9.2019): Donald Trump bricht Friedensgespräche mit den Taliban
ab, https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-09/afghanistan-taliban-donald-trump-
friedensgespraeche-ausgesetzt, Zugriff 9.9.2019

*	EASO - European Asylum Support Office (12.2017): Country of Origin Information
Report, Afghanistan, Security Situation,
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/Plib/EASO_Afghanistan_security_situ



26

ation_2017.pdf#page=1&zoom=auto,468,842, Zugriff 6.6.2019

*	EC - Economist, The (18.5.2019): Why Afghanistan's government is losing the war
with the Taliban,
https://www.economist.com/asia/2019/05/18/whyafghanistansgovernmentislosingthe
warwiththetaliban, Zugriff 3.6.2019

*	ET - Economic Times, The (27.2.2018): US asks Pakistan to act against Haqqani
network, other terror groups,
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/usaskspaktoactagainsthaqqanin
etworkotherterrorgroups/articleshow/63096010.cms, Zugriff 5.6.2019

*	FA - Foreign Affairs (3.1.2018): Why the Taliban Isn't Winning in Afghanistan,
https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/20180103/whytalibanisntwinninga
fghanistan, Zugriff 4.6.2019

*	Giustozzi, Antonio (2018): The Islamic State in Khorasan, 2018, London: Hurst &
Company

*	INSO - International NGO Safety Organisation (o.D.): INSO Key Data Dashboard,
Jan 2016 to Aug 2019, https://data.humdata.org/dataset/inso-key-data-dashboard,
Zugriff 9.10.2019

*	JF - Jamestown Foundation (3.9.2015): Islamic State in Afghanistan Ready to
Capitalize on Mullah Omar's Death,
https://jamestown.org/program/islamicstateinafghanistanreadytocapitalizeonmullaho
marsdeath/, Zugriff 5.6.2019

*	JF - Jamestown Foundation (2.6.2018): Taliban Demonstrates Resilience With
Afghan Spring Offensive,
https://jamestown.org/program/talibandemonstratesresiliencewithafghanspringoffensi
ve/, Zugriff 5.6.2019

*	LI - Landinfo (23.8.2017): Afghanistan: Taliban's organization and structure,
Landinfo,
https://www.ecoi.net/en/file/local/1406310/1226_1504616422_170824550.pdf, Zugriff
4.6.2019

*	LI - Landinfo (29.6.2017): Afghanistan: Recruitment to Taliban,
https://www.landinfo.no/asset/3588/1/3588_1.pdf, Zugriff 5.6.2019

*	LWJ - Long War Journal (14.8.2019): Taliban promotes its 'Preparation for Jihad',
https://www.longwarjournal.org/archives/2019/08/taliban-promotes-its-preparation-
for-jihad.php, Zugriff 16.8.2019

*	LWJ - Long War Journal (31.1.2019): Analysis: US military downplays Distrikt
control as Taliban gains ground in Afghanistan,
https://www.longwarjournal.org/archives/2019/01/analysisusmilitarydownplaysDistrikt
controlastalibangainsgroundinafghanistan.php, Zugriff 6.6.2019

*	LWJ - Long War Journal (4.12.2017): Taliban touts defection of Islamic State



27

'deputy',
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/12/talibantoutsdefectionofislamicstated
eputy.php, Zugriff 5.6.2019

*	LWJ - Long War Journal (6.11.2017): Taliban touts "Special Forces Unit",
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/11/talibantoutsspecialforcesunit.php,
Zugriff 5.6.2019

*	LWJ - Long War Journal (5.3.2015): Mapping the emergence of the Islamic State in
Afghanistan,
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/03/mappingtheemergenceoftheislamic
stateinafghanistan.php, Zugriff 6.6.2019

*	NAT - National, The (12.1.2017): Did ISIL, the Taliban or the Haqqani Network carry
out the Kandahar attack?,
https://www.thenational.ae/world/didisilthetalibanorthehaqqaninetworkcarryoutthekan
daharattack1.74944, Zugriff 5.6.2019

*	NATO - North Atlantic Treaty Organization (12.12.2018): Improvised explosive
devices, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_72809.htm, Zugriff 3.6.2019

*	NBC - National Broadcasting Company News (30.1.2018): The Taliban is gaining
strength and territory in Afghanistan,
https://www.nbcnews.com/news/world/numbersafghanistanarenotgoodn842651,
Zugriff 5.6.2019

*	NI - National Interest, The (10.2.2019): How the Taliban Would Take Over
Afghanistan,
https://nationalinterest.org/feature/howtalibanwouldtakeoverafghanistan44087?page=
0%2C2, Zugriff 5.6.2019

*	NYT - New York Times, The (20.8.2019): As Taliban Talk Peace, ISIS Is Ready to
Play the Spoiler in Afghanistan, https://www.nytimes.com/2019/08/20/world/asia/isis-
afghanistan-peace.html, Zugriff 22.8.2019

*	NYT - New York Times, The (12.4.2019): Taliban Announce Spring Offensive, Even
as Peace Talks Gain Momentum,
https://www.nytimes.com/2019/04/12/world/asia/talibanspringoffensiveafghanistan.ht
ml, Zugriff 5.6.2019

*	NYT - New York Times, The (27.1.2018): 'It's a Massacre': Blast in Kabul Deepens
Toll of a Long War,
https://www.nytimes.com/2018/01/27/world/asia/afghanistankabulattack.html, Zugriff
3.6.2019

*	NYT - New York Times, The (6.10.2017): Mattis Discloses Part of Afghanistan Battle
Plan, but It Hasn't Yet Been Carried Out,
https://www.nytimes.com/2017/10/06/world/asia/mattisafghanistanrulesofengagemen
t.html, Zugriff 3.6.2019



28

*	NYT - New York Times (19.7.2019): Suicide Bombing at University Kills 10 as
Violence Surges in Afghanistan,
file:///home/dl5285/Sicherheitslage/Suicide%20Bombing%20at%20University%20Kill
s%2010%20as%20Violence%20Surges%20in%20Afghanistan%20-
%20The%20New%20York%20Times%20(2019-07-22%2009_34_14).html, Zugriff
22.7.2019

*	NZZ - Neue Züricher Zeitung (14.8.2019): Ein Abkommen mit den Taliban auf
Messers Schneide, https://www.nzz.ch/international/ein-abkommen-mit-den-taliban-
auf-messers-schneide-ld.1501537, Zugriff 17.8.2019

*	OA - Observe Asia (5.12.2017): The Red Brigade: the Taliban's special forces play
growing role in conflict,
http://observe.asia/theredbrigadethetalibansspecialforcesplaygrowingroleinconflict/,
Zugriff 5.6.2019

*	POL - Politico (15.8.2018): Whatever happened to Al-Qaida in Afghanistan?
https://www.politico.com/story/2018/08/15/alqaedaafghanistanterrorism777511,
Zugriff 5.6.2019

*	PRIO - Peace Research Institute Oslo (1.11.2017): Conflict Portrait: Afghanistan,
https://blogs.prio.org/2017/11/conflictportraitafghanistan/, Zugriff 4.6.2019

*	REU - Reuters (17.8.2019): Taliban say killing of leader's brother will not derail U.S.
talks, https://www.reuters.com/article/us-usa-afghanistan/taliban-say-killing-of-
leaders-brother-will-not-derail-us-talks-idUSKCN1V70CJ, Zugriff 19.8.2019

*	REU - Reuters (25.3.2018): At least one dead in blast near mosque in Afghan city of
Herat, https://www.reuters.com/article/usafghanistanblastidUSKBN1H10BR, Zugriff
5.6.2019

*	REU - Reuters (23.11.2017): Islamic State beheads 15 of its own fighters: Afghan
official,
https://www.reuters.com/article/usafghanistanislamicstate/islamicstatebeheads15ofits
ownfightersafghanofficialidUSKBN1DN12I, Zugriff 5.6.2019

*	RFE/RL - Radio Free Europe/Radio Liberty (30.10.2017): IS Face Off In
Afghanistan, https://gandhara.rferl.org/a/afghanistanistalibanfaceoff/28824567.html,
Zugriff 5.6.2019

*	SAS - Stars and Stripes (2.11.2018): Taliban vs. Taliban clash in Afghanistan's west
leaves 40 dead,
https://www.stripes.com/news/talibanvstalibanclashinafghanistanswestleaves40dead
1.554808, Zugriff 4.6.2019

*	SAS - Stars and Stripes (10.6.2018): Taliban splinter group declares openended
truce with Kabul,
https://www.stripes.com/news/talibansplintergroupdeclaresopenendedtrucewithkabul
1.532070, Zugriff 5.6.2019



29

*	SIGAR - Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (30.7.2019):
Quarterly Report to the United States,
https://media.defense.gov/2019/Jul/12/2002156816/-1/-1/1/ENHANCING-
SECURITY-AND-STABILITY-IN-AFGHANISTAN.PDF, Zugriff 19.8.2019

*	SIGAR - Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (30.4.2019):
Quarterly Report to the United States Congress,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2008013/20190430qr.pdf, Zugriff 24.5.2019

*	SIGAR - Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (30.1.2019):
Quarterly report to the United States Congress,
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/20190130qr.pdf, Zugriff 6.6.2019

*	TG - The Guardian (30.7.2019): Afghan government and Nato killing more civilians
than the Taliban, https://www.theguardian.com/world/2019/jul/30/nearly-4000-afghan-
civilians-killed-or-wounded-in-first-half-of-2019-un-says, Zugriff 22.8.2019

*	TS - Tagesschau (22.1.2019): Anschlag auf Geheimdienstbasis,
https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan-753.html, Zugriff 19.8.2019

*	TEL - Telegraph, The (24.1.2019): Taliban agree Isil and AlQaeda will be barred
from Afghanistan in major concession during talks with US,
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/01/24/talibanagreeisilalqaedawillbarredafgha
nistanmajorconcession/, Zugriff 5.6.2019

*	Times, The (21.8.2016): Helmand teeters after Taliban storm in with British tactics,
https://www.thetimes.co.uk/article/helmandteetersaftertalibanstorminwithbritishtactics
m7336rhhh, Zugriff 5.6.2019

*	TN - Tolonews (26.5.2016): Haibatullah Named Taliban¿s New Leader,
https://www.tolonews.com/index.php/afghanistan/haibatullahnamedtalibansnewleade
r, Zugriff 4.6.2019

*	UNAMA - United Nations Assistance Mission for Afghanistan (17.10.2019):
Quarterly Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict: 1 January to 30
September 2019,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_ar
med_conflict_-_3rd_quarter_update_2019.pdf, Zugriff 4.11.2019

*	UNAMA - United Nations Assistance Mission for Afghanistan (30.7.2019): Midyear
Update on the Protection of Civilians in Armed Conflict: 1 January to 30 June 2019,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/2019_report_of_the_secretary-
general_on_protection_of_civilians_in_armed_conflict.pdf, Zugriff 5.8.2019

*	UNAMA - United Nations Assistance Mission for Afghanistan (24.2.2019):
Afghanistan Protection of civilians in armed conflict, Annual Report 2018,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_a
nnual_report_2018_final_24_feb_2019_v3.pdf, Zugriff 22.5.2019

*	UNAMA - United Nations Assistance Mission for Afghanistan (11.2018): Afghanistan



30

Protection of civilians in armed conflict, Special Report: 2018 Elections Violence,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/special_report_on_2018_elections_vi
olence_november_2018.pdf, Zugriff: 7.8.2019

*	UNAMA - United Nations Assistance Mission for Afghanistan (10.10.2018):
Quarterly Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict: 1 January to 30
September 2018,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_ar
med_conflict_3rd_quarter_report_2018_10_oct.pdf, Zugriff 5.6.2019

*	UNAMA - United Nations Assistance Mission for Afghanistan (10.2018): Afghanistan
Protection of civilians in armed conflict, Special Report: Increasing Harm to Afghan
Civilians from the Deliberate and Indiscriminate Use of Improvised Explosive
Devices,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_con
flict_special_report_suicide_and_other_ied_devices_october_2018__english.pdf,
Zugriff 3.6.2019

*	UNAMA - United Nations Assistance Mission for Afghanistan (2.2018): Afghanistan
Protection of civilians in armed conflict, Annual Report 2017,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_a
nnual_report_2017_final_6_march.pdf, Zugriff 3.6.2019

*	UNAMA - United Nations Assistance Mission for Afghanistan (2.2017): Afghanistan
Protection of civilians in armed conflict, Annual Report 2016,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_con
flict_annual_report_2016_final280317.pdf, Zugriff 31.5.2019

*	UNAMA - United Nations Assistance Mission for Afghanistan (2.2016): Afghanistan
Protection of civilians in armed conflict, Annual Report 2015,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/poc_annual_report_2015_final_14_fe
b_2016.pdf, Zugriff 31.5.2019

*	UNAMA - United Nations Assistance Mission for Afghanistan (2.2015): Afghanistan
Protection of civilians in armed conflict, Annual Report 2014,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/2014annualreportonprotectionofcivilia
nsfinal.pdf, Zugriff 31.5.2019

*	UNAMA - United Nations Assistance Mission for Afghanistan (2.2014): Afghanistan
Protection of civilians in armed conflict, Annual Report 2013,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/feb_8_2014_pocreport_2013fullreport
eng.pdf, Zugriff 31.5.2019

*	UNAMA - United Nations Assistance Mission for Afghanistan (2.2013): Afghanistan
Protection of civilians in armed conflict, Annual Report 2012,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/2012_annual_report_eng_0.pdf,
Zugriff 31.5.2019

*	UNAMA - United Nations Assistance Mission for Afghanistan (2.2012): Afghanistan
Protection of civilians in armed conflict, Annual Report 2011,



31

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_report_final_feb_2012.p
df, Zugriff 31.5.2019

*	UNGASC - United Nations General Assembly Security Council (3.9.2019): The
situation in Afghanistan and its implications for international peace and security,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_-english-
_3_september_2019.pdf, Zugriff 6.9.2019

*	UNGASC - United Nations General Assembly Security Council (14.6.2019): The
situation in Afghanistan and its implications for international peace and security,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2012446/S_2019_493_E.pdf, Zugriff 16.7.2019

*	UNGASC - United Nations General Assembly Security Council (28.2.2019): The
situation in Afghanistan and its implications for international peace and security,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2004124/S_2019_193_E.pdf, Zugriff 24.5.2019

*	UNGASC - United Nations General Assembly Security Council (7.12.2018): The
situation in Afghanistan and its implications for international peace and security,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sgreportonafghanistan7december201
8.pdf, Zugriff 31.5.2019

*	UNGASC - United Nations General Assembly Security Council (28.2.2018): The
situation in Afghanistan and its implications for international peace and security,
https://undocs.org/S/2018/165, Zugriff 31.5.2019

*	UNGASC - United Nations General Assembly Security Council (3.3.2017): The
situation in Afghanistan and its implications for international peace and security,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/n1705111.pdf, Zugriff 31.5.2019

*	UNGASC - United Nations General Assembly Security Council (7.3.2016): The
situation in Afghanistan and its implications for international peace and security,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1605468.pdf, Zugriff 31.5.2019

*	UNGASC - United Nations General Assembly Security Council (1.9.2015): The
situation in Afghanistan and its implications for international peace and security,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_september_2015_0.pdf,
Zugriff 5.6.2019

*	UNSC - United Nations Security Concil (31.7.2019): Ninth report of the Secretary-
General on the threat posed by ISIL (Da'esh) to international peace and security and
the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the
threat, https://undocs.org/S/2019/612, Zugriff 6.8.2019

*	UNSC - United Nations Security Council (13.6.2019): Letter dated 10 June 2019
from the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution
1988 (2011)addressed to the President of the Security Council ,
https://www.undocs.org/pdf?symbol=en/S/2019/481, Zugriff 6.8.2019

*	UNSC - United Nations Security Council (15.1.2019): Letter dated 15 January 2019
from the Chair of the SecurityCouncil Committee pursuant to resolutions 1267



32

(1999), 1989 (2011)and 2253 (2015)concerning Islamic State in Iraq and the Levant
(Da'esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities
addressed to the President of the Security Council, https://www.un.org/sc/ctc/wp-
content/uploads/2019/02/N1846950_EN.pdf, Zugriff 22.8.2019

*	UNSC - United Nations Security Council (26.8.2015): Letter dated 18 August 2015
from the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution
1988 (2011) addressed to the President of the Security Council,
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B6D274E9C8CD3CF6E4FF
96FF9%7D/s_2015_648.pdf, Zugriff 5.6.2019

*	USDOD - United States Department of Defence (12.2018): Enhancing Security and
Stability in Afghanistan,
https://media.defense.gov/2018/Dec/20/2002075158/1/1/1/1225REPORTDECEMBE
R2018.PDF, Zugriff 8.1.2019

*	USDOS - United States Department of State (19.9.2018): Country Reports on
Terrorism 2017, https://www.state.gov/reports/countryreportsonterrorism2017/,
Zugriff 5.6.2019

*	VOA - Voice of America (8.7.2019): Afghan University Teacher, Students Among IS
Operatives Arrested in Kabul, https://www.voanews.com/south-central-asia/afghan-
university-teacher-students-among-operatives-arrested-kabul, Zugriff 6.8.2019

*	VOA - Voice of America (21.5.2019): Islamic State in Afghanistan Growing Bigger,
More Dangerous,
https://www.voanews.com/a/islamicstateinafghanistangrowingbiggermoredangerous/
4927406.html, Zugriff 5.6.2019

*	VOA - Voice of America (1.6.2017): What Is the Haqqani Network?,
https://www.voanews.com/a/whathaqqaninetwork/3883271.html, Zugriff 5.6.2019

*	VOJ - Voice of Jihad (31.12.2018): End of year report (2018) about Mujahideen
progress and territory control, http://alemarahenglish.com/?p=39651, Zugriff 6.6.2019

*	VOJ - Voice of Jihad (o.D.): Islamic Emirate of Afghanistan,
http://alemarahenglish.com/, Zugriff 25.7.2019

*	WP - The Wahsington Post (19.8.2019): The Islamic State is far from defeated.
Here's what you need to know about its affiliate in Afghanistan,
https://www.washingtonpost.com/world/2019/08/19/islamic-state-is-far-defeated-
heres-what-you-need-know-about-its-affiliate-afghanistan/?noredirect=on, Zugriff
22.8.2019

Kabul:

Die Provinz Kabul liegt im Zentrum Afghanistans (PAJ o.D.) und grenzt an Parwan
und Kapisa im Norden, Laghman im Osten, Nangarhar im Südosten, Logar im Süden
sowie Wardak im Westen. Provinzhauptstadt ist Kabul-Stadt (NPS o.D.). Die Provinz
besteht aus den folgenden Distrikten: Bagrami, Chahar Asyab, Dehsabz, Estalef,
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Kabul-Stadt - Geographie und Demographie:

Kabul-Stadt ist die Hauptstadt Afghanistans und auch ein Distrikt in der Provinz
Kabul. Es ist die bevölkerungsreichste Stadt Afghanistans, mit einer geschätzten
Einwohnerzahl von 5.029.850 Personen für den Zeitraum 2019-20 (CSO 2019). Die
Bevölkerungszahl ist jedoch umstritten. Einige Quellen behaupten, dass sie fast 6
Millionen beträgt (AAN 19.3.2019). Laut einem Bericht, expandierte die Stadt, die vor
2001 zwölf Stadtteile - auch Police Distrikts (USIP 4.2017), PDs oder Nahia genannt
(AAN 19.3.2019) - zählte, aufgrund ihres signifikanten demographischen Wachstums
und ihrer horizontalen Expansion auf 22 PDs (USIP 4.2017). Die afghanische
zentrale Statistikorganisation (Central Statistics Organization, CSO) schätzt die
Bevölkerung der Provinz Kabul für den Zeitraum 2019-20 auf 5.029.850 Personen
(CSO 2019). Sie besteht aus Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken,
Turkmenen, Belutschen, Sikhs und Hindus (PAJ o.D.; vgl. NPS o.D.).

Bild kann nicht dargestellt werden

Abb.1: Kabul, Police Distrikts (Darstellung der Staatendokumentation)

(Quelle: BFA 13.2.2019)

Hauptstraßen verbinden die afghanische Hauptstadt mit dem Rest des Landes
(UNOCHA 4.2014).  In Kabul-Stadt gibt es einen Flughafen, der mit internationalen
und nationalen Passagierflügen bedient wird (BFA Staatendokumentation
25.3.2019).

Die Stadt besteht aus drei konzentrischen Kreisen: Der erste umfasst Shahr-e
Kohna, die Altstadt, Shahr-e Naw, die neue Stadt, sowie Shash Darak und Wazir
Akbar Khan, wo sich viele ausländische Botschaften, ausländische Organisationen
und Büros befinden. Der zweite Kreis besteht aus Stadtvierteln, die zwischen den
1950er und 1980er Jahren für die wachsende städtische Bevölkerung gebaut
wurden, wie Taimani, Qala-e Fatullah, Karte Se, Karte Chahar, Karte Naw und die
Microraions (sowjetische Wohngebiete). Schließlich wird der dritte Kreis, der nach
2001 entstanden ist, hauptsächlich von den "jüngsten Einwanderern" (USIP 4.2017)
(afghanische Einwanderer aus den Provinzen) bevölkert (AAN 19.3.2019), mit
Ausnahme einiger hochkarätiger Wohnanlagen für VIPs (USIP 4.2017).

Was die ethnische Verteilung der Stadtbevölkerung betrifft, so ist Kabul Zielort für
verschiedene ethnische, sprachliche und religiöse Gruppen, und jede von ihnen hat
sich an bestimmten Orten angesiedelt, je nach der geografischen Lage ihrer
Heimatprovinzen: Dies gilt für die Altstadt ebenso wie für weiter entfernte
Stadtviertel, und sie wird in den ungeplanten Gebieten immer deutlicher (Noori
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11.2010). In den zuletzt besiedelten Gebieten sind die Bewohner vor allem auf
Qawmi-Netzwerke angewiesen, um Schutz und Arbeitsplätze zu finden sowie ihre
Siedlungsbedingungen gemeinsam zu verbessern. Andererseits ist in den zentralen
Bereichen der Stadt die Mobilität der Bewohner höher und Wohnsitzwechsel sind
häufiger. Dies hat eine disruptive Wirkung auf die sozialen Netzwerke, die sich in der
oft gehörten Beschwerde manifestiert, dass man "seine Nachbarn nicht mehr kenne"
(AAN 19.3.2019).

Nichtsdestotrotz, ist in den Stadtvierteln, die von neu eingewanderten Menschen mit
gleichem regionalen oder ethnischen Hintergrund dicht besiedelt sind, eine Art
"Dorfgesellschaft" entstanden, deren Bewohner sich kennen und direktere
Verbindungen zu ihrer Herkunftsregion haben als zum Zentrum Kabuls (USIP
4.2017). Einige Beispiele für die ethnische Verteilung der Kabuler Bevölkerung sind
die folgenden: Hazara haben sich hauptsächlich im westlichen Viertel Chandawal in
der Innenstadt von Kabul und in Dasht-e-Barchi sowie in Karte Se am Stadtrand
niedergelassen; Tadschiken bevölkern Payan Chawk, Bala Chawk und Ali Mordan in
der Altstadt und nördliche Teile der Peripherie wie Khairkhana; Paschtunen sind vor
allem im östlichen Teil der Innenstadt Kabuls, Bala Hisar und weiter östlich und
südlich der Peripherie wie in Karte Naw und Binihisar (Noori 11.2010; vgl. USIP
4.2017), aber auch in den westlichen Stadtteilen Kota-e-Sangi und Bazaar-e-
Company (auch Company) ansässig (Noori 11.2010); Hindus und Sikhs leben im
Herzen der Stadt in der Hindu-Gozar-Straße (Noori 11.2010; vgl. USIP 4.2017).

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure:

Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über Kabul. Nichtsdestotrotz, führten
Aufständische, Taliban und andere militante Gruppierungen, im gesamten Jahr 2018,
als auch in den ersten fünf Monaten 2019, insbesondere in der Hauptstadtregion
weiterhin Anschläge auf hochrangige Ziele aus, um die Aufmerksamkeit der Medien
auf sich zu ziehen, die Legitimität der afghanischen Regierung zu untergraben und
die Wahrnehmung einer weit verbreiteten Unsicherheit zu schaffen (USDOD 6.2019;
vgl. USDOD 12.2018).

Aufgrund eben dieser öffentlichkeitswirksamer Angriffe auf Kabul-Stadt kündigte die
afghanische Regierung bereits im August 2017 die Entwicklung eines neuen
Sicherheitsplans für Kabul an (AAN 25.9.2017). So wurde unter anderem das Green
Village errichtet, ein stark gesichertes Gelände im Osten der Stadt, in dem unter
anderem, Hilfsorganisationen und internationale Organisationen (RFERL 2.9.2019;
vgl. FAZ 2.9.2019) sowie ein Wohngelände für Ausländer untergebracht sind (FAZ
2.9.2019). Die Anlage wird stark von afghanischen Sicherheitskräften und privaten
Sicherheitsmännern gesichert (AJ 3.9.2019). Die Green Zone hingegen ist ein
separater Teil, der nicht unweit des Green Villages liegt. Die Green Zone ist ein stark
gesicherter Teil Kabuls, in dem sich mehrere Botschaften befinden - so z.B. auch die
US-amerikanische Botschaft und andere britische Einrichtungen (RFERL 2.9.2019).

In Bezug auf die Anwesenheit von staatlichen Sicherheitskräften liegt die Provinz
Kabul mit Ausnahme des Distrikts Surubi im Verantwortungsbereich der 111. ANA
Capital Division, die unter der Leitung von türkischen Truppen und mit Kontingenten
anderer Nationen der NATO-Mission Train, Advise and Assist Command - Capital
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(TAAC-C) untersteht. Der Distrikt Surubi fällt in die Zuständigkeit des 201. ANA
Corps (USDOD 6.2019). Darüber hinaus wurde eine spezielle Krisenreaktionseinheit
(Crisis Response Unit) innerhalb der afghanischen Polizei, um Angriffe zu verhindern
und auf Anschläge zu reagieren (LI 5.9.2018).

Im Distrikt Surubi wird von der Präsenz von Taliban-Kämpfern berichtet (TN
26.3.2019; vgl. SAS 26.3.2019). Aufgrund seiner Nähe zur Stadt Kabul und zum
Salang-Pass hat der Distrikt große strategische Bedeutung (WOR 10.9.2018).

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung:

Der folgenden Tabelle kann die Zahl sicherheitsrelevanter Vorfälle bzw. Todesopfer
für die Provinz Kabul gemäß ACLED und Globalincidentmap (GIM) für das Jahr 2018
und die ersten drei Quartale 2019 entnommen werden (Quellenbeschreibung s.
Disclaimer, hervorgehoben: Distrikt der Provinzhauptstadt):

Tabelle kann nicht abgebildet werden

(ACLED 5.10.2019; ACLED 12.7.2019; GIM o.D.)

Im Jahr 2018 dokumentierte UNAMA 1.866 zivile Opfer (596 Tote und 1.270
Verletzte) in der Provinz Kabul. Dies entspricht einer Zunahme von 2% gegenüber
2017. Die Hauptursache für die Opfer waren Selbstmord- und komplexe Angriffe,
gefolgt von improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs) und
gezielten Tötungen (UNAMA 24.2.2019).

Die afghanischen Sicherheitskräfte führten insbesondere im Distrikt Surubi
militärische Operationen aus der Luft und am Boden durch, bei denen Aufständische
getötet wurden (KP 27.3.2019; vgl. TN 26.3.2019, SAS 26.3.2019, TN 23.10.2018,.
KP 23.10.2018, KP 9.7.2018). Dabei kam es unter anderem  zu zivilen Opfern (TN
26.3.2019; vgl. SAS 26.3.2019). Außerdem führten NDS-Einheiten Operationen in
und um Kabul-Stadt durch (TN 7.8.2019; vgl. PAJ 7.7.2019, TN 9.6.2019, PAJ
28.5.2019). Dabei wurden unter anderem Aufständische getötet (TN 7.8.2019) und
verhaftet (TN 7.8.2019; PAJ 7.7.2019; vgl TN 9.6.2019, PAJ 28.5.2019), sowie
Waffen und Sprengsätze konfisziert (TN 9.6.2019; vgl. PAJ 28.5.2019).

IDPs - Binnenvertriebene

UNOCHA meldete für den Zeitraum 1.1.-31.12.2018 35 konfliktbedingt aus dem
Distrikt Surubi vertriebene Personen, die alle in der Provinz Logar Zuflucht fanden
(UNOCHA 28.1.2019). Im Zeitraum 1.1.-30.6.2019 meldete UNOCHA keine durch
gewaltsamen Konflikt aus der Provinz Kabul vertriebene Personen (UNOCHA
18.8.2019). Im Zeitraum 1.1.-31.12.2018 meldete UNOCHA 9.422 Vertriebene,
welche in die Provinz Kabul kamen, die meisten davon in den Distrikt Kabul
(UNOCHA 28.1.2019). Im Zeitraum 1.1.-30.6.2019 meldete UNOCHA 2.580
Vertriebene in die Provinz Kabul, alle in den Distrikt Kabul. Sie stammten aus Kapisa,
Kunar, Nangarhar wie auch Logar, Ghazni, Baghlan und Wardak (UNOCHA
18.8.2019).

Bis zu zwei Drittel aller Afghanen, die außerhalb ihrer Provinz vertrieben wurden,
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bewegen sich in Richtung der fünf Regionalhauptstädte (NRC 30.1.2019) und Kabuls
Wachstum war besonders umfangreich. Die Gesamtzahl der Binnenvertriebenen in
Kabul ist nicht bekannt. Die Bewegung in und innerhalb der Stadt fluktuiert und viele
kehren regelmäßig in friedlicheren Zeiten in ihr Herkunftsgebiet zurück (Metcalfe et
al. 6.2012; vgl. AAN 19.3.2019). Im September 2018 schätzte der afghanische
Minister für Flüchtlinge und Repatriierung die Gesamtzahl der Binnenvertriebenen in
Kabul auf 70.000 bis 80.000 Menschen (TN 21.9.2018).
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https://warontherocks.com/2018/09/remembering-the-french-war-in-afghanistan/,
Zugriff 8.7.2019

Balkh:

Balkh liegt im Norden Afghanistans und grenzt im Norden an Usbekistan, im
Nordosten an Tadschikistan, im Osten an Kunduz und Baghlan, im Südosten an
Samangan, im Südwesten an Sar-e Pul, im Westen an Jawzjan und im Nordwesten
an Turkmenistan (UNOCHA 13.4.2014; vgl. GADM 2018). Die Provinzhauptstadt ist
Mazar-e Sharif. Die Provinz ist in die folgenden Distrikte unterteilt: Balkh, Char Bolak,
Char Kent, Chimtal, Dawlat Abad, Dehdadi, Kaldar, Kishindeh, Khulm, Marmul,
Mazar-e Sharif, Nahri Shahi, Sholgara, Shortepa und Zari (CSO 2019; vgl. IEC
2018).

Nach Schätzung der zentralen Statistikorganisation Afghanistan (CSO) für den
Zeitraum 2019-20 leben 1.475.649 Personen in der Provinz Balkh, davon geschätzte
469.247 in der Provinzhauptstadt Mazar-e Sharif (CSO 2019). Balkh ist eine ethnisch
vielfältige Provinz, welche von Paschtunen, Usbeken, Hazara, Tadschiken,
Turkmenen, Aimaq, Belutschen, Arabern und sunnitischen Hazara (Kawshi) bewohnt
wird (PAJ o.D.; vgl. NPS o.D.).

Balkh bzw. die Hauptstadt Mazar-e Sharif ist ein Import-/Exportdrehkreuz sowie ein
regionales Handelszentrum (SH 16.1.2017). Die Autobahn, welche zum usbekischen
Grenzübergang Hairatan-Termiz führt, zweigt ca. 40 km östlich von Mazar-e Sharif
von der Ringstraße ab. (TD 5.12.2017). In Mazar-e Sharif gibt es einen Flughafen mit
Linienverkehr zu nationalen und internationalen Zielen (BFA Staatendokumentation
25.3.2019). Im Januar 2019 wurde ein Luftkorridor für Warentransporte eröffnet, der
Mazar-e Sharif und Europa über die Türkei verbindet (PAJ 9.1.2019).

Laut dem Opium Survey von UNODC für das Jahr 2018 belegt Balkh den 7. Platz
unter den zehn größten Schlafmohn produzierenden Provinzen Afghanistans.
Aufgrund der Dürre sank der Mohnanbau in der Provinz 2018 um 30% gegenüber
2017 (UNODC/MCN 11.2018).

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure:

Balkh zählt zu den relativ stabilen (TN 1.9.2019) und ruhigen Provinzen
Nordafghanistans, in welcher die Taliban in der Vergangenheit keinen Fuß fassen
konnten (AN 6.5.2019). Die vergleichsweise ruhige Sicherheitslage war vor allem auf
das Machtmonopol des ehemaligen Kriegsherrn und späteren Gouverneurs von
Balkh, Atta Mohammed Noor, zurückzuführen (RFE/RL o.D.; RFE/RL 23.3.2018). In



43

den letzten Monaten versuchen Aufständische der Taliban die nördliche Provinz
Balkh aus benachbarten Regionen zu infiltrieren. Drei Schlüsseldistrikte, Zari,
Sholagara und Chahar Kant, zählen zu jenen Distrikten, die in den letzten Monaten
von Sicherheitsbedrohungen betroffen waren. Die Taliban überrannten keines dieser
Gebiete (TN 22.8.2019). Einem UN-Bericht zufolge, gibt es eine Gruppe von rund 50
Kämpfern in der Provinz Balkh, welche mit dem Islamischen Staat (IS) sympathisiert
(UNSC 1.2.2019). Bei einer Militäroperation im Februar 2019 wurden unter anderem
in Balkh IS-Kämpfer getötet (BAMF 11.2.2019).

Das Hauptquartier des 209. ANA Shaheen Corps befindet sich im Distrikt Dehdadi
(TN 22.4.2018). Es ist für die Sicherheit in den Provinzen Balkh, Jawzjan, Faryab,
Sar-e-Pul und Samangan zuständig und untersteht der NATO-Mission Train, Advise,
and Assist Command - North (TAAC-N), welche von deutschen Streitkräften geleitet
wird (USDOD 6.2019). Deutsche Bundeswehrsoldaten sind in Camp Marmal in
Mazar-e Sharif stationiert (TS 22.9.2018).

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung:

Der folgenden Tabelle kann die Zahl sicherheitsrelevanter Vorfälle bzw. Todesopfer
für die Provinz Balkh gemäß ACLED und Globalincidentmap (GIM) für das Jahr 2018
und die ersten drei Quartale 2019 entnommen werden (Quellenbeschreibung s.
Disclaimer, hervorgehoben: Distrikt der Provinzhauptstadt):

Tabelle kann nicht abgebildet werden

(ACLED 5.10.2019; ACLED 12.7.2019; GIM o.D.)

Im Jahr 2018 dokumentierte UNAMA 227 zivile Opfer (85 Tote und 142 Verletzte) in
Balkh. Dies entspricht einer Steigerung von 76% gegenüber 2017. Die Hauptursache
für die Opfer waren Bodenkämpfe, gefolgt von improvisierten Bomben (IEDS; ohne
Selbstmordattentate) und gezielten Tötungen. UNAMA verzeichnete für das Jahr
2018 insgesamt 99 zivile Opfer durch Bodenkämpfe in der Provinz (UNAMA
24.2.2019). Hinsichtlich der nördlichen Region, zu denen UNAMA auch die Provinz
Balkh zählt, konnte in den ersten 6 Monaten ein allgemeiner Anstieg ziviler Opfer
verzeichnet werden (UNAMA 30.7.2019).

Im Winter 2018/2019 (UNGASC 28.2.2019) und Frühjahr 2019 wurden ANDSF-
Operationen in der Provinz Balkh durchgeführt (UNGASC 14.6.2019). Die ANDSF
führen auch weiterhin regelmäig Operationen in der Provinz (RFERL 22.9.2019; vgl
KP 29.8.2019, KP 31.8.2019, KP 9.9.2019) unter anderem mit Unterstützung der US-
amerikanischen Luftwaffe durch (BAMF 14.1.2019; vgl. KP 9.9.2019). Taliban-
Kämpfer griffen Einheiten der ALP, Mitglieder regierungsfreundlicher Milizen und
Sicherheitsposten beispielsweise in den Distrikten Chahrbulak (TN 9.1.2019; vgl. TN
10.1.2019), Chemtal (TN 11.9.2018; vgl. TN 6.7.2018), Dawlatabad (PAJ 3.9.2018;
vgl. RFE/RL 4.9.2018) und Nahri Shahi (ACCORD 30.4.2019) an.

Berichten zufolge, errichten die Taliban auf wichtigen Verbindungsstraßen, die
unterschiedliche Provinzen miteinander verbinden, immer wieder Kontrollpunkte.
Dadurch wird das Pendeln für Regierungsangestellte erschwert (TN 22.8.2019; vgl.
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10.8.2019). Insbesondere der Abschnitt zwischen den Provinzen Balkh und Jawjzan
ist von dieser Unsicherheit betroffen (TN 10.8.2019).

IDPs - Binnenvertriebene:

UNOCHA meldete für den Zeitraum 1.1.-31.12.2018 1.218 aus der Provinz Balkh
vertriebene Personen, die hauptsächlich in der Provinz selbst in den Distrikten Nahri
Shahi und Kishindeh Zuflucht fanden (UNOCHA 28.1.2019). Im Zeitraum 1.1.-
30.6.2019 meldete UNOCHA 4.361 konfliktbedingt Vertriebene aus Balkh, die
allesamt in der Provinz selbst verblieben (UNOCHA 18.8.2019). Im Zeitraum 1.1.-
31.12.2018 meldete UNOCHA 15.313 Vertriebene in die Provinz Balkh, darunter
1.218 aus der Provinz selbst, 10.749 aus Faryab und 1.610 aus Sar-e-Pul (UNOCHA
28.1.2019). Im Zeitraum 1.1.-30.6.2019 meldete UNOCHA 14.301 Vertriebene nach
Mazar-e-Sharif und Nahri Shahi, die aus der Provinz Faryab, sowie aus Balkh,
Jawzjan, Samangan und Sar-e-Pul stammten (UNOCHA 18.8.2019).
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Erreichbarkeit:

Die Infrastruktur bleibt ein kritischer Faktor für Afghanistan, trotz der seit 2002
erreichten Infrastrukturinvestitionen und -optimierungen (TD 5.12.2017). Seit dem
Fall der Taliban wurde das afghanische Verkehrswesen in städtischen und ländlichen
Gebieten grundlegend erneuert. Beachtenswert ist die Vollendung der "Ring Road",
welche Zentrum und Peripherie des Landes sowie die Peripherie mit den
Nachbarländern verbindet (TD 26.1.2018). Investitionen in ein integriertes
Verkehrsnetzwerk werden systematisch geplant und umgesetzt. Dies beinhaltet
beispielsweise Entwicklungen im Bereich des Schienenverkehrs und im Straßenbau
(z.B. Vervollständigung und Instandhaltung der Kabul Ring Road, des Salang-
Tunnels, des Lapis Lazuli Korridors etc.) (BFA Staatendokumentation 4.2018; vgl. TD
5.12.2017), aber auch Investitionen aus dem Ausland zur Verbesserung und zum
Ausbau des Straßennetzes und der Verkehrswege (BFA Staatendokumentation
4.2018; vgl. TN 18.6.2018; SIGAR 15.7.2018, TET 13.12.2018, TD 26.1.2018, TD
8.1.2019, TN 25.5.2019, CWO 26.8.2019).

Jährlich sterben Hunderte von Menschen bei Verkehrsunfällen auf Autobahnen im
ganzen Land - vor allem durch unbefestigte Straßen, überhöhte Geschwindigkeit und
Unachtsamkeit (KT 17.2.2017; vgl. GIZ 7.2019, IWPR 26.3.2018). Die Präsenz von
Aufständischen, Zusammenstöße zwischen diesen und den afghanischen
Sicherheitskräften, sowie die Gefahr von Straßenraub und Entführungen entlang
einiger Straßenabschnitte beeinflussen die Sicherheit auf den afghanischen Straßen.
Einige Beispiele dafür sind die Straßenabschnitte Kabul-Kandahar (TN 15.8.2018;
vgl. ST 24.4.2019), Herat-Kandahar (PAJ News 5.1.2019), Kunduz-Takhhar (KP
20.8.2018; vgl. CBS News 20.8.2019) und Ghazni-Paktika (AAN 30.12.2019).

Ring Road:

Bild kann nicht dargestellt werden

(TD 5.12.2017)

Die Ring Road, auch bekannt als Highway One, ist eine Straße, die das
Landesinnere ringförmig umgibt (HP 9.10.2015; vgl. FES 2015). Die afghanische
Ring Road ist Teil eines Autobahnprojekts von 3.360 km Länge, das 16 Provinzen
mit den größten Städten Afghanistans, Kabul, Mazar, Herat, Ghazni und Jalalabad,
verbinden soll (TN 9.12.2017). Sie verbindet außerdem Kabul mit den vier
bedeutendsten Provinzhauptstädten Herat, Kandahar City, Jalalabad und Mazar-e
Sharif (USAID 2014; vgl. TG 22.10.2014, BFA Staatendokumentation 4.2018).

Trotz der Ankündigung von Präsident Ghani aus dem Jahr 2015, die Ring Road in
neun Monaten fertigzustellen, sind einzelne Teilstücke weiterhin unbefestigt, darunter
ein ca. 150 km langes Teilstück zwischen Badghis und Faryab (Sigar 15.7.2018). Die
asiatische Entwicklungsbank (Asian Development Bank - ADB, Anm.) genehmigte
150 Millionen USD, um die Kabul Ring Road fertigzustellen. Die fehlenden 151
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Kilometer sollen künftig den Distrikt Qaisar (Provinz Faryab, Anm.) mit Dar-e Bum
(Provinz Badghis, Anm.) verbinden; dieses Straßenstück ist der letzte Teil der 2.200
km langen Straße. Mittlerweile leben mehr als 80% der Afghanen weniger als 50 km
von der Ring Road entfernt. Die Autobahn wird in diesem Projekt außerdem mit
einem Entwässerungssystem ausgestattet, sowie auch mit weiteren modernen
Sicherheitsfunktionen. Durch das Ring Road-Projekt sollen regionale Verbindungen
erleichtert und die Qualität der Transportdienste verbessert werden (BFA
Staatendokumentation 4.2018; vgl. PAJ 17.12.2017).

Autobahnabschnitt Kandahar - Kabul - Herat:

Die afghanische "Ring Road" verbindet große afghanische Städte wie Herat,
Kandahar, Mazar-e Sharif und Kabul (TD 12.4.2018). Sie erstreckt sich südlich von
Kabul und ist die Hauptverbindung zwischen der Hauptstadt und der großen
südlichen Stadt Kandahar (REU 13.10.2015). Der Kandahar-Kabul-Teil der Ring
Road erstreckt sich vom östlichen und südöstlichen Teil Kandahars über die Provinz
Zabul nach Ghazni in Richtung Kabul, während die Ring Road westlich von
Kandahar nach Gereshk in Helmand und Delaram in Nimroz verläuft (ISW o.D.).

Der Abschnitt zwischen Kabul und Herat beträgt 1.400 km (IWPR 26.3.2018). Die an
die Ring-Road anknüpfende 218 km lange Zaranj-Dilram-Autobahn (Provinz Nimroz,
Anm.), auch "Route 606" genannt, soll zukünftig Afghanistan mit Chabahar im Iran
verbinden (AD 15.8.2017; vgl. TET 9.8.2017, TD 24.5.2017).

Anrainer beschweren sich über den schlechten Zustand des Abschnitts Kandahar-
Kabul-Herat (TN 14.3.2018). Ursachen dafür sind die mangelnde Instandhaltung und
ständige Angriffe durch Aufständische (IWPR 26.3.2018).

Autobahnabschnitt Baghlan-Balkh

Die Baghlan-Balkh-Autobahn ist Teil der Ring Road und verbindet den Norden mit
dem Westen des Landes. Sie gilt als eine unabdingbare Transitroute zwischen der
Hauptstadt der Provinz Baghlan, Pul-e Khumri, und den nordwestlichen Provinzen
Samangan, Balkh, Jawjzan, Sar-e Pul und Faryab (AAN 15.8.2016).

Salang Tunnel/Salang Korridor:

Der Salang-Korridor gilt als Vorzeigeobjekt des Kalten Krieges und wurde im Jahr
1964 zum ersten Mal eröffnet (TD 21.10.2015). Er ist die einzige direkte Verbindung
zwischen der Hauptstadt Kabul und dem Norden des Landes (WP 22.1.2018; TD
21.10.2015). Der Salang-Tunnel ist 2.7 km (1.7 Meilen) lang und wurde für den
täglichen Verkehr von 1.000 bis 2.000 Fahrzeugen gebaut. Heute befahren ihn
jedoch täglich über 10.000 Transportmittel, was den Bedarf an
Instandhaltungsarbeiten erhöht (WP 22.1.2018). Durch das von der Weltbank
finanzierte Trans-Hindukush Road Connectivity Project soll bis 2022 u.a. der Salang-
Korridor dank einer Förderung von 55 Millionen USD renoviert werden (TWB o.D.;
vgl. TN 1.9.2018, RW 6.7.2017). In Juni 2018 kündigte das Ministerium für öffentliche
Arbeiten (Ministry of Public Works - MoPW) an, dass die technischen und
geologischen Untersuchungen sowie der Entwurf des neuen Salang-Tunnels gegen
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Ende 2019 abgeschlossen sein werden (TN 18.6.2018). Im September kündigte das
Ministerium für öffentliche Arbeit an, dass die Arbeiten an den ersten 10 km des
Salang-Passes begonnen hätten (TN 1.9.2018).

Weitere Autobahnen:

Gardez - Khost-Autobahn (NH08):

Die Gardez-Khost-Autobahn, auch "G-K-Autobahn" genannt, ist 101,2 km lang
(USAID 7.11.2016; vgl. PAJ 15.12.2015) und verbindet die Provinzhauptstadt der
Provinz Paktia, Gardez, mit Khost City, der Provinzhauptstadt von Khost (PAJ
15.12.2015). Sie verbindet aber auch Ostafghanistan mit der Ghulam-Khan-
Autobahn in Pakistan. Mitte Dezember 2015 wurde die sanierte Gardez-Khost
Autobahn eröffnet. Ebenso wurden 410 kleine Brücken und 25 km Schutzwände auf
dieser Autobahn errichtet (PAJ 15.12.2015; vgl. USAID 7.11.2016).

Grand Trunk Road - Autobahnabschnitt Jalalabad-Peshawar / Pak-Afghan-Highway:

Die Grand Trunk Road, auch bekannt als "G.T. Road", ist die älteste, längste und
bekannteste Straße des indischen Subkontinentes (GS o.D.; vgl. Doaks o.D., Dawn
30.12.2018; EIPB 2006). Die über 2.500 km lange Route beginnt in der
bangladeschischen Stadt Chittagong, verläuft über Delhi in Indien, Lahore und
Peshawar in Pakistan, den Khyber Pass an der afghanisch-pakistanischen Grenze
und endet in Kabul (Samaa 9.8.2017; vgl. Scroll 4.5.2018, EIPB 2006). Der Khyber-
Pass erstreckt sich über 53 km durch das Safed-Koh-Gebirge und ist eine der
wichtigsten Verbindungen zwischen Afghanistan und Pakistan; er verbindet Kabul mit
Peshawar (EB 30.3.2017; vgl. BL o.D., NG o.D.).

Die Torkham-Peshawar Autobahn verbindet Jalalabad mit Peshawar in Pakistan,
über die afghanische Grenzstadt Torkham in der Provinz Nangarhar. Sie ist eine der
am stärksten befahrenen Straßen Afghanistans. Der afghanische Teil der Straße
besteht aus zwei Abschnitten: der 76 km langen Torkham-Jalalabad-Straße und die
Jalalabad-Kabul-Verbindung, die sich über 155 km erstreckt (ET 27.10.2016). Die
Straße, die auch als "Pak-Afghan Highway" bekannt ist, wird als Wirtschaftsroute
zwischen Pakistan, Afghanistan, Usbekistan, Tadschikistan und den südasiatischen
Ländern genutzt (ET 7.3.2016; vgl. PAJ 28.8.2015, PCQ o.D.).

Autobahnabschnitte Kabul-Bamyan und Bamyan-Mazar-e Sharif:

Am 29.8.2016 wurde die Straße Kabul-Bamyan eingeweiht. Das von der italienischen
Agentur für Entwicklung finanzierte Straßenprojekt sollte die Verbindung zwischen
Kabul und Bamyan erleichtern und den wirtschaftlichen Aufschwung in der Region
fördern. Durch die neu errichtete Straße beträgt die Reisezeit von Kabul nach
Bamyan zweieinhalb Stunden (Farnesina 29.8.2016).

Ausgeführt durch ein chinesisches Unternehmen, wurde der Startschuss zur
Weiterführung des Projektes "Dare-e-Sof and Yakawlang Road" gegeben. In der
ersten, bereits beendeten Phase, wurde Mazar-e Sharif mit dem Distrikt Yakawlang
in der Provinz Bamyan durch eine Straße verbunden. Der zweite Teil dieses
Projektes, eine 178 km lange Straße, die durch mehr als 37 Dörfer verlaufen soll,
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wird den Distrikt Dare-e-Sof in der Provinz Samangan mit dem Distrikt Yakawlang
verbinden; angedacht ist eine dritte Phase - dabei sollen die Provinzen Bamyan und
Kandahar durch eine 550 km lange Straße verbunden werden (XI 9.1.2017). Im
September 2018 wurde ein Projekt zur Instandhaltung von 45 km Straße von
Yakawlang nach Sighnan in der Provinz Bamiyan unterzeichnet (PAJ 4.9.2018).

Kabul Ring Road:

Mitte September 2017 gewährte die islamische Entwicklungsbank (IDB) der
afghanischen Regierung ein langfristiges Darlehen im Wert von 74 Millionen USD
zum Bau der Kabul-Ring-Road, die sich über eine Strecke von 95 km erstrecken
wird; die Straße soll innerhalb von fünf Jahren gebaut werden (TKT 25.9.2017). Im
August 2019 kündigte der Saudi Fond für Entwicklung (Saudi Fund for Development
- SFD, Anm.) an, 48 Millionen USD in ein Projekt betreffend die Ring Road in Kabul
zu investieren (CWO 26.8.2019).

Transportwesen

Das Transportwesen in Afghanistan gilt als "verhältnismäßig gut". Es gibt einige
regelmäßige Busverbindungen innerhalb Kabuls und in die wichtigsten Großstädte
Afghanistans (IE o.D.). Die Kernfrage bleibt nach wie vor die Sicherheit (IWPR
26.3.2018). Es existieren einige nationale Busunternehmen, welche Mazar-e Sharif,
Kabul, Herat, Jalalabad und Bamiyan miteinander verbinden; Beispiele dafür sind
Bazarak Panjshir, Herat Bus, Khawak Panjshir, Ahmad Shah Baba Abdali
(vertrauliche Quelle 14.5.2018; vgl. IWPR 26.3.2018).

Aus Bequemlichkeit bevorzugen Reisende, die es sich leisten können, die Nutzung
von Gemeinschaftstaxis nach Mazar-e Sharif, Kabul, Herat, Jalalabad und Bamiyan
(vertrauliche Quelle 14.5.2018). Der folgenden Tabelle können die Preise für besagte
Reiseziele entnommen werden:

Distanz Preis
Kabul - Mazar 1.500 AFN - 1.700 AFN
Mazar - Herat ca. 2.800 AFN (keine direkte Verbindung)
Kabul - Jalalabad ca. 800 AFN
Kabul - Bamiyan ca. 1.500 AFN

(vertrauliche Quelle 14.5.2018)

Beispiele für Busverbindungen:

Kabul-Stadt:

Der Mangel an Bussen insbesondere während der Stoßzeit in Kabul-Stadt ist eine
Herausforderung für die afghanische Regierung. Im Laufe der Jahre wurde versucht,
dieses Problem zu lösen, indem Indien dem Transportsystem in Kabul hunderte
Busse zur Verfügung stellte (TD 8.1.2019). Auch wird gemäß Aussagen des
Bürgermeisters von Kabul ein Projekt zur Einrichtung eines Metro-Bus-Dienstes,
auch Bus Rapid Transit genannt, in Kabul-Stadt geplant. Die erste Strecke soll 8 km
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abdecken und Deh Afghana mit Sara-e-Shamali verbinden, während die zweite
Route vom Baraki Platz bis Deh Afghana über Kote Sangi und Deh Mazang
verlaufen soll. Insgesamt sollen 111 km innerhalb der Stadt durch den Metro-Bus-
Dienst abgedeckt werden (KP 12.9.2017; vgl. TN 15.6.2017). Im Juli 2018 gab ein
Sprecher der Stadt Kabul an, dass die Planungsphase des Projektes bald beendet
würde und es zu Verzögerungen gekommen sei (TN 8.7.2018).

Mazar-e Sharif:

Es gibt einige Busverbindungen zwischen Mazar-e Sharif und Kabul. Bis zu 50
unterschiedliche Unternehmen bieten 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche,
Fahrten von und nach Kabul an. Ausführende Busunternehmen sind beispielsweise
Bazarak Panjshir Bus, Hesarak Panjshir Bus, Jawid Bus, Khorshid Bus und Jabal
Seraj Bus. Die Preise pro Passagier liegen zwischen 400 und 1.000 Afghani und
hängen stark vom Komfort im Bus ab. So kann man zum Beispiel in einem Bus der
Marke Mercedes Benz mit Toiletten, Kühlschränken und Internet reisen. Busreisen
gelten als relativ günstig (BFA Staatendokumentation 4.2018).

Ahmad Shah Baba Abdali Bus Service:

Gemäß einem Sprecher des Verkehrsministeriums gehörte das Busunternehmen
Ahmad Shah Baba Abdali im Jahr 2017 zu den führenden Transportunternehmen
des Landes. In den letzten Jahren war das Busunternehmen in zahlreiche
Verkehrsunfälle auf der Kandahar-Kabul-Herat-Route involviert. Einem Bericht von
IWPR zufolge wurden von verschiedenen Quellen zu hohe Geschwindigkeit,
Drogenkonsum der Fahrer, Angst vor Angriffen und die schlechten
Straßenbedingungen als Gründe für die hohe Anzahl an Verkehrsunfällen angeführt
(IWPR 26.3.2018). Laut einem offiziellen Vertreter der Firma ist Ahmad Shah Baba
Abdali das größte Busunternehmen Afghanistans. Die Busse dieser Firma
transportieren Passagiere von Kandahar nach Kabul, Helmand, Nimroz, Herat und in
andere Provinzen (PAJ 18.3.2015).

Beispiele für Buspreise:

Distanz Preis
Kabul - Mazar 400 AFN - 600 AFN
Mazar - Herat 1.500 AFN - 2.000 AFN (keine direkte Verbindung; zuerst

Mazar - Kabul und dann Kabul - Herat z.B.)
Kabul - Jalalabad 300 AFN - 600 AFN
Kabul - Bamiyan ca. 1.000 AFN - 1.500 AFN

(vertrauliche Quelle 14.5.2018)

Flugverbindungen:

Der folgenden Karte können Informationen über aktive Militär-, Regional- und
internationale Flughäfen in den verschiedenen Städten Afghanistans entnommen
werden.
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Anmerkung der Staatendokumentation: Zu beachten ist, dass es innerhalb von
kurzer Zeit zu Änderungen der Flugverbindungen kommen kann und in der Karte
ausschließlich jene Flughäfen eingetragen sind, die laut Quellen am 4.11.2019
Linienverbindungen für Passagiere oder eine geplante Flugbewegung im Zeitraum
bis sieben Tage nach der Abfrage aufwiesen.

Bild kann nicht dargestellt werden

(BFA Staatendokumentation 4.11.2019, Flughafenkarte; vgl. Migrationsverket
4.5.2018)

Die im folgenden Abschnitt beispielhaft angeführten Flugverbindungen basieren auf
Online-Flugplänen, auf die über eine Tracking-Site (Flightradar 24) zugegriffen wurde
und betreffen den Zeitraum von 30.8.2019 bis 4.11.2019. Es ist möglich, dass zu
einem späteren Zeitpunkt Destinationen bzw. Flüge hinzukommen oder hier
angeführte wegfallen.

Internationale Flughäfen in Afghanistan:

In Afghanistan gibt es insgesamt vier internationale Flughäfen; alle vier werden für
militärische und zivile Flugdienste genutzt (Migrationsverket 23.1.2018). Trotz
jahrelanger Konflikte verzeichnet die afghanische Luftfahrtindustrie einen Anstieg in
der Zahl ihrer wettbewerbsfähigen Flugrouten. Daraus folgt ein erleichterter Zugang
zu Flügen für die afghanische Bevölkerung. Die heimischen Flugdienste sehen sich
mit einer wachsenden Konkurrenz durch verschiedene Flugunternehmen
konfrontiert. Flugrouten wie Kabul - Herat und Kabul - Kandahar, die früher
ausschließlich von Ariana Afghan Airlines angeboten wurden, werden nun auch von
internationalen Fluggesellschaften abgedeckt (AG 3.11.2017).

Internationaler Flughafen Kabul:

Der Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ein internationaler Flughafen
(TN 18.12.2017; vgl. HKA o.D.). Ehemals bekannt als internationaler Flughafen
Kabul, wurde er im Jahr 2014 in "Internationaler Flughafen Hamid Karzai"
umbenannt. Er liegt 16 km außerhalb des Stadtzentrums von Kabul. In den letzten
Jahren wurde der Flughafen erweitert und modernisiert. Ein neues internationales
Terminal wurde hinzugefügt und das alte Terminal wird nun für nationale Flüge
benutzt (HKA o.D.).

Folgende internationale Airlines fliegen nach Kabul: Turkish Airlines aus Istanbul, Silk
Way Airlines aus Baku, Emirates und Flydubai aus Dubai, Air Arabia aus Sharjah,
Mahan Air aus Teheran und Emirates aus Hong Kong (Flightradar 24 4.11.2019).

Nationale Airlines (Kam Air und Ariana Afghan Airlines) fliegen Kabul international
aus Istanbul, Ankara, Medina, Dubai, Urumqi, Dushambe an (Flightradar 24
4.11.2019).

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Kabul (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan
Airlines) zu den Flughäfen von Kandahar, Bost (Helmand, nahe Lashkargah), Zaranj,
Farah, Herat, Mazar-e Sharif, Maimana, Bamian, Faizabad, Chighcheran und
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Tarinkot (Flightradar 24 4.11.2019).

Internationaler Flughafen Mazar-e Sharif:

Im Jahr 2013 wurde der internationale Maulana Jalaluddin Balkhi Flughafen in
Mazar-e Sharif, der Hauptstadt der Provinz Balkh, eröffnet (PAJ 9.6.2013). Nachdem
der Flughafen Mazar-e Sharif derzeit die Anforderungen eines erhöhten Personen-
und Frachtverkehrsaufkommens nicht erfüllt, ist es notwendig, den Flughafen nach
internationalen Standards auszubauen, inklusive entsprechender Einrichtungen der
Luftraumüberwachung und der Flugverkehrskontrolle. Die afghanische Regierung will
dieses Projekt gemeinsam mit der deutschen Bundesregierung und finanzieller
Unterstützung des ADFD (Abu Dhabi Fund for Development) angehen. Langfristig
soll der Flughafen als internationaler Verkehrsknotenpunkt zwischen Europa und
Asien die wirtschaftliche Entwicklung der Region entscheidend verbessern (BFA
Staatendokumentation 4.2018).

Folgende internationale Airline fliegt nach Maza-e Sharif: Turkish Airlines aus
Istanbul (Flightradar 4.11.10.2019).

Nationale Airlines (Kam Air und Ariana Afghan Airlines) fliegen Mazar-e Sharif
international aus Moskau, Jeddah und Medina an (Flightradar 4.11.10.2019).

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Mazar-e Sharif (durch Kam Air bzw. Ariana
Afghan Airlines) zu den Flughäfen von Kabul und Maimana (Flightradar
4.11.10.2019).

Internationaler Flughafen Kandahar:

Der internationale Flughafen Kandahar befindet sich 16 km von Kandahar-Stadt
entfernt und ist einer der größten Flughäfen des Landes (MB o.D.). Er hat 37
Stellplätze für insgesamt 250 Flugzeuge (PAJ 3.6.2015). Ein Teil des Flughafens
steht den internationalen Streitkräften zur Verfügung. Eine separate Militärbasis für
einen Teil des afghanischen Heeres ist dort ebenso zu finden, wie Gebäude für
Firmen (PAJ 3.6.2015; LCA 5.1.2018).

Folgende internationale Airline fliegt nach Kandahar: Tsaradia aus Delhi (Flightradar
4.11.10.2019).

Nationale Airlines (Kam Air und Ariana Afghan Airlines) fliegen Mazar-e Sharif
international aus Delhi, Jeddah und Dubai an (Flightradar 4.11.10.2019).

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Kandahar (durch Kam Air bzw. Ariana
Afghan Airlines) zum Flughafen nach Kabul (Flightradar 4.11.10.2019).

Internationaler Flughafen Herat:

Der internationale Flughafen Herat befindet sich 10 km von der Provinzhauptstadt
Herat entfernt. Der Flughafen wird u.a. von den Sicherheitskräften der ISAF benutzt,
die einen Stützpunkt neben dem Flughafen haben. 2011 wurde ein neues Terminal
mit Finanzierung der italienischen Regierung errichtet (HIA o.D.; ACAA o.D).
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Nationale Airlines (Kam Air und Ariana Afghan Airlines) fliegen Herat international
aus Medina und Delhi an (Flightradar 4.11.10.2019).

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Herat (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan
Airlines) zu den Flughäfen nach Kabul, Farah und Chighcheran (Flightradar
4.11.10.2019).

Zugverbindungen:

In Afghanistan existieren insgesamt drei Zugverbindungen: Eine Linie verläuft
entlang der nördlichen Grenze zu Usbekistan (von Hairatan nach Mazar-e Sharif,
Anm.) und zwei kurze Strecken verbinden Serhetabat in Turkmenistan mit Torghundi
(in der Provinz Herat, Anm.) und Aqina (in der Provinz Faryab, Anm.) in Afghanistan
(RoA 25.2.2018; vgl. RoA o.D., RFE/RL 29.11.2016; vgl. vertrauliche Quelle
16.5.2018). Alle drei Zugverbindungen sind für den Transport von Fracht gedacht,
wobei sie prinzipiell auch Passagiere transportieren könnten (vertrauliche Quelle
16.5.2018). Die afghanischen Machthaber lehnten lange Zeit den Bau von
Eisenbahnen in Afghanistan ab, aus Angst, ausländische Mächte könnten ihre
Unabhängigkeit gefährden (RoA o.D.).

Im Laufe der letzten Jahre fanden verschiedene Treffen zwischen Repräsentanten
Afghanistans und seiner Nachbarstaaten u.a. zur Förderung und Vertiefung
bestehender Projekte zur Implementierung von Zugverbindungen wie dem Five-
Nation Railway Corridor und dem Afghanistan Rail Network statt (TD 26.1.2018). Das
Five-Nation Railway Corridor Projekt soll China mit dem Iran verbinden und
Kirgisistan, Tadschikistan und Afghanistan über eine Länge von insgesamt 2.100 km
durchqueren. Mehr als 1.000 km des Eisenbahnkorridors werden durch die
afghanischen Provinzen Herat, Badghis, Faryab, Jawzjan, Balkh und Kunduz
verlaufen (TN 14.2.2018). Der Afghanistan Rail Network Plan (ANRP) hat das Ziel,
den Transport in den Bereichen Landwirtschaft, Fertigung, Bergbau und anderen
Branchen zu fördern. Die Bauarbeiten zur Errichtung einer Eisenbahnverbindung
zwischen der iranischen Stadt Khaf und dem afghanischen Herat sind im Gange
(RoA 23.1.2018; vgl. ID 11.4.2018). Im November 2017 wurde zwischen Afghanistan
und weiteren fünf Staaten das sogenannte Lapislazuli-Korridor-Abkommen
unterzeichnet, das u.a. den Bau von Eisenbahnverbindungen im Land vorsieht
(SIGAR 4.2018). Der Lapis Lazuli Korridor, der Straßen, Eisenbahn- und Seewege
umfasst, die von Afghanistan nach Turkmenistan, Aserbaidschan und Georgien
führen, bevor sie das Schwarze Meer in die Türkei und schließlich nach Europa
überqueren, wurde im Dezember 2018 eröffnet (CGTN 14.12.2018).

Ein weiteres Projekt das "China-India-Plus" hat das Ziel, mithilfe von Indien und
China die Eisenbahnverbindung zwischen Afghanistan und Usbekistan auszubauen.
Das Ziel für Usbekistan ist es hierbei, über Afghanistan und Iran Zugang zum
persischen Golf zu erhalten (CGTN 10.10.2018; vgl. Indian Today 16.10.2018).

Quellen:

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (30.12.2019): Unheeded Warnings (2): Ghazni
city as vulnerable to Taleban as before, https://www.afghanistan-analysts.org/five-
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Rechtsschutz/Justizwesen:

Gemäß Artikel 116 der Verfassung ist die Justiz ein unabhängiges Organ der
Islamischen Republik Afghanistan. Die Judikative besteht aus dem Obersten
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Gerichtshof (Stera Mahkama, Anm.), den Berufungsgerichten und den
Hauptgerichten, deren Gewalten gesetzlich geregelt sind (Casolino 2011). In
islamischen Rechtsfragen lässt sich der Präsident von hochrangigen
Rechtsgelehrten des Ulema-Rates (Afghan Ulama Council - AUC) beraten (USDOS
29.5.2018). Dieser Ulema-Rat ist eine von der Regierung unabhängige Körperschaft,
die aus rund 2.500 sunnitischen und schiitischen Rechtsgelehrten besteht (REU
24.11.2018; vgl. USDOS 29.5.2018).

Das afghanische Justizwesen beruht sowohl auf dem islamischen [Anm.: Scharia] als
auch auf dem nationalen Recht; letzteres wurzelt in den deutschen und ägyptischen
Systemen (APE 3.2017). Die rechtliche Praxis in Afghanistan ist komplex: Einerseits
sieht die Verfassung das Gesetzlichkeitsprinzip und die Wahrung der
völkerrechtlichen Abkommen - einschließlich Menschenrechtsverträge - vor,
andererseits formuliert sie einen unwiderruflichen Scharia-Vorbehalt. Ein Beispiel
dieser Komplexität ist das neue Strafgesetzbuch, das am 15.2.2018 in Kraft getreten
ist (APE 3.2017; vgl. UNAMA 22.2.2018). Die Organe der afghanischen
Rechtsprechung sind durch die Verfassung dazu ermächtigt, sowohl das formelle, als
auch das islamische Recht anzuwenden (APE 3.2017).

Obwohl das islamische Gesetz in Afghanistan üblicherweise akzeptiert wird, stehen
traditionelle Praktiken nicht immer mit diesem in Einklang; oft werden die
Bestimmungen des islamischen Rechts zugunsten des Gewohnheitsrechts
missachtet, welches den Konsens innerhalb der Gemeinschaft aufrechterhalten soll.
Unter den religiösen Führern in Afghanistan bestehen weiterhin tief greifende
Auffassungsunterschiede darüber, wie das islamische Recht tatsächlich zu einer
Reihe von rechtlichen Angelegenheiten steht (USIP 3.2015).

Gemäß dem allgemeinen Scharia-Vorbehalt in der Verfassung darf kein Gesetz im
Widerspruch zum Islam stehen. Eine Hierarchie der Normen ist nicht gegeben,
sodass nicht festgelegt ist, welches Gesetz in Fällen des Konflikts zwischen
traditionellem, islamischem Recht und seinen verschiedenen Ausprägungen
einerseits und der Verfassung und dem internationalen Recht andererseits, zur
Anwendung kommt. Diese Unklarheit und das Fehlen einer Autoritätsinstanz zur
einheitlichen Interpretation der Verfassung führen nicht nur zur willkürlichen
Anwendung eines Rechts, sondern auch immer wieder zu
Menschenrechtsverletzungen und stehen Fortschritten im Menschenrechtsbereich
entgegen.(AA 2.9.2019). Wenn keine klar definierte Rechtssetzung angewendet
werden kann, setzen Richter und lokale Schuras das Gewohnheitsrecht durch. Es
gibt einen Mangel an qualifiziertem Justizpersonal und manche lokale und
Provinzbehörden, darunter auch Richter, haben nur geringe Ausbildung und
fundieren ihre Urteile auf ihrer persönlichen Interpretation der Scharia, ohne das
staatliche Recht, Stammesrecht oder örtliche Gepflogenheiten zu respektieren. Diese
Praktiken führen oft zu Entscheidungen, die Frauen diskriminieren (USDOS
13.3.2019).

Trotz erheblicher Fortschritte in der formellen Justiz Afghanistans, bemüht sich das
Land auch weiterhin für die Bereitstellung zugänglicher und gesamtheitlicher
Leistungen; weit verbreitete Korruption sowie Versäumnisse vor allem in den
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ländlichen Gebieten gehören zu den größten Herausforderungen (CR 11.2018).
Auch ist das Justizsystem weitgehend ineffektiv und wird durch Drohungen,
Befangenheit, politischer Einflussnahme und weit verbreiteter Korruption beeinflusst
(USDOS 13.3.2019; vgl. AA 2.9.2019, FH 4.2.2019). Das Recht auf ein faires und
öffentliches Verfahren ist in der Verfassung verankert, wird aber in der Praxis selten
durchgesetzt (USDOS 13.3.2019). Rechtsstaatliche (Verfahrens-)Prinzipien werden
nicht konsequent (AA 2.9.2019) und innerhalb des Landes uneinheitlich angewandt
(USDOS 13.3.2019).

Dem Gesetz nach gilt für alle Bürgerinnen und Bürger die Unschuldsvermutung und
Angeklagte haben das Recht, beim Prozess anwesend zu sein und Rechtsmittel
einzulegen; jedoch werden diese Rechte nicht immer respektiert. Beschuldigte
werden von der Staatsanwaltschaft selten über die gegen sie erhobenen Anklagen
genau informiert. Die Beschuldigten sind dazu berechtigt, sich von einem
Pflichtverteidiger vertreten und beraten zu lassen; jedoch wird dieses Recht aufgrund
eines Mangels an Strafverteidigern uneinheitlich umgesetzt. Dem Justizsystem
fehlen die Kapazitäten, um die große Zahl an neuen oder veränderten Gesetzen zu
absorbieren. Der Zugang zu Gesetzestexten wurde verbessert, jedoch werden durch
die schlechte Zugänglichkeit immer noch einige Richter und Staatsanwälte in ihrer
Arbeit behindert (USDOS 13.3.2019).

Richterinnen und Richter:

Das Justizsystem leidet unter mangelhafter Finanzierung und insbesondere in
unsicheren Gebieten einem Mangel an Richtern (USDOS 13.3.2019). Die
Unsicherheit im ländlichen Raum behindert eine Justizreform, jedoch ist die
Unfähigkeit des Staates, eine effektive und transparente Gerichtsbarkeit
herzustellen, ein wichtiger Grund für die Unsicherheit im Land (CR 11.8.2018).

Die Rechtsprechung durch unzureichend ausgebildete Richter (FH 4.2.2019; vgl.
USDOS 13.3.2019) basiert in vielen Regionen auf einer Mischung aus
verschiedenen Gesetzen (FH 4.2.2019). Ein Mangel an Richterinnen - insbesondere
außerhalb von Kabul - schränkt den Zugang von Frauen zum Justizsystem ein, da
kulturelle Normen es Frauen verbieten, mit männlichen Beamten zu tun zu haben
(USDOS 13.3.2019; vgl. AA 2.9.2019). Nichtsdestotrotz, gibt es in Afghanistan
zwischen 250 und 300 Richterinnen (FMF 18.4.2019; vgl. UNWOMEN 7.11.2018).
Der Großteil von ihnen arbeitet in Kabul; aber auch in anderen Provinzen wie in
Herat, Balkh, Takhar und Baghlan (FMF 18.4.2019).

Der Zugriff der Anwälte auf Verfahrensdokumente ist oft beschränkt (USDOS
13.3.2019). Richter und Anwälte erhalten oft Drohungen oder Bestechungen von
örtlichen Machthabern oder bewaffneten Gruppen (FH 4.2.2019). Berichten zufolge
zeigt sich die Richterschaft respektvoller und toleranter gegenüber Strafverteidigern,
jedoch kommt es immer wieder zu Übergriffen auf und Bedrohung von
Strafverteidigern durch die Staatsanwaltschaft oder andere Dienststellen der
Exekutive (USDOS 13.3.2019). Anklage und Verhandlungen basieren vorwiegend
auf unverifizierten Zeugenaussagen, einem Mangel an zuverlässigen forensischen
Beweisen und willkürlichen Entscheidungen, die oft nicht veröffentlicht werden (FH
4.2.2019).
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Einflussnahme durch Verfahrensbeteiligte oder Unbeteiligte sowie Zahlung von
Bestechungsgeldern verhindern Entscheidungen nach rechtsstaatlichen
Grundsätzen in weiten Teilen des Justizsystems (AA 2.9.2019). Es gibt eine tief
verwurzelte Kultur der Straflosigkeit in der politischen und militärischen Elite des
Landes (FH 4.2.2019; vgl. AA 2.9.2019). Im Juni 2016 wurde auf Grundlage eines
Präsidialdekrets das "Anti-Corruption Justice Center" (ACJC) eingerichtet, um gegen
korrupte Minister, Richter und Gouverneure vorzugehen (AJO 10.10.2017). Der
afghanische Generalprokurator Farid Hamidi engagiert sich landesweit für den
Aufbau des gesellschaftlichen Vertrauens in das öffentliche Justizwesen (ATL
9.3.2017; vgl. TN 22.4.2019). Das ACJC, zu dessen Aufgaben auch die
Verantwortung für große Korruptionsfälle gehört, verhängte Strafen gegen
mindestens 67 hochrangige Beamte, davon 16 Generäle der Armee oder Polizei
sowie sieben Stellvertreter unterschiedlicher Organisationen, aufgrund der
Beteiligung an korrupten Praktiken (TN 22.4.2019). Alleine von 1.12.2018-1.3.2019
wurden mehr als 30 hochrangige Personen der Korruption beschuldigt und bei einer
Verurteilungsrate von 94% strafverfolgt. Unter diesen Verurteilten befanden sich vier
Oberste, ein stellvertretender Finanzminister, ein Bürgermeister, mehrere
Polizeichefs und ein Mitglied des Provinzialrates (USDOD 6.2019).

Quellen:

*	AA - Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (2.9.2019): Bericht über die
asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand:
Juli 2019),
https://www.ecoi.net/en/file/local/2015806/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%
C3%Bcber_die_asyl-
_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islamischen_Republik_Afghanistan_%2
8Stand_Juli_2019%29%2C_02.09.2019.pdf, Zugriff 11.9.2019

*	AJO - Afghanistan Justice Organization (10.10.2017): Anti-Corruption Justice Center
(ACJC) Coordination Meeting with Civil Society Organizations,
https://www.afghanjustice.org/article/articledetail/anticorruption-justice-center-acjc-
coordination-meeting-with-civil-society-organizations, Zugriff 21.5.2019

*	APE - Archivio Penale (3.2017): Dalla Comunità internazionale, F. Romoli, Il nuovo
codice penale afghano tra speranze della comunità internazionale e resistenze
interne, http://www.archiviopenale.it/File/Download?codice=ee07681d-820f-4ab2-
a953-d41228bf7fd8, Zugriff 21.5.2019

*	ATL - Atlantic, the (9.3.2017): The Impossible Job of Afghanistan's Attorney
General, https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/03/afghanistan-
justice-attorney-general/517014/, Zugriff 21.5.2019

*	Casolino, Ugo Timoteo (2011): "Post-war constitutions" in Afghanistan ed Iraq,
Ricerca elaborata e discussa nell'ambito del Dottorato di ricerca in Sistema Giuridico
Romanistico, Università degli studi di Tor Vergata, Facoltà di Giurisprudenza - Roma,
http://eprints.bice.rm.cnr.it/3858/1/TESI-TIM_Definitiva.x.SOLAR._2011.pdf, Zugriff
21.5.2019
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*	CR - Conciliation Ressources (11.8.2018): Institutionalising inclusive and
sustainable justice in Afghanistan: Hybrid possibilities, https://www.c-
r.org/accord/afghanistan/institutionalising-inclusive-and-sustainable-justice-
afghanistan-hybrid, Zugriff 22.5.2019

*	FH - Freedom House (4.2.2019): Freedom in the World 2019 - Afghanistan,
https://www.ecoi.net/de/dokument/2004321.html, Zugriff 21.5.2019

*	FMF - Feminist Majourity Foundation (18.4.2019): Afghanistan Now Has 260
Female Judges, https://feminist.org/blog/index.php/2017/04/18/afghanistan-now-has-
260-female-judges/, Zugriff 26.8.2019

*	TN - Tolonews (22.4.2019): Attorney General Defends Performance But Critics
Remain Skeptical, https://www.tolonews.com/afghanistan/attorney-general-defends-
performance-critics-remain-skeptical, Zugriff 26.8.2019

*	UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (22.2.2018): UNAMA
welcomes Afghanistan's new penal code - calls for robust framework to protect
women against violence, https://unama.unmissions.org/unama-welcomes-
afghanistan%E2%80%99s-new-penal-code-calls-robust-framework-protect-women-
against-violence, Zugriff 21.5.2019

*	UN WOMEN (7.11.2019): In the words of Justice Anisa Rasooli: "Not all women in
Afghanistan are women in blue burqas begging...we can be the best engineers,
doctors, judges, teachers", https://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/11/in-
the-words-of-justice-anisa-rasooli, Zugriff 26.8.2019

*	USDOD - United States Department of Defense (6.2019): Enhancing Security and
Stability in Afghanistan, https://media.defense.gov/2019/Jul/12/2002156816/-1/-
1/1/ENHANCING-SECURITY-AND-STABILITY-IN-AFGHANISTAN.PDF, Zugriff
23.7.2019

*	USDOS - US Department of State (13.3.2019): Country Report on Human Rights
Practices 2018 - Afghanistan, https://www.ecoi.net/de/dokument/2004129.html,
Zugriff 21.5.2019

*	USDOS - US Department of State (29.5.2018): 2017 Report on International
Religious Freedom - Afghanistan, https://www.ecoi.net/de/dokument/1436774.html,
Zugriff 21.5.2019

*	USIP - United States Institute of Peace (3.2015): Islamic Law, Customary Law, and
Afghan Informal Justice, https://www.usip.org/sites/default/files/SR363-Islamic-Law-
CustomaryLaw-and-Afghan-Informal-Justice.pdf, Zugriff 21.5.2019

Alternative Rechtsprechungssysteme:

Das formelle Justizsystem ist in urbanen Zentren stärker ausgeprägt (USDOS
13.3.2019) und zeigt im ländlichen Raum eine mangelnde Präsenz (USDOS
13.3.2019; vgl. FH 4.2.2019). In den Großstädten entschieden die Gerichte in
Strafverfahren auch weiterhin im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Zivilrechtsfälle
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werden oft durch informelle Systeme wie beispielsweise staatliche Mediation über
das Huquq-Büro des Justizministeriums oder durch Verhandlungen zwischen den
Streitparteien beigelegt. Nachdem das formelle Rechtssystem in ländlichen Gebieten
oft nicht vorhanden ist (USDOS 13.3.2019), nutzen Bewohner des ländlichen
Raumes  lokale Rechtsschlichtungsmechanismen wie Schuras (beratschlagende
Versammlungen, normalerweise von Männern, die von der Gemeinde nominiert
werden) und Jirgas häufiger als die städtische Bevölkerung (AF 4.12.2018; vgl.
USDOS 13.3.2019; vgl. FH 4.2.2019). Diese verwenden eine Mischung aus
Varianten des staatlichen Rechts und der Scharia (islamisches Recht) (FH 4.2.2019).
Es kommt insbesondere in paschtunischen Siedlungsräumen weiter auch zu
traditionellen Formen privater Strafjustiz, bis hin zu Blutfehden (AA 2.9.2019).

Informelle Justizmechanismen werden von vielen Personen auch wegen ihrer
schnelleren und meist weniger kostenintensiven Tätigkeit bevorzugt (AF 4.12.2018).
Der Großteil der Bevölkerung hat unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer
bestimmten ethnischen, sozialen oder religiösen Gruppe kein Vertrauen in die
afghanischen Sicherheitskräfte und die Justizorgane. Sie werden als korrupt und
zum Teil auch gefährlich wahrgenommen, weshalb ihre Hilfe in Notfällen oft nicht in
Anspruch genommen wird (AA 2.9.2019; vgl. AF 4.12.2018). In entlegenen Gebieten
Afghanistans macht es die zunehmende Kontrolle der Taliban der afghanischen
Regierung beinahe unmöglich, Gerichte in Distrikten zu betreiben, in welchen die
Taliban stark präsent sind (DW 15.3.2017).

Die Taliban haben ihr eigenes Rechtswesen in den Gebieten unter ihrer Kontrolle
eingerichtet (FH 4.2.2019). Die Parallelregierung der Taliban ist bei einigen Afghanen
beliebt. So berichteten Bewohner in Logar über das Gerichtssystem der
Gruppierung, dass es eine bessere, schnellere und weniger korrupte Justiz bietet als
staatliche Gerichte. In zunehmendem Maße wenden sich Menschen an die Taliban,
um Eigentums- und Familienstreitigkeiten beizulegen, da Richter und Staatsanwälte
oft Bestechungsgelder verlangen (CBC 24.12.2018). Zusätzlich berichten Betroffene
in Einzelfällen von unterschiedlichen Erfahrungen mit dem Parallelsystem der
Taliban; wie -z.B. im Falle eines Landdisputes in Helmand, in denen beide Seiten vor
dem Taliban-Gericht angehört wurden und erst danach eine Entscheidung getroffen
wurde (DW 15.3.2017).

Viele Talibankommandanten sprechen willkürliche Bestrafungen ohne
Berücksichtigung des Taliban'schen Rechtssystems aus (FH 4.2.2019). Jedoch gibt
es höchstwahrscheinlich Bestrafungen für diese Kommandanten, wenn die Anführer
davon erfahren. Die Taliban haben nur geringe Möglichkeiten, willkürliche
Bestrafungen zu verhindern, jedoch ein System der Bestrafung, wenn diese Dinge
bekannt werden (ODI 6.2018).

Auch andere nicht-staatliche Gruppen setzen ein paralleles, auf der Scharia
basierendes Rechtssystem um. Bestrafungen beinhalten Exekution und
Verstümmelung (USDOS 13.3.2019; vgl. AA 2.9.2019, DW 15.3.2017).

Jedoch besteht bei der Nutzung informeller Justizmechanismen oft keine
Wahlfreiheit. Viele Frauen, die Gewaltverbrechen an die staatlichen Behörden
melden wollen, werden gezwungen, die informellen Systeme zu nutzen. Dies führt
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häufig dazu, dass die Täter ungestraft bleiben und die Frauen weiterhin Gefahren
ausgesetzt sind (AF 4.12.2018).

In der Gesellschaft der Paschtunen wird das Pashtunwali zur Regelung aller
gesellschaftlichen und internen Angelegenheiten der Gemeinschaft als zentrale
Autorität herangezogen, so wie sie sich in den Vorschriften des Pashtunwali
manifestiert. Dieses sind die Folgenden: Melmastiya  (Gastfreundschaft), Nang
(Ehre), Nanawatai (Abbitte leisten), Ghairat (Würde) usw. Die gesellschaftlichen
Institutionen wie die Jirga (Ältestenversammlung zur Lösung von Streitigkeiten),
Maraka (Ältestenrat zur Lösung kleinerer Probleme) usw. stellen demokratische
Strukturen dar. Desgleichen gibt es für Rechtsangelegenheiten eine Justiz in Form
der Jirga (alternative Streitbeilegung), Tigah (Waffenruhe), Nogha (Strafzahlung)
usw.. Auch eine Exekutive ist vorgesehen in Form der Lashkar (Bürgermiliz),
Tsalwashtees (Friedenskräfte), Cheegha (Aufruf zum Handeln) und Ähnliches (BFA
7.2016).

Quellen:

*	AA - Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (2.9.2019): Bericht über die
asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand:
Juli 2019),
https://www.ecoi.net/en/file/local/2015806/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%
C3%Bcber_die_asyl-
_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islamischen_Republik_Afghanistan_%2
8Stand_Juli_2019%29%2C_02.09.2019.pdf, Zugriff 11.9.2019

*	AF - Asia Foundation (4.12.2018): A survey of the Afghan People - Afghanistan in
2018, https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Afghan-
Survey_fullReport-12.4.18.pdf, Zugriff 22.5.2019

*	BFA - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Staatendokumentation (7.2016):
Dossier der Staatendokumentation: AfPak - Grundlagen der Stammes- &
Clanstruktur, https://www.ecoi.net/en/file/local/1236701/90_1470057716_afgh-
stammes-und-clanstruktur-onlineversion-2016-07.pdf, Zugriff 22.5.2019

*	CBC News - Canadian Broadcasting Corporation (24.12.2018): Aid agencies under
threat in Afghanistan as Taliban attempts to tax them,
https://www.cbc.ca/news/world/afghanistan-aid-agencies-taliban-tax-1.4958009,
Zugriff 20.5.2019

*	DW - Deutsche Welle (15.3.2017): The disturbing trend of Taliban justice in
Afghanistan, https://www.dw.com/en/the-disturbing-trend-of-taliban-justice-in-
afghanistan/a-37950678, Zugriff 22.5.2019

*	FH - Freedom House (4.2.2019): Freedom in the World 2019 - Afghanistan,
https://www.ecoi.net/de/dokument/2004321.html, Zugriff 21.5.2019

*	ODI - Overseas Development Institute (6.2018): Life under the Taliban shadow
government, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-
documents/12269.pdf, Zugriff 22.5.2019
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*	USDOS - US Department of State (13.3.2019): Country Report on Human Rights
Practices 2018 - Afghanistan, https://www.ecoi.net/de/dokument/2004129.html,
Zugriff 21.5.2019

Sicherheitsbehörden:

Die afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (ANDSF - Afghan
National Defense and Security Forces) umfassen militärische, polizeiliche und
andere Sicherheitskräfte (CIA 13.5.2019).

Drei Ministerien verantworten die Sicherheit in Afghanistan: Das afghanische
Innenministerium (Afghanistan's Ministry of Interior - MoI), das
Verteidigungsministerium (Ministry of Defense - MoD) und der afghanische
Geheimdienst (NDS). Das Innenministerium ist primär für die interne Ordnung
zuständig, dazu zählt auch die ANP (Afghan National Police) und die ALP (Afghan
Local Police). Die ANA untersteht dem Verteidigungsministerium und ist für die
externe Sicherheit zuständig, ihre primäre Aufgabe ist jedoch die Bekämpfung der
Aufständischen innerhalb Afghanistans. Das National Directorate of Security (NDS)
fungiert als Geheimdienst und ist auch für die Untersuchung von Kriminalfällen
zuständig, welche die nationale Sicherheit betreffen. Die Ermittlungsabteilung des
NDS betreibt ein Untersuchungsgefängnis in Kabul (USDOS 13.3.2019). Die
afghanischen Sicherheitskräfte werden teilweise von US-amerikanische bzw.
Koalitionskräfte unterstützt (USDOD 12.2018).

Die autorisierte Truppenstärke der ANDSF wird mit 352.000 beziffert (USDOD
6.2019; vgl. SIGAR 30.7.2019): dies beinhaltet 227.374 Mitglieder der ANA und
124.626 Mitglieder der ANP. Die ALP zählt mit einer Stärke von 30.000 Leuten als
eigenständige Einheit (USDOD 6.2019). Die zugewiesene (tatsächliche)
Truppenstärke der ANDSF soll jedoch nur 272.465 betragen. Die Truppenstärke ist
somit seit dem Beginn der RS-Mission im Jänner 2015 stetig gesunken. Der
Rückgang an Personal wird allerdings auf die Einführung eines neuen Systems zur
Gehaltsauszahlung zurückgeführt, welches die Zahlung von Gehältern an
nichtexistierende Soldaten verhindern soll (SIGAR 30.7.2019; NYT 12.8.2019).

Die Anzahl der in der ANDSF dienenden Frauen hat sich erhöht. Nichtsdestotrotz
bestehen nach wie vor strukturelle und kulturelle Herausforderungen, um Frauen in
die ANDSF und die afghanische Gesellschaft zu integrieren (USDOD 6.2019). Mit
Stand April 2019 waren 5.462 Frauen in den ANDSF - 500 mehr als im Quartal davor
und 900 mehr zum Vergleichszeitraum des Vorjahres (SIGAR 30.7.2019). Sowohl
bei der ANA als auch bei der ANP glich die Rate der Rekrutierungen die Ausfallsrate
aus (USDOD 6.2019).

Afghanische Nationalarmee (ANA):

Die ANA ist für die externe Sicherheit verantwortlich, dennoch besteht ihre
Hauptaufgabe darin, den Aufstand im Land zu bekämpfen (USDOS 13.3.2019). Das
Verteidigungsministerium hat die Stärke der ANA mit 227.374 autorisiert (USDOD
6.2019). Das Combined Security Transition Command-Afghanistan (CSTC-A), ein
US-geführtes Kommando, nennt eine Truppenstärke von 180.869. 1.812 Frauen
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dienen in der ANA und 86 weitere in der AAF (SIGAR 30.7.2019). Die monatliche
Ausfallsquote, die im zweiten Quartal 2019 durchschnittlich bei 2,6% lag (SIGAR
30.7.2019), ist nach wie vor ein Problem in der ANA (USDOD 12.2019).

Afghan National Police (ANP) und Afghan Local Police (ALP):

Die ANP gewährleistet die zivile Ordnung und bekämpft Korruption sowie die
Produktion und den Schmuggel von Drogen. Der Fokus der ANP liegt derzeit in der
Bekämpfung von Aufständischen gemeinsam mit der ANA (USDOD 6.2019; vgl.
SIGAR 30.7.2019), jedoch ist es nach wie vor das Langzeitziel der ANP, sich in
einen traditionellen Polizeiapparat zu verwandeln (USDOD 12.2018).

Dem Innenministerium (MoI) unterstehen die vier Teileinheiten der ANP: Afghanische
Uniformierte Polizei (AUP), Polizei für Öffentliche Sicherheit (PSP, beinhaltet Teile
der ehemaligen Afghanischen Polizei für Nationale Zivile Ordnung, ANCOP), Afghan
Border Police (ABP), Kriminalpolizei (AACP), Afghan Local Police (ALP), und Afghan
Public Protection Force (APPF). Das Innenministerium beaufsichtigt darüber hinaus
drei Spezialeinheiten des Polizeigeneralkommandanten (GCPSU), sowie die Polizei
zur Drogenbekämpfung (CNPA) (USDOD 12.2018). Der autorisierte Personalstand
der ANP beträgt 124,626 (USDOD 6.2019), CSTC-A meldet dagegen eine
Truppenstärke von 91.596. 3.650 Frauen dienen in der ANP (SIGAR 30.7.2019).

Im Gegensatz zur ANA bietet die ANP keine finanziellen Anreize für die Fortführung
des Dienstes - eine mögliche Erklärung dafür, warum die ANA die ANP-
Verbleibquoten übertrifft. Durch den Law and Order Trust Fund for Afghanistan
(LOTFA), der die Mehrheit der ANP-Gehälter finanziert, wird ermöglicht die ANP-
Gehälter an die steigenden Lebenshaltungskosten anzupassen (USDOD 12.2019).)

Die ALP wird ausschließlich durch die USA finanziert (USDOD 6.2019) und schützt
die Bevölkerung in Dörfern und ländlichen Gebieten vor Angriffen durch
Aufständische (USDOD 6.2019; vgl. SIGAR 30.7.2019). Die Mitglieder werden von
Dorfältesten oder lokalen Anführern zum Schutz ihrer Gemeinschaften vor Angriffen
Aufständischer ausgewählt (SIGAR 30.7.219; vgl. USDOD 6.2019). Die ALP
untersteht dem Innenministerium, der Personalstand wird jedoch nicht den ANDSF
zugerechnet (SIGAR 30.4.2019). Die Stärke der ALP, deren Mitglieder auch als
"Guardians" bezeichnet werden, auf rund 30.000 Mann stark geschätzt (USDOD
6.2019; vgl. SIGAR 30.7.2019; vgl.) - davon waren rund 23.500 voll ausgebildet
(SIGAR 30.7.2019).

Resolute Support Mission:

Die "Resolute Support Mission" ist eine von der NATO geführte Mission, die mit
1.1.2015 ins Leben gerufen wurde. Hauptsächlich konzentriert sie sich auf
Ausbildungs-, Beratungs- und Unterstützungsaktivitäten auf ministerieller und
Behördenebene sowie in höheren Rängen der Armee und Polizei. Die
Personalstärke der Resolute Support Mission beträgt 16.000 Mann (durch 39 NATO-
Mitglieder und andere Partner). Das Hauptquartier befindet sich in Kabul/Bagram mit
vier weiteren Niederlassungen in Mazar-e-Sharif im Norden, Herat im Westen,
Kandahar im Süden und Laghman im Osten (NATO 18.7.2018).
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Initiativen zur Integration von Frauen in die ANDSF - Gender Integration Initiatives:

Im Allgemeinen verbesserte sich die Situation der Frauen innerhalb der
Sicherheitskräfte seit 2001, wenngleich sexuelle Belästigung und Gewalt sowie
geschlechtsspezifische Gewalt die erfolgreiche Integration und den Verbleib von
Frauen in der ANDSF bedrohen. Um dieses Risiko zu minimieren, hat das
Verteidigungsministerium ein Gender Integration Office gegründet, welches aktiv
Leitlinien und Prozesse erstellt, um sexuelles Fehlverhalten zu vermeiden und zu
melden (USDOD 12.2018).

Die Aufnahme afghanischer Frauen in die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte
(ANA, ANP und NDS) ist von zahlreichen Herausforderungen begleitet (AIHRC
9.12.2017; vgl. BFA 3.7.2014). Frauen sind in verschiedenen Bereichen
Diskriminierungen ausgesetzt. Gründe, warum Frauen im Verteidigungs- und
Sicherheitssektor nicht die gleichen Möglichkeiten zur beruflichen Fortbildung und
zur Weiterbildung erhalten, liegen in den Institutionen selbst; andere hängen mit
Familie und Gesellschaft zusammen (AIHRC 9.12.2017). Auch werden immer wieder
Männer in Positionen versetzt, die eigentlich für Frauen vorgesehen waren, da nicht
genügend qualifizierte Frauen vorhanden sind. Sowohl die RS als auch das
Verteidigungsministerium entwickeln Strategien und verfeinern Prozesse, um die
Herausforderung der Integration von Frauen in die ANA, zu bewältigen (USDOD
12.2018).

Der Personalstand der Frauen innerhalb der ANP beträgt 3.650, während 1.812
Frauen in der ANA dienen (SIGAR 30.7.2019; vgl. SIGAR 30.4.2019).

Quellen:

*	AIHRC - Afghanistan Independent Human Rights Commission (9.12.2017): Situation
of Women Employed in Defense and Security Sectors,
https://www.refworld.org/pdfid/5a4f76654.pdf, Zugriff 23.5.2019

*	BRCC - Black Rifle Coffee Company (30.9.2018): An Inside Look at Afghanistan's
Elite Special Mission Wing, https://coffeeordie.com/an-inside-look-at-afghanistans-
elite-special-mission-wing/, Zugriff 23.5.2019

*	CIA - Central Intelligence Agency (13.5.2019): The World Factbook - Afghanistan,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html, Zugriff
23.5.2019

*	NATO - North Atlantic Treaty Organization (18.7.2018): Resolute Support Mission in
Afghanistan, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_113694.htm, Zugriff
23.5.2019

*	NYT - New York Times, the (12.8.2019): As U.S. Nears a Pullout Deal, Afghan Army
Is on the Defensive, https://www.nytimes.com/2019/08/12/world/asia/afghanistan-
army-taliban.html?te=1&nl=at-
war&emc=edit_war_20190816?campaign_id=88&instance_id=11673&segment_id=1
6217&user_id=c2646722e397752b2845daca43e5de3f&regi_id=93379395, Zugriff
10.9.2019



72

*	OFPRA - Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides(11.1.2018): Le
National Directorate of Security (NDS), S 6,
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/3.didr_afghanistan_le_national
_directorate_of_security_nds_ofpra_11012018.pdf, Zugriff 23.5.2019

*	SIGAR - Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (30.4.2019):
Quarterly Report to the United States Congress,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2008013/2019-04-30qr.pdf, Zugriff 23.5.2019

*	SIGAR - Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (30.7.2019):
Quarterly Report to the United States Congress,
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-07-30qr.pdf, Zugriff 5.8.2019USDOD
- United States Department of Defense (6.2019): Enhancing Security and Stability in
Afghanistan, https://media.defense.gov/2019/Jul/12/2002156816/-1/-
1/1/ENHANCING-SECURITY-AND-STABILITY-IN-AFGHANISTAN.PDF, Zugriff
23.7.2019

*	USDOD - US Department of Defense (12.2018): Enhancing security and stability in
Afghanistan, https://media.defense.gov/2018/Dec/20/2002075158/-1/-1/1/1225-
REPORT-DECEMBER-2018.PDF, Zugriff 23.5.2019

*	USDOS - US Department of State (13.3.2019): Country Report on Human Rights
Practices 2018 - Afghanistan, https://www.ecoi.net/de/dokument/2004129.html,
Zugriff 23.5.2019

Folter und unmenschliche Behandlung:

Laut der afghanischen Verfassung (Artikel 29) sowie dem Strafgesetzbuch (Penal
Code) und dem afghanischen Strafverfahrensrecht (Criminal Procedure Code) ist
Folter verboten (AA 2.9.2019; vgl. MPI 27.1.2004). Auch ist Afghanistan
Vertragsstaat der vier Genfer Abkommen von 1949, des Internationalen Pakts über
bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) sowie des römischen Statuts des
Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) (UNAMA 4.2019). Wenngleich Afghanistan
die UN-Konvention gegen Folter ratifiziert hat, Gesetze zur Kriminalisierung von
Folter erlassen hat und eine Regierungskommission zur Folter einsetzte, hat die
Folter seit Regierungsantritt im Jahr 2014 nicht wesentlich abgenommen - auch
werden keine hochrangigen Beamten, denen Folter vorgeworfen wird, strafrechtlich
verfolgt (HRW 17.1.2019).

Die Verfassung und das Gesetz verbieten solche Praktiken, dennoch gibt es
zahlreiche Berichte über Misshandlung durch Regierungsbeamte, Sicherheitskräfte,
Mitarbeiter von Haftanstalten und Polizisten (USDOS 13.3.2019). Obwohl es
Fortschritte gab, ist Folter in afghanischen Haftanstalten weiterhin verbreitet (AA
2.9.2019; vgl. UNAMA 4.2019). Rund ein Drittel der Personen, die im
Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt in Afghanistan festgenommen wurden,
sind gemäß einem Bericht der UNAMA von Folter betroffen (UNAMA 4.2019). Es gibt
dagegen keine Berichte über Folter in Haftanstalten, die der Kontrolle des General
Directorate for Prison and Detention Centres des afghanischen Innenministeriums
unterliegen. Trotz gesetzlicher Regelung erhalten Inhaftierte nur selten rechtlichen
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Beistand durch einen Strafverteidiger (AA 2.9.2019).

Der Anteil der Personen, die über Folter berichteten, ist in den vergangenen Jahren
leicht gesunken. Auch existieren große Unterschiede abhängig von der
geografischen Lage der Haftanstalt: wurde bei einer Befragung durch UNAMA
durchschnittlich von rund 31% der Befragten (45 Häftlinge) in ANP-Anstalten von
Folter oder schlechter Behandlung berichtet (wenngleich dies ein Rückgang zum
Vorjahreswert ist, der 45% betrug), so gaben 77% der Befragten (22 Häftlinge) aus
einer ANP-Anstalt in Kandahar an, gefoltert und schlecht behandelt zu werden.
Anstalten des NDS in Kandahar und Herat, konnten erwähnenswerte
Verbesserungen vorweisen, während die Behandlung von Häftlingen in den
Provinzen Kabul, Khost und Samangan auch weiterhin besorgniserregend war
(UNAMA 4.2019). Die Arten von Misshandlung umfassen schwere Schläge,
Elektroschocks, das Aufhängen an den Armen für längere Zeit, Ersticken, Quetschen
der Hoden, Verbrennungen, Schlafentzug, sexuelle Übergriffe und Androhung der
Exekution (USDOS 13.3.2019; vgl. UNAMA 4.2019).

Die afghanische Regierung hat Kontrollmechanismen eingeführt, um Fälle von Folter
verfolgen und verhindern zu können. Allerdings sind diese weder beim NDS noch bei
der afghanischen Polizei durchsetzungsfähig. Daher erfolgt eine Sanktionierung
groben Fehlverhaltens durch Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden bisher nur selten
(AA 2.9.2019; vgl. HRW 17.1.2019). Die Rechenschaftspflicht der Sicherheitskräfte
für Folter und Missbrauch ist schwach, intransparent und wird selten durchgesetzt.
Eine unabhängige Beobachtung durch die Justiz bei Ermittlungen oder Fehlverhalten
ist eingeschränkt bis inexistent. Mitglieder der ANP und ALP sind sich ihrer
Verantwortung weitgehend nicht bewusst und unwissend gegenüber den Rechten
von Verdächtigen (USDOS 13.3.2019).

Das Gesetz sieht Entschädigungszahlungen für die Opfer von Folter vor, jedoch ist
die Barriere für einen Beweis der Folter sehr hoch. Für eine Entschädigungszahlung
ist der Nachweis von physischen Anzeichen von Folter am Körper eines Inhaftierten
notwendig (UNAMA 4.2019).

Quellen:

*	AA - Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (2.9.2019): Bericht über die
asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand:
Juli 2019),
https://www.ecoi.net/en/file/local/2015806/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%
C3%Bcber_die_asyl-
_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islamischen_Republik_Afghanistan_%2
8Stand_Juli_2019%29%2C_02.09.2019.pdf, Zugriff 11.9.2019

*	HRW - Human Rights Watch (17.1.2019): World Report 2019 - Afghanistan,
https://www.ecoi.net/de/dokument/2002151.html, Zugriff 20.5.2019

*	MPI - Max Planck Institut (27.1.2004): Die Verfassung der Islamischen Republik
Afghanistan,
http://www.mpipriv.de/files/pdf4/verfassung_2004_deutsch_mpil_webseite.pdf,
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Zugriff 20.5.2019

*	UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (4.2019): Treatment of
Conflict-Related Detainees in Afghanistan: Preventing Torture and Ill-treatment under
the Anti-Torture Law, https://www.ecoi.net/en/file/local/2006855/afghanistan_-
_report_on_the_treatment_of_conflict-related_detainees_-_17_april_2019.pdf, Zugriff
20.5.2019

*	USDOS - US Department of State (13.3.2019): Country Report on Human Rights
Practices 2018 - Afghanistan, https://www.ecoi.net/de/dokument/2004129.html,
Zugriff 20.5.2019

Korruption:

Mit einer Bewertung von 16 Punkten (von 100 möglichen Punkten - 0= highly corrupt
und 100 = very clean), belegt Afghanistan, auf dem Korruptionswahrnehmungsindex
für 2018 von Transparency International, von 180 untersuchten Ländern den 172.
Platz, was eine Verbesserung um fünf Ränge im Vergleich zum Jahr davor darstellt
(TI 29.1.2019; vgl. TI 21.2.2018). Einer Umfrage aus dem Jahr 2018 zufolge
betrachten 81,5% der befragten 15.000 Afghaninnen und Afghanen die Korruption
als ein Hauptproblem des Landes, was eine leichte Verbesserung im Vergleich zur
Umfrage ein Jahr zuvor darstellt (83,7%) (AF 4.12.2018).

Das Gesetz sieht strafrechtliche Sanktionen für öffentliche Korruption vor. Die
Regierung setzt dieses Gesetz jedoch nicht effektiv um. Einerseits wird von öffentlich
Bediensteten berichtet, die regelmäßig und ungestraft in korrupte Praktiken involviert
sind. Andererseits gibt es Korruptionsfälle, die erfolgreich vor Gericht gebracht
wurden. Berichte deuten an, dass Korruption innerhalb der Gesellschaft endemisch
ist - Geldflüsse von Militär, internationalen Gebern und aus dem Drogenhandel
verstärken das Problem. Zahlreiche staatliche Infrastrukturprojekte der letzten 15
Jahre wurden auf Basis von Günstlingswirtschaft vergeben (USDOS 13.3.2019).

Innerhalb des afghanischen Staatshaushaltes werden insbesondere folgende
Hauptquellen von Korruption genannt: Korruption bei der Beschaffung von Gütern,
Korruption bei den Staatseinnahmen - vor allem durch die Zollabteilungen des
Finanzministeriums - und Korruption bei der Vergabe von Staatsaufträgen. Darüber
hinaus kommt es auch zu Korruption bei der Bereitstellung von Leistungen des
Staates. Eine Quelle berichtet, dass zur Ausstellung einer Tazkira oder eines
Führerscheins, aber auch bei der Bezahlung von Steuern und Abgaben
Bestechungsgelder fällig werden (Najimi 2018).

Auch im Justizsystem ist Korruption weit verbreitet (USDOS 13.3.2019; vgl. AA
2.9.2019), insbesondere im Strafrecht und bei der Anordnung von Haftentlassungen
(USDOS 13.3.2019). Trotz der sensiblen Sicherheitslage berichtet der Oberste
Gerichtshof von einigen Fortschritten bei der Implementierung des Reformplans im
Gerichtswesen. Der Oberste Gerichtshof berichtete auch von einer besseren
Koordinierung innerhalb des Justizsektors (u.a. Justiz- und Innenministerium,
Staatsanwaltschaft, etc.) (UNAMA 5.2019).
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Es wird auch von illegaler Aneignung von Land durch staatliche und private Akteure
berichtet. In den meisten Fällen haben Unternehmen illegal Grundstücksnachweise
von korrupten Beamten erhalten und diese dann an nichtsahnende Interessenten
verkauft, welche später strafverfolgt wurden. In anderen Berichten wird angedeutet,
Regierungsbeamte hätten Land ohne Kompensation konfisziert, mit der Intention,
dieses gegen Verträge oder politische Gefälligkeiten einzutauschen. Es gibt Berichte
über Provinzregierungen, die ebenso illegal Land ohne Gerichtsverfahren oder
Kompensation konfiszierten, um öffentliche Gebäude/Anlagen zu bauen (USDOS
13.3.2019).

Korruption findet in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens statt (AA 2.9.2019; vgl.
USDOS 13.3.2019). Berichten zufolge gehen Beamte oft ungestraft korrupten
Praktiken nach (USDOS 13.3.2019). Es kam jedoch in den vergangenen Jahren zu
leichten Verbesserungen bei der Wahrnehmung der Rechenschaftspflicht in der
öffentlichen Verwaltung (USDOS 13.3.2019; vgl. TI 8.3.2018, UNAMA 5.2019) - auch
aufgrund von Bemühungen der internationalen Gemeinschaft und ihrer afghanischen
Pendants, Institutionen in den letzten 17 Jahren wieder zu errichten (UNAMA
5.2019).

Im September 2018 übermittelte Präsident Ghani einen Gesetzesvorschlag für ein
neues Anti-Korruptionsgesetz ans Parlament. Dadurch soll das im Juni 2016 per
Dekret eingerichtete Anti-Corruption Justice Center (ACJC), eine unabhängige
Korruptionsbekämpfungsbehörde, die für die strafrechtliche Verfolgung von
Korruptionsfällen auf hoher Ebene zuständig ist, auch gesetzlich verankert werden.
Im Jahr 2018 schien die Arbeit der ACJC stillzustehen, obwohl die Zahl der Ermittler
deutlich erhöht wurde (USDOS 13.3.2019). Im April 2019 veröffentlichte das ACJC
die folgende Bilanz: die Organisation verhängte Strafen gegen mindestens 67
hochrangige Beamte aufgrund der Beteiligung an korrupten Praktiken - darunter 16
Generäle der Armee oder Polizei sowie sieben Stellvertreter unterschiedlicher
Organisationen (TN 22.4.2019). Im Zeitraum 1.12.2018-1.3.2019 wurden mehr als 30
hochrangige, der Korruption beschuldigte Personen, strafverfolgt, wobei die
Verurteilungsrate bei 94% lag. Unter den Verurteilten befanden sich vier Oberste, ein
stellvertretender Finanzminister, ein Bürgermeister, mehrere Polizeichefs und ein
Mitglied eines Provinzialrates (USDOD 6.2019).

Quellen:

*	AA - Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (2.9.2019): Bericht über die
asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand:
Juli 2019),
https://www.ecoi.net/en/file/local/2015806/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%
C3%Bcber_die_asyl-
_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islamischen_Republik_Afghanistan_%2
8Stand_Juli_2019%29%2C_02.09.2019.pdf, Zugriff 11.9.2019

*	AF - Asia Foundation (4.12.2018): A survey of the Afghan People - Afghanistan in
2018, https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Afghan-
Survey_fullReport-12.4.18.pdf, Zugriff 20.5.2019
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*	Najimi, Bashirullah (2018): Gender and Public Participation in Afghanistan, Aid,
Transparency and Accountability. Basingstoke: Palgrave Macmillan, liegt im Archiv
der Staatendokumentation auf

*	TI - Transparency International (29.1.2019): Corruption Perceptions Index 2018,
https://www.transparency.org/cpi2018, Zugriff 20.5.2019

*	TI - Transparency International (8.3.2018): Policy, SDGs and Fighting Corruption for
the People: A Civil Society Report on Afghanistan's Sustainable Development Goals,
http://files.transparency.org/content/download/2225/13917/file/2018_Report_PolicyS
DGsandFightingCorruption_EN.pdf, Zugriff 20.5.2019

*	TI - Transparency International (21.2.2018): Corruption Perceptions Index 2017,
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017,
Zugriff 20.5.2019

*	TN - Tolonews (22.4.2019): Attorney General Defends Performance But Critics
Remain Skeptical, https://www.tolonews.com/afghanistan/attorney-general-defends-
performance-critics-remain-skeptical, Zugriff 26.8.2019

*	USDOD - United States Department of Defense (6.2019): Enhancing Security and
Stability in Afghanistan, https://media.defense.gov/2019/Jul/12/2002156816/-1/-
1/1/ENHANCING-SECURITY-AND-STABILITY-IN-AFGHANISTAN.PDF, Zugriff
23.7.2019

*	USDOS - US Department of State (13.3.2019): Country Report on Human Rights
Practices 2018 - Afghanistan, https://www.ecoi.net/de/dokument/2004129.html,
Zugriff 20.5.2019

Wehrdienst und Rekrutierungen durch verschiedene Akteure:

In Afghanistan gibt es keine Wehrpflicht. Das vorgeschriebene Mindestalter für die
freiwillige Meldung beträgt 18 Jahre (CIA 7.5.2019; vgl. AA 2.9.2019). Da die
Tätigkeit als Soldat oder Polizist für den großen Teil der jungen männlichen
Bevölkerung eine der wenigen Verdienstmöglichkeiten darstellt, besteht
grundsätzlich kein Anlass für Zwangsrekrutierungen zu staatlichen
Sicherheitskräften. Soldaten oder Polizisten, die ihre Truppe vorübergehend
unerlaubt verlassen, um zu ihren Familien zurückzukehren, werden schon aufgrund
ihrer sehr hohen Zahl nach Rückkehr zu ihrem ursprünglichen Standort wieder in die
ANDSF aufgenommen (AA 2.9.2019).

Gemäß dem afghanischen Militärstrafgesetzbuch (Afghanistan Penal Code on
Military Crimes) von 2008 wird eine Abwesenheit von mehr als 24 Stunden als
unerlaubt definiert (absent without official leave, AWOL) (DFJP/SEM 31.3.2017). In
der Praxis werden Fälle von Desertion in Afghanistan nicht strafrechtlich verfolgt,
insbesondere wenn die desertierten Personen innerhalb Afghanistans ausgebildet
wurden (RA KBL 6.3.2019; vgl. DFJP/SEM 31.3.2017). Unerlaubtes Fernbleiben vom
Dienst, bzw. Desertion wird gemäß Artikel 10 Anhang 1 des Militärstrafgesetzbuchs
nicht bestraft, wenn die Abwesenheit weniger als ein Jahr dauert. Eine Abwesenheit
von mehr als einem Jahr kann mit sechs Monaten Freiheitsentzug oder einer
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Geldstrafe von 20,000 AFN (ca. 237 Euro) bestraft werden (RA KBL 6.3.2019). Die
permanente Desertion ist mit einer Haftstrafe von zwei bis fünf Jahren bedroht. Bei
Desertionen während einer Sondermission beträgt die maximale Haftstrafe zwischen
fünf und fünfzehn Jahren (DFJP/SEM 31.3.2019).

Für Offiziere, in deren Ausbildung der Staat mehr Ressourcen investiert hat, gelten
bei unerlaubter Abwesenheit oder Desertion strengere Regeln. Gemäß Artikel 52 des
Dienstrechts für Offiziere, Leutnante und Wachtmeister werden unerlaubte
Abwesenheiten von weniger als 30 Tagen geringfügig bestraft, beispielsweise durch
Lohnabzug oder andere Disziplinierungsmaßnahmen. Eine unerlaubte Abwesenheit
von mehr als 30 Tagen wird gemäß dieser Bestimmung strafrechtlich verfolgt (RA
KBL 6.3.2019). So müssen Offiziere, die zur Ausbildung ins Ausland entsandt
wurden und dort verbleiben, mit Strafmaßnahmen rechnen. Die Bestimmungen
sehen Kompensationszahlungen nach der Rückkehr oder durch einen Bürgen vor
(RA KBL 6.3.2019).

Fahnenflucht kann gemäß Gesetz mit bis zu fünf Jahren Haft, in besonders
schweren Fällen mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden. Dem Auswärtigen Amt
sind keine Fälle bekannt, in denen es zu einer strafrechtlichen Verurteilung oder
disziplinarischen Maßnahmen allein wegen Fahnenflucht gekommen ist (AA
2.9.2019). Im Jahr 2016 wurde ein Soldat wegen Desertion in erster Instanz zu
fünfzehn Jahren Haft verurteilt; Berichten zufolge wurde dies zu einem Medienfall,
was u.a. auf die Seltenheit solcher Verurteilungen hinweist und auf die Absicht
schließen lässt, ein Exempel zu statuieren (DFJP/SEM 31.3.2017).

Quellen:

*	AA - Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (2.9.2019): Bericht über die
asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand:
Juli 2019),
https://www.ecoi.net/en/file/local/2015806/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%
C3%Bcber_die_asyl-
_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islamischen_Republik_Afghanistan_%2
8Stand_Juli_2019%29%2C_02.09.2019.pdf, Zugriff 11.9.2019

*	CIA - Central Intelligence Agency (7.5.2019): The World Factbook - Afghanistan,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html, Zugriff
14.5.2019 https://www.portal-
ito.ro/documents/20181/26954/01_TR_CNRR.IGI+Afghanistan+-
+Forced+Recruitment+2016.10_EN.pdf/d373d5e7-56ba-4b1d-86b0-
c77419d7fae2?version=1.0, Zugriff 14.5.2019

*	DFJP/SEM - Département fédéral de justice et police / Secrétariat d'État aux
migration (31.3.2017): Note Afghanistan - Désertion: provisions légales et
application,
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/asien-
nahost/afg/AFG-desertion-f.pdf, Zugriff 15.5.2019

*	RA KBL - Lokaler Rechtsanwalt in Kabul (6.3.2019): Auskunft per E-Mail.
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Rekrutierung durch regierungsfeindliche Gruppierungen:

UNAMA dokumentierte glaubwürdige Vorwürfe über die Rekrutierung von 23 Buben
durch regierungsfeindliche Gruppen (darunter pakistanische Taliban, afghanische
Taliban und IS) im ersten Halbjahr 2018. In einzelnen Fällen wurden Kinder
insbesondere in den südlichen Provinzen als Selbstmordattentäter, menschliche
Schutzschilde oder Bombenleger eingesetzt (USDOS 13.3.2019) Obwohl die Taliban
eine interne Richtlinie haben, keine Kinder zu rekrutieren, gibt es Hinweise auf
Kinderrekrutierungen, insbesondere postpubertärer Buben (EASO 6.2018). Die
Taliban wenden, laut Berichten von NGOs und UN, Täuschung, Geldzusagen,
falsche religiöse Zusammenhänge oder Zwang an, um Kinder zu
Selbstmordattentaten zu bewegen (USDOS 13.3.2019; vgl. EASO 6.2018,
DAI/CNRR 10.2016), teilweise werden die Kinder zum Training nach Pakistan
gebracht (EASO 6.2018).

Taliban:

Es besteht relativer Konsens darüber, wie die Rekrutierung für die Streitkräfte der
Taliban erfolgt: sie läuft hauptsächlich über bestehende traditionelle Netzwerke und
organisierte Aktivitäten im Zusammenhang mit religiösen Institutionen. Layha, der
Verhaltenskodex der Taliban enthält einige Bestimmungen über verschiedene
Formen der Einladung sowie Bestimmungen, wie sich die Kader verhalten sollen, um
Menschen zu gewinnen und Sympathien aufzubauen. Eines der Sonderkomitees der
Quetta Schura ist für die Rekrutierung verantwortlich (LI 29.6.2017).

In Gebieten, in denen regierungsfeindliche Gruppen Kontrolle ausüben, gibt es eine
Vielzahl an Methoden, um Kämpfer zu rekrutieren, darunter auch solche, die auf
Zwang basieren (DAI/CNRR 10.2016), wobei der Begriff Zwangsrekrutierung von
Quellen unterschiedlich interpretiert und Informationen zur Rekrutierung
unterschiedlich kategorisiert werden (LI 29.6.2017). Landinfo versteht Zwang im
Zusammenhang mit Rekrutierung dahingehend, dass jemand, der sich einer
Mobilisierung widersetzt, speziellen Zwangsmaßnahmen und Übergriffen (zumeist
körperlicher Bestrafung) durch den Rekrutierer ausgesetzt ist. Die
Zwangsmaßnahmen können auch andere schwerwiegende Maßnahmen beinhalten
und gegen Dritte, beispielsweise Familienmitglieder, gerichtet sein. Auch wenn
jemand keinen Drohungen oder körperlichen Übergriffen ausgesetzt ist, können
Faktoren wie Armut, kulturelle Gegebenheiten und Ausgrenzung die Unterscheidung
zwischen freiwilliger und zwangsweiser Beteiligung zum Verschwimmen bringen (LI
29.6.2017). Die Taliban haben keinen Mangel an freiwilligen Rekruten und machen
nur in Ausnahmefällen von Zwangsrekrutierung Gebrauch. Druck und Zwang, den
Taliban beizutreten, sind jedoch nicht immer gewalttätig (EASO 6.2018).

Sympathisanten der Taliban sind Einzelpersonen und Gruppen, vielfach junge,
desillusionierte Männer, deren Motive der Wunsch nach Rache und Heldentum
gepaart mit religiösen und wirtschaftlichen Gründen sind. Sie fühlen sich nicht
zwingend den zentralen Werten der Taliban verpflichtet. Die meisten haben das
Vertrauen in das Staatsbildungsprojekt verloren und glauben nicht länger, dass es
möglich ist, ein sicheres und stabiles Afghanistan zu schaffen. Viele schließen sich
den Aufständischen aus Angst oder Frustration über die Übergriffe auf die
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Zivilbevölkerung an. Armut, Hoffnungslosigkeit und fehlende Zukunftsperspektiven
sind die wesentlichen Erklärungsgründe (LI 29.6.2017).

Vor einigen Jahren waren Mittel wie Pamphlete, DVDs und Zeitschriften bis hin zu
Radio, Telefon und web-basierter Verbreitung wichtige Instrumente des
Propagandaapparats. Internet und soziale Medien wie Twitter, Blogs und Facebook
haben sich in den letzten Jahren zu sehr wichtigen Foren und Kanälen für die
Verbreitung der Botschaft dieser Bewegung entwickelt, sie dienen auch als
Instrument für die Anwerbung. Über die sozialen Medien können die Taliban mit
Sympathisanten und potentiellen Rekruten Kontakt aufnehmen. Die Taliban haben
verstanden, dass ohne soziale Medien kein Krieg gewonnen werden kann. Sie haben
ein umfangreiches Kommunikations-und Mediennetzwerk für Propaganda und
Rekrutierung aufgebaut. Zusätzlich unternehmen die Taliban persönlich und direkt
Versuche, die Menschen von ihrer Ideologie und Weltanschauung zu überzeugen,
damit sie die Bewegung unterstützen. Ein Gutteil dieser Aktivitäten läuft über
religiöse Netzwerke (LI 29.6.2017).

Die Entscheidung, Rekruten zu mobilisieren, wird von den Familienoberhäuptern,
Stammesältesten und Gemeindevorstehern getroffen. Dadurch wird dies nicht als
Zwangsrekrutierung wahrgenommen, da die Entscheidungen der Anführer als legitim
und akzeptabel gesehen werden. Personen, die sich dem widersetzen, gehen ein
Risiko ein, dass sie oder ihre Familien bestraft oder getötet werden (DAI/CNRR
10.2016; vgl. EASO 6.2018), wenngleich die Taliban nachsichtiger als der ISKP
seien und lokale Entscheidungen eher akzeptieren würden (TST 22.8.2019).

Quellen haben bestätigt, dass es in Gebieten, die von den Taliban kontrolliert werden
oder in denen die Taliban stark präsent sind, de facto unmöglich ist, offenen
Widerstand gegen die Bewegung zu leisten. Die örtlichen Gemeinschaften haben
sich der Lokalverwaltung durch die Taliban zu fügen. Oppositionelle sehen sich
gezwungen, sich äußerst bedeckt zu halten oder das Gebiet zu verlassen. Die
Gruppe der Stammesältesten ist gezielten Tötungen ausgesetzt. Landinfo vermutet,
dass dies vor allem regierungsfreundliche Stammesälteste betrifft, die gegen die
Taliban oder andere aufständische Gruppen sind (LI 27.6.2017). Eine Quelle
verweist hier auf Berichte von Übergriffen auf Stämme oder Gemeinschaften, die den
Taliban Unterstützung und die Versorgung mit Kämpfern verweigert haben.
Gleichzeitig sind die militärischen Einheiten der Taliban in den Gebieten, in welchen
sie operieren, von der Unterstützung durch die Bevölkerung abhängig. Mehrere
Gesprächspartner von Landinfo, einschließlich einer NGO, die in Taliban-
kontrollierten Gebieten arbeitet, meinen, dass die Taliban im Gegensatz zu früher
heute vermehrt auf die Wünsche und Bedürfnisse der Gemeinschaften Rücksicht
nehmen. Bei einem Angriff oder drohenden Angriff auf eine örtliche Gemeinschaft
müssen Kämpfer vor Ort mobilisiert werden. In einem solchen Fall mag es schwierig
sein, sich zu entziehen. Die erweiterte Familie kann einer Quelle zufolge allerdings
auch eine Zahlung leisten, anstatt Rekruten zu stellen. Diese Praktiken implizieren,
dass es die ärmsten Familien sind, die Kämpfer stellen, da sie keine Mittel haben,
um sich freizukaufen. Es ist bekannt, dass - wenn Familienmitglieder in den
Sicherheitskräften dienen - die Familie möglicherweise unter Druck steht, die
betreffende Person zu einem Seitenwechsel zu bewegen. Der Grund dafür liegt in
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der Strategie der Taliban, Personen mit militärischem Hintergrund anzuwerben, die
Waffen, Uniformen und Wissen über den Feind einbringen. Es kann aber auch
Personen treffen, die über Knowhow und Qualifikationen verfügen, die die Taliban im
Gefechtsfeld benötigen, etwa für die Reparatur von Waffen (LI 29.6.2017).

Islamischer Staat (IS):

Lokale Ältere, die in den Grenzprovinzen Kunar und Nangarhar leben, berichten von
ISKP Kräften, die nach wie vor die Bewohner in Dörfern unter ihrer Kontrolle
terrorisieren und Buben zwangsrekrutieren, sowie Mädchen vom Schulbesuch
abhalten (WP 20.8.2019; vgl. TST 21.8.2019). Von Kunar wurde berichtet, dass auch
Männer zwangsrekrutiert und jene getötet wurden, die dies verweigert hätten (TST
22.8.2019).

In Gebieten unter Kontrolle des IS wird Druck auf die Gemeinden ausgeübt, den IS
voll zu unterstützen (EASO 6.2018).

Andere Gruppierungen:

Auch schiitische Organisationen rekrutieren unter Afghanen, wie z.B. die Fatemiyoun
Division,, eine Kampftruppe, die vorwiegend aus afghanischen schiitischen Hazara
besteht. Die Rekrutierung erfolgt durch die Iranischen Revolutionsgarden im Iran
unter der afghanischen Flüchtlingspopulation; die Rekruten werden nach der
Ausbildung zum Kampf nach Syrien geschickt. Es gibt Berichte, dass sich in einem
Hazara-Viertel im Westen Kabuls ein Rekrutierungszentrum der Fatemiyoun befindet.
Es werden auch Jugendliche ab 14 Jahren rekrutiert (DW 5.5.2018).

Quellen:

*	DAI/CNRR - Directia Azil si Integrare / Consiliul National Român pentru Refugiati
(10.2016): Thematic Report: Forced Recruitment in Afghanistan, liegt im Archiv der
Staatendokumentation auf

*	DW - Deutsche Welle (5.5.2018): Iran recruits Afghan teenagers to fight war in
Syria, https://www.dw.com/en/iran-recruits-afghan-teenagers-to-fight-war-in-syria/a-
43634279, Zugriff 19.7.2019

*	EASO - European Asylum Support Office (6.2018): Country Guidance: Afghanistan -
Guidance note and common analysis,
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-afghanistan-
2018.pdf, Zugriff 14.5.2019

*	LI - Landinfo (29.6.2017): Rekrutierung durch die Taliban (Afghanistan: Rekruttering
til Taliban); Arbeitsübersetzung BFA,
https://www.ecoi.net/en/file/local/1416499/5618_1509111275_afgh-landinfo-bericht-
taliban-zwangsrekrutierung-2017-06-29-ke.PDF, Zugriff 28.8.2019)

*	TST - The Straits Times (22.8.2019): Fears in Afghanistan over ISIS gaining from
US-Taleban deal, https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/fears-in-afghanistan-
over-isis-gaining-from-us-taleban-deal, Zugriff 29.8.2019
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*	TST - The Straits Times (21.8.2019): ISIS could benefit if Taleban splinters follow
peace deal with US, https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/us-nears-deal-with-
taliban-as-isis-looms-in-afghanistan, Zugriff 29.8.2019

*	USDOS - US Department of State (13.3.2019): Country Report on Human Rights
Practices 2018 - Afghanistan, https://www.ecoi.net/en/document/2004129.html,
Zugriff 14.5.2019

*	WP - The Washington Post (20.8.2019): The U.S. is nearing a deal with the Taliban.
But another major threat looms in Afghanistan: The Islamic State.,
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/the-us-is-nearing-a-deal-with-the-
taliban-but-another-major-threat-looms-in-afghanistan-the-islamic-
state/2019/08/20/ff129358-c35d-11e9-8bf7-cde2d9e09055_story.html?noredirect=on,
Zugriff 29.8.2019

Allgemeine Menschenrechtslage:

Im Bereich der Menschenrechte hat Afghanistan unter schwierigen Umständen
Fortschritte gemacht. Inzwischen ist eine selbstbewusste neue Generation von
Afghaninnen und Afghanen herangewachsen, die sich politisch, kulturell und sozial
engagiert und der Zivilgesellschaft eine stärkere Stimme verleiht. Diese Fortschritte
erreichen aber nach wie vor nicht alle Landesteile und sind außerhalb der Städte
auch gegen willkürliche Entscheidungen von Amtsträgern und Richtern sowie
Einflussnahme örtlicher Machteliten nur schwer durchzusetzen. Außerdem wurde
Afghanistan für den Zeitraum 2018-2020 erstmals zum Mitglied des
Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen gewählt (AA 2.9.2019). Die
Menschenrechte haben in Afghanistan eine klare gesetzliche Grundlage. Die 2004
verabschiedete afghanische Verfassung enthält einen umfassenden
Grundrechtekatalog (AA 2.9.2019; vgl. MPI 27.1.2004). Darüber hinaus hat
Afghanistan die meisten der einschlägigen völkerrechtlichen Verträge - zum Teil mit
Vorbehalten - unterzeichnet und/oder ratifiziert. Die afghanische Regierung ist jedoch
nicht in der Lage, die Menschenrechte vollumfänglich umzusetzen und zu
gewährleisten (AA 2.9.2019).

Korruption und begrenzte Kapazitäten schränken in Anliegen von Verfassungs- und
Menschenrechtsverletzungen den Zugang der Bürger zu Justiz ein (USDOS
13.3.2019). In der Praxis werden politische Rechte und Bürgerrechte durch Gewalt,
Korruption, Nepotismus und fehlerbehaftete Wahlen eingeschränkt (FH 4.2.2019).
Bürger können Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen bei der Afghanistan
Independent Human Rights Commission (AIHRC) einreichen, die dann glaubwürdige
Beschwerden prüft und zur weiteren Untersuchung und Verfolgung an die
Staatsanwaltschaft weiterleitet. Die gemäß Verfassung eingesetzte AIHRC bekämpft
Menschenrechtsverletzungen. Sie erhält nur minimale staatliche Mittel und stützt sich
fast ausschließlich auf internationale Geldgeber. Innerhalb der Wolesi Jirga
beschäftigen sich drei Arbeitsgruppen mit Menschenrechtsverletzungen: der
Ausschuss für Geschlechterfragen, Zivilgesellschaft und Menschenrechte; das
Komitee für Drogenbekämpfung, Rauschmittel und ethischen Missbrauch; sowie der
Jusitz-, Verwaltungsreform- und Antikorruptionsausschuss (USDOS 13.3.2019).
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Nationale und internationale Menschenrechtsorganisationen operieren in der Regel
ohne staatliche Einschränkungen und veröffentlichen ihre Ergebnisse zu
Menschenrechtsproblemen. Regierungsbeamte sind in dieser Hinsicht einigermaßen
kooperativ und ansprechbar. Die Sicherheitslage schränkt jedoch in vielen
Landesteilen die Arbeit solcher Organisationen ein (USDOS 13.3.2019).
Menschenrechtsverteidiger sehen sich regelmäßig mit Bedrohungen für ihr Leben
und ihre Sicherheit konfrontiert (AI 22.2.2018).

Die weitverbreitete Missachtung der Rechtsstaatlichkeit sowie die Straflosigkeit für
Amtsträger, die Menschenrechte verletzen, stellen ernsthafte Probleme dar. Zu den
bedeutendsten Menschenrechtsproblemen zählen außergerichtliche Tötungen,
Verschwindenlassen, Folter, willkürliche Verhaftungen und Inhaftierungen,
Unterdrückung von Kritik an Amtsträgern durch strafrechtliche Verfolgung von
Kritikern im Rahmen der Verleumdungs-Gesetzgebung, Korruption, fehlende
Rechenschaftspflicht und Ermittlungen in Fällen von Gewalt gegen Frauen, sexueller
Missbrauch von Kindern durch Sicherheitskräfte, Gewalt durch Sicherheitskräfte
gegen Mitglieder der LGBTI-Gemeinschaft, sowie Gewalt gegen Journalisten
(USDOS 13.3.2019).

Mit Unterstützung der United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)
und des Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) arbeitet die
afghanische Regierung an der Förderung von Rechtsstaatlichkeit, der Rechte von
Frauen, Kindern, Binnenflüchtlingen und Flüchtlingen sowie Rechenschaftspflicht
(UNHRC 21.2.2018). Im Dezember 2018 würdigte UNAMA die Fortschritte
Afghanistans auf dem Gebiet der Menschenrechte, insbesondere unter den
Herausforderungen des laufenden bewaffneten Konfliktes und der fragilen
Sicherheitslage. Die UN arbeitet weiterhin eng mit Afghanistan zusammen, um ein
Justizsystem zu schaffen, das die Gesetzesreformen, die Verfassungsrechte der
Frauen und die Unterbindung von Gewalt gegen Frauen voll umsetzen kann
(UNAMA 10.12.2018).

Quellen:

*	AA - Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (2.9.2019): Bericht über die
asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand:
Juli 2019),
https://www.ecoi.net/en/file/local/2015806/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%
C3%Bcber_die_asyl-
_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islamischen_Republik_Afghanistan_%2
8Stand_Juli_2019%29%2C_02.09.2019.pdf, Zugriff 11.9.2019

*	AI - Amnesty International (22.2.2018): Amnesty International Report 2017/18 - The
State of the World's Human Rights - Afghanistan,
https://www.ecoi.net/de/dokument/1424980.html, Zugriff 16.5.2019

*	FH - Freedom House (4.2.2019): Freedom in the World 2019 - Afghanistan,
https://www.ecoi.net/en/document/2004321.html, Zugriff 16.5.2019

*	MPI - Max Planck Institut (27.1.2004): Die Verfassung der Islamischen Republik
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Afghanistan,
http://www.mpipriv.de/files/pdf4/verfassung_2004_deutsch_mpil_webseite.pdf,
Zugriff 16.5.2019

*	UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (10.12.2018): United
Nations calls on everyone to protect human rights in Afghanistan,
https://unama.unmissions.org/united-nations-calls-everyone-protect-human-rights-
afghanistan, Zugriff 16.5.2019

*	UNHRC - UN Human Rights Council (21.2.2018): Situation of human rights in
Afghanistan and technical assistance achievements in the field of human rights;
Report of the United Nations High Commission on Human Rights,
https://www.ecoi.net/en/file/local/1427314/1930_1521636767_a-hrc-37-45.doc,
Zugriff 16.5.2019

*	USDOS - US Department of State (13.3.2019): Country Report on Human Rights
Practices 2018 - Afghanistan, https://www.ecoi.net/en/document/2004129.html,
Zugriff 16.5.2019

Relevante ethnische Minderheiten:

In Afghanistan leben laut Schätzungen zwischen 32 und 35 Millionen Menschen (CIA
30.4.2019; vgl. CSO 2019). Zuverlässige statistische Angaben zu den Ethnien
Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen existieren nicht (BFA 7.2016 ; vgl.
CIA 30.4.2019). Schätzungen zufolge, sind: 40 bis 42% Pashtunen, 27 bis 30%
Tadschiken, 9 bis 10% Hazara, 9% Usbeken, ca. 4% Aimaken, 3% Turkmenen und
2% Belutschen. Weiters leben in Afghanistan eine große Zahl an kleinen und
kleinsten Völkern und Stämmen, die Sprachen aus unterschiedlichsten
Sprachfamilien sprechen (GIZ 4.2019; vgl. CIA 2012, AA 2.9.2019).

Artikel 4 der Verfassung Afghanistans besagt: "Die Nation Afghanistans besteht aus
den Völkerschaften der Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen,
Belutschen, Paschai, Nuristani, Aimaq, Araber, Kirgisen, Qizilbasch, Gojar, Brahui
und anderen Völkerschaften. Das Wort Afghane' wird für jeden Staatsbürger der
Nation Afghanistans verwendet" (BFA 7.2016). Die afghanische Verfassung schützt
sämtliche ethnischen Minderheiten. Neben den offiziellen Landessprachen Dari und
Paschtu wird in der Verfassung (Artikel 16) sechs weiteren Sprachen ein offizieller
Status in jenen Gebieten eingeräumt, wo die Mehrheit der Bevölkerung (auch) eine
dieser Sprachen spricht: Usbekisch, Turkmenisch, Belutschisch, Pashai, Nuristani
und Pamiri (AA 2.9.2019). Es gibt keine Hinweise, dass bestimmte soziale Gruppen
ausgeschlossen werden. Keine Gesetze verhindern die Teilnahme der Minderheiten
am politischen Leben. Nichtsdestotrotz, beschweren sich unterschiedliche ethnische
Gruppen, keinen Zugang zu staatlicher Anstellung in Provinzen zu haben, in denen
sie eine Minderheit darstellen (USDOS 13.3.2019).

Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung rechtlich verankert, wird
allerdings in der gesellschaftlichen Praxis immer wieder konterkariert. Soziale
Diskriminierung und Ausgrenzung anderer ethnischer Gruppen und Religionen im
Alltag besteht fort und wird nicht zuverlässig durch staatliche Gegenmaßnahmen
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verhindert (AA 2.9.2019). Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen
Gruppen resultierten weiterhin in Konflikten und Tötungen (USDOS 13.3.2019).

Quellen:

*	AA - Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (2.9.2019): Bericht über die
asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand:
Juli 2019),
https://www.ecoi.net/en/file/local/2015806/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%
C3%Bcber_die_asyl-
_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islamischen_Republik_Afghanistan_%2
8Stand_Juli_2019%29%2C_02.09.2019.pdf, Zugriff 11.9.2019

*	BFA - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Staatendokumentation (7.2016):
AfPak - Grundlagen der Stammes- & Clanstruktur,
https://www.ecoi.net/en/file/local/1236701/90_1470057716_afgh-stammes-und-
clanstruktur-onlineversion-2016-07.pdf, Zugriff 7.5.2019

*	CIA - Central Intelligence Agency (30.4.2019): The World Factbook - Afghanistan,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html, Zugriff
7.5.2019

*	CIA - Central Intelligence Agency (2012): Afghanistan Country Profile (Wall Map),
https://legacy.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/txu-pclmaps-oclc-
814380561-afghanistan_country_profile_2012-01.jpg, Zugriff 7.5.2019

*	CSO - Central Statistics Organization Islamic Republic of Afghanistan (2019):
Estimated Population of Afghanistan 2019-20,
http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%
D8%AF%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8
C/population/Estemated%20Population%201398.pdf, Zugriff 7.5.2019

*	GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (4.2019): Länder-
Informations-Portal Afghanistan - Gesellschaft,
https://www.liportal.de/afghanistan/gesellschaft/, Zugriff 7.5.2019

*	USDOS - US Department of State (13.3.2019): Country Report on Human Rights
Practices 2018 - Afghanistan, https://www.ecoi.net/de/dokument/2004129.html,
Zugriff 7.5.2019

Hazara:

Die schiitische Minderheit der Hazara macht etwa 9 bis 10% der Bevölkerung aus
(GIZ 4.2019; vgl. CIA 2012). Die Hazara besiedelten traditionell das Bergland in
Zentralafghanistan, das sich zwischen Kabul im Osten und Herat im Westen
erstreckt; der Hazaradjat [zentrales Hochland] umfasst die Provinzen Bamyan,
Ghazni, Daikundi und den Westen der Provinz (Maidan) Wardak sowie Teile der
Provinzen Ghor, Uruzgan, Parwan, Samangan, Baghlan, Balkh, Badghis, und Sar-e
Pul. Jahrzehntelange Kriege und schwierige Lebensbedingungen haben viele Hazara
aus ihrer Heimatregion in die afghanischen Städte, insbesondere nach Kabul,
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getrieben (BFA 7.2016). Hazara leben hauptsächlich in den zentralen und westlichen
Provinzen sowie in Kabul (USDOS 21.6.2019).

Die Stadt Kabul ist in den letzten Jahrzehnten rasant gewachsen und ethnisch
gesehen vielfältig. Neuankömmlinge aus den Provinzen tendieren dazu, sich in
Gegenden niederzulassen, wo sie ein gewisses Maß an Unterstützung ihrer
Gemeinschaft erwarten können (sofern sie solche Kontakte haben) oder sich in
jenem Stadtteil niederzulassen, der für sie am praktischen sie ist, da viele von ihnen -
zumindest anfangs - regelmäßig zurück in ihre Heimatprovinzen pendeln. Die
Auswirkungen neuer Bewohner auf die Stadt sind schwer zu evaluieren. Bewohner
der zentralen Stadtbereiche neigen zu öfteren Wohnortwechseln, um näher bei ihrer
Arbeitsstätte zu wohnen oder um wirtschaftlichen Möglichkeiten und
sicherheitsrelevanten Trends zu folgen. Diese ständigen Wohnortwechsel haben
einen störenden Effekt auf soziale Netzwerke, was sich oftmals in der Beschwerde
bemerkbar macht "man kenne seine Nachbarn nicht mehr" (AAN 19.3.2019).  Viele
Hazara leben unter anderem in Stadtvierteln im Westen der Stadt, insbesondere in
Kart-e Se, Dasht-e Barchi sowie in den Stadtteilen Kart-e Chahar, Deh Buri , Afshar
und Kart-e Mamurin (AAN 19.3.2019).

Wichtige Merkmale der ethnischen Identität der Hazara sind ihr ethnisch-asiatisches
Erscheinungsbild (BFA 7.2016). Ethnische Hazara sind mehrheitlich Zwölfer-Schiiten
(BFA 7.2016; vgl. MRG o.D.c), auch bekannt als Jafari Schiiten (USDOS 21.6.2019).
Eine Minderheit der Hazara, die vor allem im nordöstlichen Teil des Hazaradjat lebt,
ist ismailitisch (BFA 7.2016). Ismailische Muslime, die vor allem, aber nicht
ausschließlich, Hazara sind (GS 21.8.2012), leben hauptsächlich in Kabul sowie den
zentralen und nördlichen Provinzen Afghanistans (USDOS 21.6.2019).

Die Lage der Hazara, die während der Taliban-Herrschaft besonders verfolgt waren,
hat sich grundsätzlich verbessert (AA 2.9.2019; vgl. FH 4.2.2019) und Hazara
bekleiden inzwischen auch prominente Stellen in der Regierung und im öffentlichen
Leben, sind jedoch in der öffentlichen Verwaltung nach wie vor unterrepräsentiert
(AA 2.9.2019). Hazara werden am Arbeitsmarkt diskriminiert. Soziale Diskriminierung
gegen schiitische Hazara, basierend auf Klasse, Ethnie oder religiösen Ansichten,
finden ihre Fortsetzung in Erpressung (illegale Steuern), Zwangsrekrutierung,
Zwangsarbeit, physischer Misshandlung und Inhaftierung (USDOS 13.3.2019).
Nichtsdestotrotz, genießt die traditionell marginalisierte schiitische muslimische
Minderheit, zu der die meisten ethnischen Hazara gehören, seit 2001 eine
zunehmende politische Repräsentation und Beteiligung an nationalen Institutionen
(FH 4.2.2019; vgl. WP 21.3.2018).

Die Hazara-Gemeinschaft/Gesellschaft ist traditionell strukturiert und basiert auf der
Kernfamilie bzw. dem Klan (BFA 7.2016; vgl. MRG o.D.c). Sollte der Haushalts
vorstehende Mann versterben, wird die Witwe Haushaltsvorständin, bis der älteste
Sohn volljährig ist (MRG o.D.c). Es bestehen keine sozialen und politischen
Stammesstrukturen (BFA 7.2016).

Hazara neigen sowohl in ihren sozialen, als auch politischen Ansichten dazu, liberal
zu sein, was im Gegensatz zu den Ansichten sunnitischer Militanter steht (WP
21.3.2018). Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen führen
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weiterhin zu Konflikten und Tötungen (USDOS 13.3.2019). Berichten zufolge halten
Angriffe durch den ISKP und andere aufständische Gruppierungen auf spezifische
religiöse und ethno-religiöse Gruppen - inklusive der schiitischen Hazara - an
(USDOS 21.6.2019).

Während des Jahres 2018 intensivierte der IS Angriffe gegen die Hazara. Angriffe
gegen Schiiten, davon vorwiegend gegen Hazara, forderten im Zeitraum 1.1.2018 bis
30.9.2018 211 Todesopfer (USDOS 13.3.2019). Das von schiitischen Hazara
bewohnte Gebiet Dasht-e Barchi in Westkabul ist immer wieder Ziel von Angriffen.
Die Regierung hat Pläne zur Verstärkung der Präsenz der afghanischen
Sicherheitskräfte verlautbart (USDOS 21.6.2019). Angriffe werden auch als
Vergeltung gegen mutmaßliche schiitische Unterstützung der iranischen Aktivitäten
in Syrien durchgeführt(MEI 10.2018; vgl. WP 21.3.2018).

In Randgebieten des Hazaradjat kommt es immer wieder zu Spannungen und
teilweise gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Nomaden und sesshaften
Landwirten, oftmals Hazara (AREU 1.2018).

Die Hazara sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 10% in der Afghan National
Army und der Afghan National Police repräsentiert (BI 29.9.2017). NGOs berichten,
dass Polizeibeamte, die der Hazara-Gemeinschaft angehören, öfter als andere
Ethnien in unsicheren Gebieten eingesetzt werden oder im Innenministerium an
symbolische Positionen ohne Kompetenzen befördert werden (USDOS 13.3.2019).

Quellen:

*	AA - Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (2.9.2019): Bericht über die
asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand:
Juli 2019),
https://www.ecoi.net/en/file/local/2015806/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%
C3%Bcber_die_asyl-
_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islamischen_Republik_Afghanistan_%2
8Stand_Juli_2019%29%2C_02.09.2019.pdf, Zugriff 11.9.2019

*	AAN - Afghanistan Analysts Network (19.3.2019): Kabul Unpacked: A Geographical
Guide to a Metropolis In The Making, https://www.afghanistan-analysts.org/wp-
content/uploads/2019/03/Kabul-Police-Districts.pdf, Zugriff 7.5.2019

*	AREU - Afghanistan Research and Evaluation Unit (1.2018): Typologies of nomad-
settler conflict in Afghanistan,
https://www.ecoi.net/en/file/local/1423721/1788_1517926773_012018.pdf,Zugriff
8.5.2019

*	BFA - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Staatendokumentation (7.2016):
AfPak - Grundlagen der Stammes- & Clanstruktur,
https://www.ecoi.net/en/file/local/1236701/90_1470057716_afgh-stammes-und-
clanstruktur-onlineversion-2016-07.pdf, Zugriff 7.5.2019

*	BI - Brookings Institution, the (29.9.2017): Afghanistan Index,
https://www.brookings.edu/wp-
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content/uploads/2016/07/21csi_20171002_afghanistan_index.pdf, Zugriff 7.5.2019

*	CIA - Central Intelligence Agency (2012): Afghanistan Country Profile (Wall Map),
https://legacy.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/txu-pclmaps-oclc-
814380561-afghanistan_country_profile_2012-01.jpg, Zugriff 7.5.2019

*	GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (4.2019): Länder-
Informations-Portal Afghanistan - Gesellschaft,
https://www.liportal.de/afghanistan/gesellschaft/, Zugriff 7.5.2019

*	GS - Global Security (21.8.2012): Ismailis,
https://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/ismaili.htm, Zugriff
12.9.2019

*	MEI - Middle Eastern Institute (10.2018): The Fatemiyoun Division: Afghan Fighters
in the Syrian Civil War, https://www.mei.edu/sites/default/files/2018-
11/PP11_Schneider.pdf, Zugriff 17.7.2019

*	MRG - Minority Rights Group (o.D.c) [letztes Referenzdatum 12.2017]: Afghanistan -
Hazaras, https://minorityrights.org/minorities/hazaras/, Zugriff 7.5.2019

*	USDOS - U.S. Department of State (21.6.2019): 2018 Report on International
Religious Freedom: Afghanistan, https://www.state.gov/wp-
content/uploads/2019/05/AFGHANISTAN-2018-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-
FREEDOM-REPORT.pdf, Zugriff 24.6.2019

*	USDOS - US Department of State (13.3.2019): Country Report on Human Rights
Practices 2018 - Afghanistan, https://www.ecoi.net/de/dokument/2004129.html,
Zugriff 7.5.2019

*	WP - Washington Post (21.3.2018): 'We suffer more': Rising violence on Shiite
targets takes toll on Afghanistan's Hazaras,
https://www.washingtonpost.com/world/kabul-suicide-bomber-strikes-shiite-
ceremony-killing-at-least-29/2018/03/21/e6e6e3ce-2cfa-11e8-b0b0-
f706877db618_story.html?utm_term=.a0a208a8f985, Zugriff 7.5.2018

Rückkehr:

Die Zahlen der Rückkehrer aus Iran sind auf hohem Stand, während ein deutliches
Nachlassen an Rückkehrern aus Pakistan zu verzeichnen ist (2017: 154.000; 2018:
46.000), was im Wesentlichen mit den afghanischen Flüchtlingen jeweils gewährten
Rechten und dem gewährten Status in Iran bzw. Pakistan zu begründen ist (AA
2.9.2019). Insgesamt sind in den Jahren 2012-2018 ca. 3,2 Millionen Menschen nach
Afghanistan zurückgekehrt. Seit dem Jahr 2016 hat sich die Zahl der Rückkehrer
jedes Jahr deutlich verringert, jedoch hat sich die Zahl der Rückkehrer aus Europa
leicht erhöht 15% aller Rückkehrer siedeln in die Provinz Nangarhar (IOM
15.3.2019).

Je nach Organisation variieren die Angaben zur Zahl der Rückkehrer:

In den ersten vier Monaten des Jahres 2019 sind insgesamt 63.449 Menschen nach
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Afghanistan zurückgekehrt. Davon waren 32.260 zwangsweise und 31.189 freiwillige
Rückkehrer; 25.561 Personen kehrten aus dem Iran und aus Pakistan zurück; 1.265
aus Europa. 672 Personen erhielten Unterstützung von Hilfsorganisationen (MoRR
o.D:): Im Jahr 2018 kamen 775.000 aus dem Iran und 46.000 aus Pakistan zurück
(AA 2.9.2019) bzw. 180.000 Personen aus dem Iran und 125.000 Personen aus
Pakistan (IOM 15.3.2019). Im Jahr 2017 stammten 464.000 Rückkehrer aus dem
Iran 464.000 und 154.000 aus Pakistan (AA 2.9.2019).

Rückkehrer haben zu Beginn meist positive Reintegrationserfahrungen,
insbesondere durch die Wiedervereinigung mit der Familie. Jedoch ist der
Reintegrationsprozess der Rückkehrer oft durch einen schlechten psychosozialen
Zustand charakterisiert. Viele Rückkehrer sind weniger selbsterhaltungsfähig als die
meisten anderen Afghanen. Rückkehrerinnen sind von diesen Problemen im
Besonderen betroffen (MMC 1.2019).

Auch wenn scheinbar kein koordinierter Mechanismus existiert, der garantiert, dass
alle Rückkehrer/innen die Unterstützung erhalten, die sie benötigen und dass eine
umfassende Überprüfung stattfindet, können Personen, die freiwillig oder
zwangsweise nach Afghanistan zurückgekehrt sind, dennoch verschiedene
Unterstützungsformen in Anspruch nehmen (BFA 4.2018). Für Rückkehrer leisten
UNHCR und IOM in der ersten Zeit Unterstützung. Bei der Anschlussunterstützung
ist die Transition von humanitärer Hilfe hin zu Entwicklungszusammenarbeit nicht
immer lückenlos. Wegen der hohen Fluktuation im Land und der notwendigen Zeit
der Hilfsorganisationen, sich darauf einzustellen, ist Hilfe nicht immer sofort dort
verfügbar, wo Rückkehrer sich niederlassen. UNHCR beklagt zudem, dass sich viele
Rückkehrer in Gebieten befinden, die für Hilfsorganisationen aufgrund der
Sicherheitslage nicht erreichbar sind (AA 2.9.2019).

Soziale, ethnische und familiäre Netzwerke sind für einen Rückkehrer unentbehrlich.
Der Großteil der nach Afghanistan zurückkehrenden Personen verfügt über ein
familiäres Netzwerk, auf das in der Regel zurückgegriffen wird. Wegen der
schlechten wirtschaftlichen Lage, den ohnehin großen Familienverbänden und
individuellen Faktoren ist diese Unterstützung jedoch meistens nur temporär und
nicht immer gesichert (BFA 13.6.2019). Neben der Familie als zentrale Stütze der
afghanischen Gesellschaft, kommen noch weitere wichtige Netzwerke zum Tragen,
wie z.B. der Stamm, der Clan und die lokale Gemeinschaft. Diese basieren auf
Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Religion oder anderen beruflichen Netzwerken
(Kolleg/innen, Mitstudierende etc.) sowie politische Netzwerke usw. Die
unterschiedlichen Netzwerke haben verschiedene Aufgaben und unterschiedliche
Einflüsse - auch unterscheidet sich die Rolle der Netzwerke zwischen den ländlichen
und städtischen Gebieten. Ein Netzwerk ist für das Überleben in Afghanistan wichtig.
So sind manche Rückkehrer/innen auf soziale Netzwerke angewiesen, wenn es
ihnen nicht möglich ist, auf das familiäre Netz zurückzugreifen. Ein Mangel an
Netzwerken stellt eine der größten Herausforderungen für Rückkehrer/innen dar, was
möglicherweise zu einem neuerlichen Verlassen des Landes führen könnte. Die
Rolle sozialer Netzwerke - der Familie, der Freunde und der Bekannten - ist für junge
Rückkehrer/innen besonders ausschlaggebend, um sich an das Leben in
Afghanistan anzupassen. Sollten diese Netzwerke im Einzelfall schwach ausgeprägt



89

sein, kann die Unterstützung verschiedener Organisationen und Institutionen in
Afghanistan in Anspruch genommen werden (BFA 4.2018).

Rückkehrer aus dem Iran und aus Pakistan, die oft über Jahrzehnte in den
Nachbarländern gelebt haben und zum Teil dort geboren wurden, sind in der Regel
als solche erkennbar. Offensichtlich sind sprachliche Barrieren, von denen vor allem
Rückkehrer aus dem Iran betroffen sind, weil sie Farsi (die iranische Landessprache)
oder Dari (die afghanische Landessprache) mit iranischem Akzent sprechen. Zudem
können fehlende Vertrautheit mit kulturellen Besonderheiten und sozialen Normen
die Integration und Existenzgründung erschweren. Das Bestehen sozialer und
familiärer Netzwerke am Ankunftsort nimmt auch hierbei eine zentrale Rolle ein. Über
diese können die genannten Integrationshemmnisse abgefedert werden, indem die
erforderlichen Fähigkeiten etwa im Umgang mit lokalen Behörden sowie sozial
erwünschtes Verhalten vermittelt werden und für die Vertrauenswürdigkeit der
Rückkehrer gebürgt wird (AA 2.9.2019). UNHCR verzeichnete jedoch nicht viele
Fälle von Diskriminierung afghanischer Rückkehrer aus dem Iran und Pakistan
aufgrund ihres Status als Rückkehrer. Fast ein Viertel der afghanischen Bevölkerung
besteht aus Rückkehrern. Diskriminierung beruht in Afghanistan großteils auf
ethnischen und religiösen Faktoren sowie auf dem Konflikt (BFA 13.6.2019).

Rückkehrer aus Europa oder dem westlichen Ausland werden von der afghanischen
Gesellschaft häufig misstrauisch wahrgenommen. Dem deutschen Auswärtigen Amt
sind jedoch keine Fälle bekannt, in denen Rückkehrer nachweislich aufgrund ihres
Aufenthalts in Europa Opfer von Gewalttaten wurden (AA 2.9.2019). UNHCR
berichtet von Fällen zwangsrückgeführter Personen aus Europa, die von religiösen
Extremisten bezichtigt werden, verwestlicht zu sein; viele werden der Spionage
verdächtigt. Auch glaubt man, Rückkehrer aus Europa wären reich und sie würden
die Gastgebergemeinschaft ausnutzen. Wenn ein Rückkehrer mit im Ausland
erlangten Fähigkeiten und Kenntnissen zurückkommt, stehen ihm mehr
Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung als den übrigen Afghanen, was bei der hohen
Arbeitslosigkeit zu Spannungen innerhalb der Gemeinschaft führen kann (BFA
13.6.2019).

Haben die Rückkehrer lange Zeit im Ausland gelebt oder haben sie zusammen mit
der gesamten Familie Afghanistan verlassen, ist es wahrscheinlich, dass lokale
Netzwerke nicht mehr existieren oder der Zugang zu diesen erheblich eingeschränkt
ist. Dies kann die Reintegration stark erschweren. Der Mangel an Arbeitsplätzen
stellt für den Großteil der Rückkehrer die größte Schwierigkeit dar. Der Zugang zum
Arbeitsmarkt hängt maßgeblich von lokalen Netzwerken ab (AA 2.9.2019). Die
afghanische Regierung kooperiert mit UNHCR, IOM und anderen humanitären
Organisationen, um IDPs, Flüchtlingen, rückkehrenden Flüchtlingen und anderen
betroffenen Personen Schutz und Unterstützung zu bieten. Die Fähigkeit der
afghanischen Regierung, vulnerable Personen einschließlich Rückkehrer/innen aus
Pakistan und dem Iran zu unterstützen, bleibt begrenzt und ist weiterhin von der Hilfe
der internationalen Gemeinschaft abhängig (USDOS 13.3.2019). Moscheen
unterstützen in der Regel nur besonders vulnerable Personen und für eine begrenzte
Zeit. Für Afghanen, die im Iran geboren oder aufgewachsen sind und keine Familie in
Afghanistan haben, ist die Situation problematisch. Deshalb versuchen sie in der
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Regel, so bald wie möglich wieder in den Iran zurückzukehren (BFA 13.6.2019).

Viele Rückkehrer, die wieder in Afghanistan sind, werden de-facto IDPs, weil die
Konfliktsituation sowie das Fehlen an gemeinschaftlichen Netzwerken sie daran
hindert, in ihre Heimatorte zurückzukehren (UNOCHA 12.2018). Trotz offenem
Werben für Rückkehr sind essentielle Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit
in den grenznahen Provinzen nicht auf einen Massenzuzug vorbereitet (AAN
31.1.2018). Viele Rückkehrer leben in informellen Siedlungen, selbstgebauten
Unterkünften oder gemieteten Wohnungen. Die meisten Rückkehrer im Osten des
Landes leben in überbelegten Unterkünften und sind von fehlenden Möglichkeiten
zum Bestreiten des Lebensunterhaltes betroffen (UNOCHA 12.2018).

Eine Reihe unterschiedlicher Organisationen ist für Rückkehrer/innen und
Binnenvertriebene (IDP) in Afghanistan zuständig (BFA 4.2018). Rückkehrer/innen
erhalten Unterstützung von der afghanischen Regierung, den Ländern, aus denen
sie zurückkehren, und internationalen Organisationen (z.B. IOM) sowie lokalen
Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Es gibt keine dezidiert staatlichen
Unterbringungen für Rückkehrer (BFA 4.2018; vgl. Asylos 8.2017). Der Großteil der
(freiwilligen bzw. zwangsweisen) Rückkehrer/innen aus Europa kehrt direkt zu ihren
Familien oder in ihre Gemeinschaften zurück (AAN 19.5.2017).

In Kooperation mit Partnerninstitutionen des European Return and Reintegration
Network (ERRIN) wird im Rahmen des ERRIN Specific Action Program
sozioökonomische Reintegrationsunterstützung in Form von Beratung und
Vermittlung für freiwillige und erzwungene Rückkehrer angeboten (IRARA 9.5.2019).

Unterstützung von Rückkehrer/innen durch die afghanische Regierung

Neue politische Rahmenbedingungen für Rückkehrer/innen und IDPs sehen bei der
Reintegration unter anderem auch die individuelle finanzielle Unterstützung als einen
Ansatz der "whole of community" vor. Demnach sollen Unterstützungen nicht nur
einzelnen zugutekommen, sondern auch den Gemeinschaften, in denen sie sich
niederlassen. Die Rahmenbedingungen sehen eine Grundstücksvergabe vor, jedoch
gilt dieses System als anfällig für Korruption und Missmanagement. Es ist nicht
bekannt, wie viele Rückkehrer/innen aus Europa Grundstücke von der afghanischen
Regierung erhalten haben und zu welchen Bedingungen (BFA 4.2018).

Die Regierung Afghanistans bemüht sich gemeinsam mit internationalen
Unterstützern, Land an Rückkehrer zu vergeben. Gemäß dem 2005 verabschiedeten
Land Allocation Scheme (LAS) sollten Rückkehrer und IDPs Baugrundstücke
erhalten. Die bedürftigsten Fälle sollten prioritär behandelt werden (Kandiwal 9.2018;
vgl. UNHCR 6.2008). Jedoch fanden mehrere Studien Probleme bezüglich
Korruption und fehlender Transparenz im Vergabeprozess (Kandiwal 9.2018; vgl.
UNAMA 3.2015, AAN 29.3.2016, WB/UNHCR 20.9.2017). Um den Prozess der
Landzuweisung zu beginnen, müssen die Rückkehrer einen Antrag in ihrer
Heimatprovinz stellen. Wenn dort kein staatliches Land zur Vergabe zur Verfügung
steht, muss der Antrag in einer Nachbarprovinz gestellt werden. Danach muss
bewiesen werden, dass der Antragsteller bzw. die nächste Familie tatsächlich kein
Land besitzt. Dies geschieht aufgrund persönlicher Einschätzung eines
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Verbindungsmannes, und nicht aufgrund von Dokumenten. Hier ist Korruption ein
Problem. Je einflussreicher ein Antragsteller ist, desto schneller bekommt er Land
zugewiesen (Kandiwal 9.2018). Des Weiteren wurde ein fehlender Zugang zu
Infrastruktur und Dienstleistungen, wie auch eine weite Entfernung der Parzellen von
Erwerbsmöglichkeiten kritisiert. IDPs und Rückkehrer ohne Dokumente sind von der
Vergabe von Land ausgeschlossen (IDMC/NRC 2.2014).

Bereits 2017 hat die afghanische Regierung mit der Umsetzung des Aktionsplans für
Flüchtlinge und Binnenflüchtlinge begonnen. Ein neues, transparenteres Verfahren
zur Landvergabe an Rückkehrer läuft als Pilotvorhaben mit neuer rechtlicher
Grundlage an, kann aber noch nicht flächendeckend umgesetzt werden. Eine Hürde
ist die Identifizierung von geeigneten, im Staatsbesitz befindlichen Ländereien.
Generell führt die unklare Landverteilung häufig zu Streitigkeiten. Gründe hierfür sind
die jahrzehntelangen kriegerischen Auseinandersetzungen, mangelhafte Verwaltung
und Dokumentation von An- und Verkäufen, das große Bevölkerungswachstum
sowie das Fehlen eines funktionierenden Katasterwesens. So liegen dem
afghanischen Innenministerium Berichte über widerrechtliche Aneignung von Land
aus 30 Provinzen vor (AA 2.7.2019).

Unterstützung durch IOM:

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) bietet im Bereich Rückkehr
verschiedene Programme zur Unterstützung und Reintegration von Rückkehrern
nach Afghanistan an (BFA 13.6.2019; vgl. BFA 4.2018). Hinsichtlich des Ausmaßes
und der Art von Unterstützung wird zwischen freiwillig und unfreiwillig
zurückgeführten Personen unterschieden (BFA 13.6.2019).

So ist beispielsweise die Provinz Herat hauptsächlich von der Rückkehr von
Afghanen aus dem Iran betroffen. Landesweit ist die Zahl der Rückkehrer aus dem
Iran und Pakistan höher, als die der Rückkehrer aus Europa. Das von IOM
durchgeführte Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) Programme
besteht aus einer Kombination von administrativen, logistischen und finanziellen
Unterstützungsmaßnahmen für Personen, welche beschließen, freiwillig aus Europa,
Australien und der Türkei in ihren Herkunftsstaat zurückzukehren (BFA 13.6.2019).
Im Zuge des AVRR-Programmes wurden im Jahr 2018 von IOM 2.182 Rückkehrer
unterstützt. Etwa die Hälfte von ihnen erhielt Unterstützung bei der Gründung eines
Kleinunternehmens (IOM 30.1.2019).

Die "Reception Assistance" umfasst sofortige Unterstützung oder Hilfe bei der
Ankunft am Flughafen: IOM trifft die freiwilligen Rückkehrer vor der
Einwanderungslinie bzw. im internationalen Bereich des Flughafens, begleitet sie
zum Einwanderungsschalter und unterstützt bei den Formalitäten, der
Gepäckabholung, der Zollabfertigung, usw. Darüber hinaus arrangiert IOM den
Weitertransport zum Endziel der Rückkehrer innerhalb des Herkunftslandes und
bietet auch grundlegende medizinische Unterstützung am Flughafen an (BFA
13.6.2019). 1.279 Rückkehrer erhielten Unterstützung bei der Weiterreise in ihre
Heimatprovinz (IOM 30.1.2019). Für die Provinzen, die über einen Flughafen und
Flugverbindungen verfügen, werden Flüge zur Verfügung gestellt. Der Rückkehrer
erhält ein Flugticket und Unterstützung bezüglich des Flughafen-Transfers. Der
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Transport nach Herat findet in der Regel auf dem Luftweg statt (BFA 13.62019).

IOM gewährte bisher zwangsweise rückgeführten Personen für 14 Tage Unterkunft
in Kabul. Seit April 2019 erhalten Rückkehrer nur noch eine Barzahlung in Höhe von
ca. 150 Euro (BAMF 20.5.2019; vgl. IOM 23.9.2019) sowie Informationen, etwa über
Hotels (BAMF 20.5.2019). Die zur Verfügung gestellten 150 Euro sollen zur Deckung
der ersten unmittelbaren Bedürfnisse dienen und können, je nach Bedarf für
Weiterreise, Unterkunft oder sonstiges verwendet werden (IOM 23.9.2019). Nach
Auskunft des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) hat lediglich eine geringe
Anzahl von Rückgeführten die Unterbringungsmöglichkeiten von IOM genutzt (BAMF
20.5.2019).

Freiwillige Rückkehrerinnen und Rückkehrer, die am Reintegrationsprojekt
RESTART II teilnehmen, haben nach wie vor die Möglichkeit, neben der
Unterstützung in Bargeld von 500 Euro, die zur Deckung der ersten unmittelbaren
Bedürfnisse vorgesehen sind, eine Unterstützung für die Weiterreise und für
temporäre Unterkunft bis zu max. 14 Tagen (in Kabul: Spinzar Hotel) zu erhalten.
Unterstützungsleistungen aus dem Projekt RESTART II, welches durch den Asyl-,
Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der Europäischen Union und das
Österreichische Bundesministerium für Inneres kofinanziert wird, können im
gesamten Land bezogen werden und sind daher in Städten wie Mazar-e Sharif
und/oder Herat dieselben wie in Kabul. Wichtig ist, dass die Teilnahme am
Reintegrationsprojekt RESTART II durch das BFA und IOM für die Rückkehrerinnen
und Rückkehrer bewilligt wurde (IOM 23.9.2019).

In Österreich wird das Projekt Restart II seit 1.1.2017 vom österreichischen IOM-
Landesbüro durchgeführt und vom österreichischen Bundesministerium für Inneres
und dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU (AMIF) kofinanziert. Im
Zuge dieses Projektes können freiwillige Rückkehrer/innen nach Afghanistan und in
den Iran nachhaltig bei der Reintegration in ihr Herkunftsland unterstützt werden.
Das Projekt läuft mit 31.12.2019 aus und sieht eine Teilnahme von 490 Personen vor
(IOM o.D.).

Wohnungen:

In Kabul und im Umland sowie in anderen Städten steht eine große Anzahl an
Häusern und Wohnungen zur Verfügung. Die Kosten in Kabul-City sind jedoch höher
als in den Vororten oder in den anderen Provinzen. Private Immobilienhändler in den
Städten bieten Informationen zu Mietpreisen für Häuser und Wohnungen an. Die
Miete für eine Wohnung liegt zwischen 300 USD und 500 USD. Die
Lebenshaltungskosten pro Monat belaufen sich auf bis zu 400 USD (Stand 2018), für
jemanden mit gehobenem Lebensstandard. Diese Preise gelten für den zentral
gelegenen Teil der Stadt Kabul, wo Einrichtungen und Dienstleistungen wie
Sicherheit, Wasserversorgung, Schulen, Kliniken und Elektrizität verfügbar sind. In
ländlichen Gebieten können sowohl die Mietkosten, als auch die
Lebenshaltungskosten um mehr als 50% sinken. Betriebs- und Nebenkosten wie
Wasser und Strom kosten in der Regel nicht mehr als 40 USD pro Monat. Abhängig
vom Verbrauch können die Kosten allerdings höher sein (IOM 2018).
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Wohnungszuschüsse für sozial Benachteiligte oder Mittellose existieren in
Afghanistan nicht (IOM 2018).

Afghanische Flüchtlinge in Pakistan:

Laut aktuellen Zahlen des UNHCR beherbergt Pakistan knapp unter 1,4 Millionen
registrierte afghanische Flüchtlinge. Hinzu kommen ca. 850.000 Personen mit
beantragter Afghan Citizen Card (ACC, hauptsächlich in den Grenzgebieten) und ca.
300.000-550.000 illegal im Land aufhältige Personen (hauptsächlich in Karatschi)
(ÖB 10.2018; vgl. UNHCR 10.2018).

IOM stellt für vulnerable Rückkehrer humanitäre Hilfeleistungen an den beiden
Grenzübergängen Spin Boldak/Chaman und Torkham in Transit Centres zur
Verfügung (IOM 20.6.2017, IOM 23.5.2017).

Afghanische Flüchtlinge im Iran:

In den letzten zwei bis drei Jahren bewegten sich die Maßnahmen der iranischen
Behörden auf einen höheren Integrationsgrad der Afghanen zu. Eine
zwischenzeitliche Verbesserung der Situation für Afghanen bedeutet wegen
begrenzter Mittel eine große Herausforderung für die iranischen Behörden
(BFA/Migrationsverket 10.4.2018).

Die freiwillige Rückkehr der afghanischen Flüchtlinge ist immer noch das Hauptziel
der iranischen Flüchtlingspolitik (BFA/Migrationsverket 10.4.2018; vgl. AA 11.2018).
In der Realität erfolgen viele Rückkehren unter Zwang (AA 11.2018).

Im Zeitraum 1.1.-30.11.2018 sind mehr als 700.000 Afghanen vor dem Hintergrund
einer angespannten Wirtschaftslage aus dem Iran zurückgekehrt (REU 5.12.2018).
Im Juni 2019 wurde berichtet, dass der Iran infolge der US-Sanktionen in den ersten
fünf Monaten des Jahres 2019 100.000 Afghanen abgeschoben habe und weitere
85.000 freiwillig zurückgekehrt seien (MEMO 10.6.2019).
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Beweis wurde erhoben durch Erstbefragung des Beschwerdeführers durch die LPD
Niederösterreich, PI Traiskirchen EASt, am 30.05.2015, durch Einvernahme des
Beschwerdeführers durch das BFA, RD Oberösterreich, ASt Linz, am 29.09.2017,
durch Einsichtnahme in den bekämpften Bescheid des BFA vom 14.11.2017,
1071253907 - 150583423, Befragung des Beschwerdeführers sowie zweier
zeugenschaftlicher Einvernahmen in öffentlicher mündlicher Beschwerdeverhandlung
vor dem Bundesverwaltungsgericht am 13.02.2020 und in Einsichtnahme in diverse,
vor dem BFA und dem Bundesverwaltungsgericht vorgelegte Urkunden.

2. Beweiswürdigung:

Die länderspezifischen Feststellungen entstammen einer aktuellen
Zusammenstellung der Staatendokumentation (die nicht nur für die
Länderinformationen des BFA, sondern auch für das Bundesverwaltungsgericht
zuständig ist), welche auf einer ausgewogenen Sammlung zahlreicher seriöser,
aktueller, internationaler, staatlicher und nicht staatlicher Quellen beruht, die in den
obigen Länderfeststellungen zitiert wurden.

Das Vorbringen des Beschwerdeführers wird wie folgt gewürdigt:

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier
Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist auf die Materialien zum Asylgesetz 1991
[RV 270 BlgNR 18. GP; AB 328 BlgNR 18. GP] zu verweisen, die wiederum der
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VwGH-Judikatur entnommen wurden).

1. Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist
insbesondere dann nicht erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage
schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht aber in der Lage ist, konkrete
und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen.

2. Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der
Asylwerber darf sich nicht in wesentlichen Aussagen widersprechen.

3. Das Vorbringen muss plausibel sein, d.h. mit den Tatsachen oder der allgemeinen
Erfahrung übereinstimmen. Diese Voraussetzung ist u.a. dann nicht erfüllt, wenn die
Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im Heimatland nicht zu vereinbaren
sind oder sonst unmöglich erscheinen und

4. Der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall
sein, wenn sein Vorbringen auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt
ist, aber auch dann, wenn er wichtige Tatsachen verheimlicht oder bewusst falsch
darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder unbegründet
einsilbig und verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf
zeigt und die nötige Mitwirkung verweigert.

Vorausgeschickt wird, dass im Asylverfahren das Vorbringen des Asylwerbers als
zentrales Entscheidungskriterium herangezogen werden muss (so schon VwGH
16.01.1987, 87/01/0230; 15.03.1989, 88/01/0339; UBAS 12.05.1998, 203.037-
0/IV/29/98 u.v.a.m.).

Der Verwaltungsgerichtshof hat in zahlreichen Erkenntnissen betont, wie wichtig der
persönliche Eindruck, den das zur Entscheidung berufene Mitglied der
Berufungsbehörde im Rahmen der Berufungsverhandlung von dem Berufungswerber
gewinnt, ist (siehe z.B. VwGH 24.06.1999, 98/20/0435, VwGH 20.05.1999,
98/20/0505, u.v.a.m.).

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit, seiner genauen Herkunft, seinen
Familienangehörigen in Afghanistan, dem in den Feststellungen genannten
Geburtsdatum des Beschwerdeführers sowie seinem Gedsundheitszustand, ergeben
sich aus den bloß diesbezüglich glaubhaften Angaben des Beschwerdeführers.

Hinsichtlich seiner Fluchtgründe schenkte bereits das BFA dem Beschwerdeführer
zutreffenderweise keinen Glauben. Das Vorbringen rund um den vorgelegten
Drohbrief, den der Beschwerdeführer selbst nicht einmal lesen kann und dessen
genauen Inhalt er nicht kennt, ist nicht stimmig und darüber hinaus detailarm. In der
Beschwerdeverhandlung hat der Beschwerdeführer einerseits selbst angegeben,
bevor er den Drohbrief erhalten habe, selbst nie Probleme mit den Taliban gehabt zu
haben. Erst als er den Drohbrief - den die Familie von einem Freund zum Übersetzen
gegeben hätte - bekommen habe, hätte die Familie des Beschwerdeführers und
insbesondere sein Onkel gemutmaßt, dass die Taliban den Beschwerdeführer eines
Tages mitnehmen würden. Abgesehen davon sind die Angaben des
Beschwerdeführers iZm dem Drohbrief widersprüchlich. In dem Drohbrief ist mit
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11.01.2015 datiert und der Beschwerdeführer wird darin als 15jähriger bezeichnet. In
der Beschwerdeverhandlung behauptete der Beschwerdeführer, damals zwölf Jahre
alt gewesen zu sein. Die Taliban seien - wie der Beschwerdeführer in der
Beschwerdeverhandlung ausführte - vor ca. 15 Monaten, dh. ungefähr im Dezember
2018, zum Beschwerdeführer nachhause gekommen und hätten ihn gesucht. Dem
Beschwerdeführer wurde daraufhin vorgehalten, dass dies aber lange nach seiner
Ausreise gewesen sei. Dazu gab der Beschwerdeführer bloß lapidar an, wenn die
Taliban einen Drohbrief schicken würden, dann bedeute das auch, dass sie einen
mitnähmen. Diese Aussage ist zu unbestimmt und spekulativ, als dass daraus eine
reale Bedrohung für den Beschwerdeführer ersehen werden könnte.

Auch der Verteter des BFA wies in der Beschwerdeverhandlung darauf hin, dass es
nicht glaubhaft ist, wenn der Beschwerdeführer einen angeblichen Drohbrief zur
Untermauerung seiner Fluchtgründe von Afghanistan nach Europa mitführt, ohne
dessen genauen Inhalt zu kennen. Der diesbezügliche Plausibilisierungsversuch des
Beschwerdeführers, er habe den Inhalt des Briedfs von seinem Onkel mitbekommen
und er habe niemandem vertrauen können, ist auch für das
Bundesverwaltungsgericht unglaubhaft. Immerhin handelt es sich bei dem im Akt
liegenden Schriftstück um den behaupteten Fluchtgrund des Beschwerdeführers.
Weitere Fluchtgründe hat er zu keinem Zeitpunkt im Verfahren dargetan. Insofern
kann vom Bundesverwaltungsgericht nicht nachvollzogen werden, dass sich der
Beschwerdeführer mit dem Inhalt des vorgelegten Schriftstücks in keiner Weise
auseinandergesetzt hat. Das ist in sich nicht stimmig und widerspricht auch den
erfahrungsgemäß vorauszusetzenden natürlichen instinktiven menschlichen
Handlungsweisen. Darüber hinaus ist auch nicht erklärlich, warum der
Beschwerdeführer den Drohbrief nicht wenigstens nach seiner Flucht übersetzen
bzw. erklären ließ. Immerhin handelt es sich dabei, wie bereits erwähnt und wie vom
Beschwerdeführer behauptet, um den Grund, warum er behaupteterweise nicht in
seine Heimat zurückkehren kann. Das ist insgesamt unglaubhaft.

Auch sind die Angaben des Beschwerdeführers, wieso ihm keine innerstaatliche
Fluchtalternative nach Mazar-e Sharif offenstünde, nicht nachvollziehbar. Die
Ausführungen, der Beschwerdeführer würde als Hazara erkannt und er komme nicht
lebend nach Mazar-e Sharif widersprechen den Länderfeststellungen. Auch ergibt
sich aus den Länderfeststellungen, dass Rückkehrer, die aus Europa kommen, nicht
schon allein deshalb asylrelevanten Verfolgungen (und auch nicht durch die Taliban)
ausgesetzt sind, wie vom Beschwerdeführer behauptet.

Der Frage in der Beschwerdeverhandlung, ob die Brüder des Beschwerdeführers
persönlich durch die Taliban bedroht worden seien, wich der Beschwerdeführer aus.
Als er in  XXXX angegriffen worden sei, seien sie in Kabul gewesen. Sie hätten die
Zeit in der Moschee verbracht. Es hätten damals viele Leute  XXXX verlassen. Man
habe ihnen für die Überbrückung der Zeit in der Moschee geholfen. Darin, dass der
Beschwerdeführer der Frage ausgewichen ist, zeigt sich, dass er nicht in der Lage
ist, ein substantiiertes Vorbringen zu seinen Fluchtgründen zu erstatten. Abgesehen
davon zeigt sich auch im vorgebrachten Ausweichen seiner Brüder, dass auch der
Beschwerdeführer nach Kabul ausweichen könnte.
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Insgesamt betrachtet steht nach dem Gesagten in eindeutiger Weise fest, dass sich
der Beschwerdeführer hinsichtlich der Gründe, warum er Afghanistan verlassen hat
und sich nach wie vor außerhalb seines Herkunftslandes befindet, einer erfundenen
Geschichte bedient hat. Es waren auch keinerlei Gründe erkennbar, die eine
Rückverbringung des Beschwerdeführers nach Afghanistan nicht zumutbar
erscheinen ließen und der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in sein
Herkunftsland in eine ausweglose Notlage geraten würde.

Hinsichtlich der Feststellungen zu seiner Integration in die österreichische
Gesellschaft und insbesondere seiner Lehre, seinen manigfaltigen ehrenamtlichen
Tätigkeiten, ist zunächst auf ein Konvolut an Urkunden zu verweisen, die im Akt
liegen. In der Beschwerdeverhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht wurden
darüber hinaus zwei Zeugen einvernommen, die glaubhaft und übereinstimmend ein
äußerst positives Bild von der Person des Beschwerdeführers zeichneten. Der
Vorgesetzte des Beschwerdeführers ist vom fleißigen und hilfsbereiten Einsatz des
Beschwerdeführers im Tischlereibetrieb sichtlich erfreut.

Es spricht auch der persönliche Eindruck, den das Bundesverwaltungsgericht vom
Beschwerdeführer und den beiden einvernommenen Zeugen in öffentlicher
mündlicher Beschwerdeverhandlung gewinnen konnte, in eindeutiger Weise dafür,
dass der Beschwerdeführer ehrlich bemüht und auch durchaus erfolgreich dabei ist,
sich in die österreichische Gesellschaft einzufügen. Dafür spricht auch der Umstand,
dass der Beschwerdeführer seine Deutschkenntnisse seitdem er die Lehre macht
den Angaben seines Vorgesetzten zufolge deutlich verbessert hat.

3. Rechtliche Beurteilung:

Zu A)

Zu I.

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf
internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a
oder 5 zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn
glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK
droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, die auf Art.
9 der Statusrichtlinie verweist).

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer sich aus wohlbegründeter Furcht,
aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb
seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht
nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos
ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht
in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land
zurückzukehren.

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs ist die wohlbegründete Furcht vor
Verfolgung. Eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn sie im
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Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der
Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an,
ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet,
sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus
Konventionsgründen fürchten würde (vgl. VwGH 05.09.2016, Ra 2016/19/0074 uva.).
Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von
erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu
verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des
Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen
Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der
GFK genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich
die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen
Aufenthaltes befindet.

Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten
gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein
Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die
bestehende Verfolgungsgefahr (vgl. VwGH 10.06.1998, 96/20/0287). Nach ständiger
Rechtsprechung des VwGH kommt einer von Privatpersonen bzw. privaten
Gruppierungen ausgehenden, auf einem Konventionsgrund beruhenden Verfolgung
Asylrelevanz zu, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, diese
Verfolgungshandlungen hintan zu halten (VwGH 24.02.2015, Ra 2014/18/0063);
auch eine auf keinem Konventionsgrund beruhende Verfolgung durch Private hat
aber asylrelevanten Charakter, wenn der Heimatstaat des Betroffenen aus den in Art.
1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen nicht bereit ist, Schutz zu gewähren (vgl.
VwGH 20.05.2015, Ra 2015/20/0030 mwN).

Der Beschwerdeführer hat nicht glaubhaft machen können, in Afghanistan von
staatlichen Behördenorganen und/oder von bewaffneten Gruppierungen, wie den
Taliban, verfolgt worden zu sein.

Auch aus der allgemeinen Sicherheitssituation (allein) in Afghanistan lässt sich nicht
einmal die Gewährung von subsidiärem Schutz begründen (VwGH 23.02.2016, Ra
2015/01/0134-7), umso weniger die Gewährung von Asyl (siehe auch das hg.
Erkenntnis vom 28.04.2016, W159 2101994-1/1E).

Die allgemeine Lage in Afghanistan ist nicht dergestalt, dass bereits jedem, der sich
dort aufhält, der Status eines Asylberechtigten zuerkannt werden müsste (vgl. etwa
AsylGH 07.06.2011, C1 411.358-1/2010/15E, sowie den diesbezüglichen Beschluss
des VfGH 19.09.2011, U 1500/11-6 u.v.a.).

Für den Beschwerdeführer war dementsprechend auch keine Furcht vor Verfolgung
aus den Gründen, die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannt sind, fassbar.

Daher war die Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt I. des Bescheides abzuweisen
und dem Beschwerdeführer der Status des Asylberechtigten nicht zuzuerkennen.

II.
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Wird ein Antrag auf internationalen Schutz in Bezug auf die Zuerkennung des Status
der Asylberechtigten abgewiesen, so ist dem Fremden gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG
2005 der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn eine
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen
Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK
oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als
Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes
mit sich bringen würde.

Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich
geschützt. Gemäß Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder
erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Protokolle Nr. 6 und
Nr. 13 zur Konvention betreffen die Abschaffung der Todesstrafe.

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen
gegründete Gefahr ("a sufficiently real risk") möglicher Konsequenzen für den
Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. VwGH 19.02.2004, 99/20/0573, mwN auf
die Judikatur des EGMR). Es müssen stichhaltige Gründe für die Annahme
sprechen, dass eine Person einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung
ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass
gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die
bloße Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein
solches Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus. Dabei kann bei der Prüfung von
außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der
Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen,
wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht werden (vgl.
EGMR 06.02.2001, Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom; VwGH 21.08.2001,
2000/01/0443).

Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen, die drohende
Maßnahme muss von einer bestimmten Intensität sein und ein Mindestmaß an
Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Art. 3 EMRK zu gelangen.

Herrscht im Herkunftsstaat eines Asylwerbers eine prekäre allgemeine
Sicherheitslage, in der die Bevölkerung durch Akte willkürlicher Gewalt betroffen ist,
so liegen stichhaltige Gründe für die Annahme eines realen Risikos bzw. für die
ernsthafte Bedrohung von Leben oder Unversehrtheit eines Asylwerbers bei
Rückführung in diesen Staat dann vor, wenn diese Gewalt ein solches Ausmaß
erreicht hat, dass es nicht bloß möglich, sondern geradezu wahrscheinlich erscheint,
dass auch der betreffende Asylwerber tatsächlich Opfer eines solchen Gewaltaktes
sein wird. Davon kann in einer Situation allgemeiner Gewalt nur in sehr extremen
Fällen ausgegangen werden, wenn schon die bloße Anwesenheit einer Person in der
betroffenen Region Derartiges erwarten lässt. Davon abgesehen können nur
besondere in der persönlichen Situation der oder des Betroffenen begründete
Umstände dazu führen, dass gerade bei ihr oder ihm ein - im Vergleich zur
Bevölkerung des Herkunftsstaats im Allgemeinen - höheres Risiko besteht, einer
dem Art. 2 oder 3 EMRK widersprechenden Behandlung ausgesetzt zu sein bzw.
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eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit befürchten zu
müssen (VwGH 25.04.2017, Ra 2017/01/0016 mwN).

Abgesehen von Abschiebungen in Staaten, in denen die allgemeine Situation so
schwerwiegend ist, dass die Rückführung eines abgelehnten Asylwerbers dorthin
eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde, obliegt es grundsätzlich der
abschiebungsgefährdeten Person, mit geeigneten Beweisen gewichtige Gründe für
die Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass ihr im Falle der Durchführung einer
Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung
drohen würde (vgl. VwGH 25.05.2016, Ra 2016/19/0036; VwGH 23.02.2016, Ra
2015/01/0134 - mit Verweis auf EGMR 05.09.2013, I. vs Schweden, Nr. 61204/09).

Es bedarf einer ganzheitlichen Bewertung der möglichen Gefahren, die sich auf die
persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen
Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat. Die Außerlandesschaffung eines
Fremden in den Herkunftsstaat kann auch dann eine Verletzung von Art. 3 EMRK
bedeuten, wenn der Betroffene dort keine Lebensgrundlage vorfindet, also die
Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz (bezogen auf den Einzelfall) nicht
gedeckt werden können. Eine solche Situation ist nur unter exzeptionellen
Umständen anzunehmen. Die bloße Möglichkeit einer durch die Lebensumstände
bedingten Verletzung des Art. 3 EMRK ist nicht ausreichend. Vielmehr ist es zur
Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, detailliert und
konkret darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen (vgl. VwGH
25.05.2016, Ra 2016/19/0036, mwN; 08.09.2016, Ra 2016/20/0006; VwGH
25.04.2017, Ra 2017/01/0016; VwGH 19.06.2017, Ra 2017/19/0095).

In dem Beschluss Ra 2015/01/0134 hat der VwGH auch auf die Rechtsprechung des
EGMR in jüngeren Urteilen hingewiesen, wonach die allgemeine Situation in
Afghanistan nicht so gelagert sei, dass die Ausweisung dorthin automatisch gegen
Art. 3 EMRK verstoßen würde (vgl. die Urteile des EGMR jeweils vom 12.01.2016,
jeweils gegen Niederlande: S. D. M., Nr. 8161/07; A. G. R., Nr. 13 442/08; A. W. Q.
und D. H., Nr. 25 077/06; S. S., Nr.39 575/06; M. R. A. u. a., Nr. 46 856/07, auch
jüngst VwGH 23.01.2018, Ra 2017/20/0364 und VwGH 03.05.2018, Ra
2018/20/0191).

In diesem Zusammenhang ist auf die ständige Judikatur des EGMR hinzuweisen,
wonach es - abgesehen von Abschiebungen in Staaten, in denen die allgemeine
Situation so schwerwiegend ist, dass die Rückführung eines abgelehnten
Asylwerbers dorthin eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde -
grundsätzlich der abschiebungsgefährdeten Person obliegt, mit geeigneten
Beweisen gewichtige Gründe für die Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass ihr
im Falle der Durchführung einer Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 EMRK
widersprechende Behandlung drohen würde (vgl. VwGH 23.02.2016, Ra
2015/01/0134, mit Verweis auf das Urteil des EGMR 05.09.2013, I gegen Schweden,
Nr. 61204/09; s. dazu zuletzt auch VwGH 18.03.2016, Ra 2015/01/0255).

Der VwGH hat in seiner zum Herkunftsstaat Afghanistan ergangenen
Rechtsprechung wiederholt und unter Bezugnahme auf die diesbezügliche ständige
Rechtsprechung des EGMR ausgesprochen, dass es grundsätzlich der
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abschiebungsgefährdeten Person obliegt, mit geeigneten Beweisen gewichtige
Gründe für die Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass ihr im Falle der
Durchführung einer Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 EMRK
widersprechende Behandlung drohen würde (vgl. etwa das Urteil des EGMR
05.09.2013, I. gg. Schweden, Nr. 61204/09; vgl. hiezu insbesondere auch VwGH
13.09.2016, Ra 2016/01/0096). Es reicht für den Beschwerdeführer nicht aus, sich
bloß auf eine allgemein schlechte Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan
zu berufen. Die allgemeine Situation in Afghanistan ist nämlich nicht so gelagert,
dass schon alleine die Rückkehr eines Antragstellers dorthin eine ernsthafte
Bedrohung für die durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte bedeuten würde (vgl. dazu
das Erkenntnis vom 25.04.2017, Ra 2016/01/0307, mwN).

Über ausdrückliches Befragen durch den vorsitzenden Richter in der
Beschwerdeverhandlung vom 29.10.2019 führte der Beschwerdeführer zu der Frage,
was mit ihm geschehen werde, wenn er nach Afghanistan zurückkehren würde, aus,
die Taliban wüssten von jedem, der aus Europa zurückkehre; zweitens sei er als
Hazara noch mehr gefährdet. Wie beweiswürdigend ausgeführt liegt kein
glaubhaftes, konkretes und mit allfälligen Bescheinigungsmitteln untermauertes
Vorbringen hinsichtlich des Vorliegens einer Bedrohungssituation iSd § 50 FPG vor.

Darüber hinaus ist beim Beschwerdeführer von einer inländischen Fluchtalternative
auszugehen:

§ 11 AsylG 2005 lautet:

"(1) Kann Asylwerbern in einem Teil ihres Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen
Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes
beherrschen, Schutz gewährleistet werden, und kann ihnen der Aufenthalt in diesem
Teil des Staatsgebietes zugemutet werden, so ist der Antrag auf internationalen
Schutz abzuweisen (Innerstaatliche Fluchtalternative). Schutz ist gewährleistet, wenn
in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete Furcht nach
Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen kann und die
Voraussetzungen zur Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8
Abs. 1) in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben sind.

(2) Bei der Prüfung, ob eine innerstaatliche Fluchtalternative gegeben ist, ist auf die
allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen
Umstände der Asylwerber zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag
abzustellen."

Die Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative erfordert nämlich im Hinblick
auf das ihr u.a. innewohnende Zumutbarkeitskalkül insbesondere nähere
Feststellungen über die zu erwartende konkrete Lage des Asylwerbers in dem in
Frage kommenden Gebiet (VwGH 29.04.2015, Ra 2014/20/0151; 08.09.2016, Ra
2016/20/0063).

Wenn Asylsuchende in bestimmten Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und
ihnen insoweit auch zumutbar ist, den Schutz ihres Herkunftsstaates in Anspruch zu
nehmen, bedürfen sie nicht des Schutzes durch Asyl (vgl. z.B. VwGH 24.03.1999,
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98/01/0352 mwN; 99/20/0036, 15.03.2001, 99/20/0134). Damit ist nicht das
Erfordernis einer landesweiten Verfolgung gemeint, sondern vielmehr, dass sich die
asylrelevante Verfolgungsgefahr für den Betroffenen - mangels zumutbarer
Ausweichmöglichkeit innerhalb des Herkunftsstaates - im gesamten Herkunftsstaat
auswirken muss (VwGH 09.11.2004, 2003/01/0534). Das Zumutbarkeitskalkül, das
dem Konzept einer "inländischen Flucht- oder Schutzalternative" (VwGH 09.11.2004,
2003/01/0534) innewohnt, setzt daher voraus, dass der Asylwerber dort nicht in eine
ausweglose Lage gerät, zumal da auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann
asylrelevant sein können, wenn sie jede Existenzgrundlage entziehen (VwGH
08.09.1999, 98/01/0614; 29.03.2001, 2000/20/0539).

Der Verwaltungsgerichtshof hat in einem "Grundsatzerkenntnis" wie folgt ausgeführt:

"Mit dieser Norm macht der österreichische Asylgesetzgeber von der in Art. 8 Abs. 1
der Richtlinie 2011/95/EU (Statusrichtlinie) eröffneten Möglichkeit Gebrauch, dem
Asylwerber keinen internationalen Schutz zu gewähren, sofern er in einem Teil
seines Herkunftslandes keine begründete Furcht vor Verfolgung hat oder keine
tatsächliche Gefahr, einen ernsthaften Schaden zu erleiden, besteht (lit. a) oder
Zugang zu Schutz vor Verfolgung oder ernsthaftem Schaden gemäß Art. 7
Statusrichtlinie hat (lit. b), und er sicher und legal in diesen Landesteil reisen kann,
dort aufgenommen wird und vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er sich
dort niederlässt.

§ 11 AsylG 2005 unterscheidet nach seinem klaren Wortlaut zwei getrennte und
selbständig zu prüfende Voraussetzungen der innerstaatlichen Fluchtalternative.
Zum einen ist zu klären, ob in dem als innerstaatliche Fluchtalternative ins Auge
gefassten Gebiet Schutz vor asylrechtlich relevanter Verfolgung und vor
Bedingungen, die nach § 8 Abs. 1 AsylG 2005 die Gewährung von subsidiärem
Schutz rechtfertigen würden, gegeben ist. Demgemäß verbietet sich die Annahme,
der Schutz eines Asylwerbers sei innerstaatlich zumindest in einem Teilgebiet
gewährleistet, jedenfalls dann, wenn in dieser Region Verhältnisse herrschen, die
Art. 3 EMRK widersprechen.

Zum anderen setzt die Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative voraus,
dass dem Asylwerber der Aufenthalt in diesem Gebiet zugemutet werden kann. Die
Zumutbarkeit des Aufenthaltes ist daher von der Frage der Schutzgewährung in
diesem Gebiet zu trennen. Selbst wenn in dem betreffenden Gebiet also keine
Verhältnisse herrschen, die Art. 3 EMRK widersprechen (oder auf Grund derer
andere Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 AsylG 2005 für die Zuerkennung von
subsidiärem Schutz erfüllt wären), wäre eine innerstaatliche Fluchtalternative bei
Unzumutbarkeit des Aufenthaltes in diesem Gebiet zu verneinen.

Im Sinne einer unionsrechtskonformen Auslegung ist das Kriterium der Zumutbarkeit'
nach § 11 Abs. 1 AsylG 2005 gleichbedeutend mit dem Erfordernis nach Art. 8 Abs.
1 Statusrichtlinie, dass vom Asylwerber vernünftigerweise erwartet werden kann, sich
im betreffenden Gebiet seines Herkunftslandes niederzulassen.

In der internationalen Literatur wird zwar am Erfordernis der Zumutbarkeit' bei der
Prüfung des internen Schutzes von Asylwerbern vereinzelt Kritik geübt (vgl. etwa
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Hathaway/Foster, The Law of Refugee Status2 (2014), 350 ff). Das Kriterium der
Zumutbarkeit ist ungeachtet dessen in der Staatenpraxis vielfach anerkannt, findet
sich - wie dargestellt - sowohl im einschlägigen Unionsrecht als auch im
österreichischen nationalen Recht und wird vom UNHCR in seinen Auslegungshilfen
zur Genfer Flüchtlingskonvention angeführt (vgl. insbesondere die Richtlinien des
UNHCR zum internationalen Schutz Nr. 4 Interne Flucht- und
Neuansiedlungsalternative' vom 23. Juli 2003 (im Folgenden: Richtlinien Nr. 4)).

Nach allgemeiner Auffassung soll die Frage der Zumutbarkeit danach beurteilt
werden, ob der in einem Teil seines Herkunftslandes verfolgte oder von ernsthaften
Schäden (iSd Art. 15 Statusrichtlinie) bedrohte Asylwerber in einem anderen Teil des
Herkunftsstaates ein relativ normales Leben' ohne unangemessene Härte führen
kann (vgl. etwa UNHCR Richtlinien Nr. 4., Rz 22 ff; Marx, Handbuch zur
Qualifikationsrichtlinie (2009), 226 ff).

Dabei ist auf die allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die
persönlichen Umstände des Asylwerbers zum Zeitpunkt der Entscheidung über den
Antrag abzustellen (§ 11 Abs. 2 AsylG 2005; vgl. auch die im Wesentlichen
gleichlautenden Vorgaben des Art. 8 Abs. 2 Statusrichtlinie).

Marx (a.a.O., 227) argumentiert, die zentrale Frage laute, ob bei Berücksichtigung
sämtlicher konkreter Umstände des Einzelfalles unter Berücksichtigung der
allgemeinen Gegebenheiten vom Asylwerber vernünftigerweise verlangt werden
könne, einen anderen Ort innerhalb seines Herkunftslandes aufzusuchen. Der dort
zur Verfügung stehende Schutz müsse angemessen und erreichbar sein. Zusätzlich
zu konkreten Sicherheitsfragen erfordere dies eine Berücksichtigung grundlegender
ziviler, politischer und sozioökonomischer Rechte. Kontroversen kämen indes auf,
wenn es um konkrete Fragen, wie etwa den Zugang zu angemessenen
Arbeitsmöglichkeiten und um soziale Unterstützung gehe. Insoweit bestehe lediglich
Übereinstimmung, dass die soziale und wirtschaftliche Existenz am Ort der
innerstaatlichen Schutzalternative sichergestellt sein müsse.

Der UNHCR formuliert in seinen Richtlinien Nr. 4, Rz 24 ff, dass die Beantwortung
der Frage, ob dem Asylwerber ein Aufenthalt in einem bestimmten Gebiet des
Herkunftsstaates zugemutet werden kann, von mehreren Faktoren abhängt. Dazu
müssten die persönlichen Umstände des Betroffenen (einschließlich allfälliger
Traumata infolge früherer Verfolgung), die Sicherheit, die Achtung der
Menschenrechte und die Aussichten auf wirtschaftliches Überleben in diesem Gebiet
beurteilt werden. Zum Aspekt des wirtschaftlichen Überlebens führt der UNHCR u.a.
aus, dass ein voraussichtlich niedrigerer Lebensstandard oder eine Verschlechterung
der wirtschaftlichen Situation keine ausreichenden Gründe seien, um ein
vorgeschlagenes Gebiet als unzumutbar abzulehnen. Die Verhältnisse in dem Gebiet
müssten aber ein für das betreffende Land relativ normales Leben ermöglichen.
Wäre eine Person in dem Gebiet etwa ohne familiäre Bindungen und ohne
informelles soziales Netzwerk, sei eine Neuansiedlung möglicherweise nicht
zumutbar, wenn es der Person nicht auf andere Weise gelingen würde, ein relativ
normales Leben mit mehr als dem bloßen Existenzminimum zu führen.

Im Übrigen hat der Verwaltungsgerichtshof in seiner jüngeren Rechtsprechung
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bereits erkannt, dass eine schwierige Lebenssituation (bei der Arbeitsplatz- und
Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht), die ein Asylwerber bei
Rückführung in das als innerstaatliche Fluchtalternative geprüfte Gebiet vorfinden
würde, für sich betrachtet nicht ausreicht, um eine innerstaatliche Fluchtalternative zu
verneinen. Mit Bezug auf die Verhältnisse in Afghanistan wurde ausgeführt, es könne
zutreffen, dass ein alleinstehender Rückkehrer ohne familiären Rückhalt und ohne
finanzielle Unterstützung in der afghanischen Hauptstadt Kabul (anfangs) mit
wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert sei. Soweit es sich aber um einen
jungen und gesunden Mann, der über Schulbildung und Berufserfahrung verfüge,
handle, sei - auf der Grundlage der allgemeinen Länderfeststellungen zur Lage im
Herkunftsstaat - nicht zu erkennen, dass eine Neuansiedlung in Kabul nicht
zugemutet werden könne. Dies stehe auch im Einklang mit der Einschätzung der
UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des Internationalen Schutzbedarfs afghanischer
Asylsuchender vom 19. April 2016, denen zufolge es alleinstehenden,
leistungsfähigen Männern im berufsfähigen Alter ohne spezifische Vulnerabilität
möglich sei, auch ohne Unterstützung durch die Familie in urbaner Umgebung zu
leben (vgl. VwGH 8.8.2017, Ra 2017/19/0118).

Auch der Verfassungsgerichtshof hat in einem ergangenen Erkenntnis vom 12.
Dezember 2017, E 2068/2017, ausgesprochen, dass einem gesunden Asylwerber im
erwerbsfähigen Alter, der eine der Landessprachen Afghanistans beherrsche, mit
den kulturellen Gepflogenheiten seines Herkunftsstaates vertraut sei und die
Möglichkeit habe, sich durch Gelegenheitstätigkeiten eine Existenzgrundlage zu
sichern, die Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative in Kabul
zugemutet werden könne, und zwar selbst dann, wenn er - wie im entschiedenen Fall
- nicht in Afghanistan geboren worden sei, dort nie gelebt und keine Angehörigen in
Afghanistan habe, sondern im Iran aufgewachsen und dort in die Schule gegangen
sei." (siehe VwGH 23.01.2018, Ra 2018/18/0001; auch VwGH 05.02.2018, Ra
2018/18/0457, VwGH 22.02.2018, Ra 2017/18/0386)

Daraus ist zu entnehmen, dass in der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes
nunmehr ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat und nicht auf das Vorhandensein
eines familiären Netzes und eines früheren Aufenthaltes in Kabul (und allenfalls
anderen relativ sicheren Großstädten Afghanistans) abzustellen ist, sondern darauf,
dass der Asylwerber gesund ist, erwerbsfähig, eine Landessprache beherrscht, mit
den kulturellen Gepflogenheiten seines Herkunftsstaates vertraut ist und die
Möglichkeit hat, sich allenfalls durch Gelegenheitstätigkeiten eine Existenzgrundlage
zu sichern. Alle diese Voraussetzungen liegen bei dem Beschwerdeführer vor: Der
Beschwerdeführer ist gesund, im erwerbsfähigen Alter, spricht eine der
Landessprachen, ist mit den kulturellen Gepflogenheiten seines Herkunftsstaates
vertraut, zumal er fast sein ganzes Leben dort verbracht hat, hat eine
zweieinhalbjährige Schulausbildung genossen und in Afghanistan schon
Arbeitserfahrung in der Landwirtschaft erworben; zudem macht er in Österreich
seome Lehre zum Tischler.

Die Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26.06.2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des
internationalen Schutzes verweist in Art. 10 zur Anforderung an die Prüfung von
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Anträgen gleichrangig auf die Heranziehung von Quellen wie EASO und UNHCR:

"Artikel 10

. . .

3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Asylbehörde ihre Entscheidung über
einen Antrag auf internationalen Schutz nach angemessener Prüfung trifft. Zu
diesem Zweck stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass

a) die Anträge einzeln, objektiv und unparteiisch geprüft und entschieden werden;

b) genaue und aktuelle Informationen aus verschiedenen Quellen, wie etwa EASO
und UNHCR sowie einschlägigen internationalen Menschenrechtsorganisationen,
eingeholt werden, die Aufschluss geben über die allgemeine Lage in den
Herkunftsstaaten der Antragsteller und gegebenenfalls in den Staaten, durch die sie
gereist sind, und diese Informationen den für die Prüfung und Entscheidung der
Anträge zuständigen Bediensteten zur Verfügung stehen;

. . ."

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist den UNHCR-
Richtlinien besondere Beachtung zu schenken (s. VwGH 22.11.2016, Ra
2016/20/0259, mwN; 08.08.2017, Ra 2017/19/0118; zur "Indizwirkung" vgl. VwGH
10.12.2014, Ra 2014/18/0103 bis 0106, mwN). Diese Rechtsprechung geht auf eine
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes zurück, in der dieser erkannte, dass
Empfehlungen internationaler Organisationen zweifelsohne Gewicht zukommen,
wenn es um die Beurteilung der allgemeinen Verhältnisse vor Ort geht. Sie ersparen
jedoch nicht eine nähere Auseinandersetzung mit dem Sachverhalt (vgl. VwGH
13.11.2001, 2000/01/0453).

Der UNHCR ist in den Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs
afghanischer Asylsuchender vom 19.04.2016 der Auffassung, dass eine
vorgeschlagene interne Schutzalternative nur dann zumutbar ist, wenn der Zugang
zu Unterkunft, grundlegender Versorgung, wie sanitärer Infrastruktur,
Gesundheitsdiensten und Bildung und zu Erwerbsmöglichkeiten gegeben ist. Ferner
ist der UNHCR der Auffassung, dass eine interne Schutzalternative nur dann
zumutbar sein kann, wenn betroffene Personen Zugang zu einem traditionellen
Unterstützungsnetzwerk durch Mitglieder ihrer (erweiterten) Familie oder durch
Mitglieder ihrer größeren ethnischen Gruppe im vorgeschlagenen
Neuansiedlungsgebiet haben und davon ausgegangen werden kann, dass diese
willens und in der Lage sind, den Antragsteller tatsächlich zu unterstützen. Die
einzigen Ausnahmen von dieser Anforderung der externen Unterstützung stellen
nach Auffassung des UNHCR alleinstehende leistungsfähige Männer und
verheiratete Paare im berufsfähigen Alter ohne festgestellten besonderen
Schutzbedarf dar. Diese Personen können unter bestimmten Umständen ohne
Unterstützung von Familie und Gemeinschaft in urbanen und semiurbanen
Umgebungen leben, die die notwendige Infrastruktur sowie Erwerbsmöglichkeiten
zur Sicherung der Grundversorgung bieten und unter tatsächlicher staatlicher
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Kontrolle stehen. (Auszug aus den UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des
internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 19.04.2016,
gleichlautend auch in den UNHCR-RL vom 30.08.2018, vgl. dort S 110).

In den aktuellen Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs
afghanischer Asylsuchender vom 30.08.2018 äußert UNHCR angesichts der
gegenwärtigen Sicherheitslage sowie der menschenrechtlichen und humanitären
Situation in Kabul die Auffassung, dass eine interne Flucht- und
Neuansiedlungsalternative in dieser Stadt "generell" nicht zur Verfügung stehe (arg.
S 114: "UNHCR considers that given the current security, human rights and
humanitarian situation in Kabul, an Internal Flight or Relocation Alternative (IFA/IRA)
is generally not available in the city.").

UNHCR änderte damit in Relation zu den Richtlinien vom 19.04.2016 seine
Schlussfolgerung zur Relevanz und Zumutbarkeit einer innerstaatlichen
Fluchtalternative in der Stadt Kabul, dies auf Basis der (sofern nichts Anderes
angegeben) dem UNHCR am 31.05.2018 bekannten Informationen (vgl. FN 2 auf S.
5 der Richtlinien).

Nach den aktuellen Richtlinien vom 30.08.2018 ist der UNHCR außerdem vor dem
näher dargestellten Hintergrund der Ansicht, dass eine vorgeschlagene
innerstaatliche Flucht- und Neuansiedlungsalternative nur sinnvoll möglich (und
zumutbar) ist, wenn die Person Zugang zu Unterkünften, grundlegenden
Dienstleistungen, wie Sanitärversorgung, Gesundheitsversorgung und Bildung sowie
Möglichkeiten für den Lebensunterhalt oder nachgewiesene und nachhaltige
Unterstützung für den Zugang zu einem angemessenen Lebensstandard hat.
Darüber hinaus hält UNHCR eine innerstaatliche Flucht- und
Neuansiedlungsalternative nur für zumutbar, wenn die Person Zugang zu einem
Unterstützungsnetzwerk von Mitgliedern ihrer (erweiterten) Familie oder Mitgliedern
ihrer größeren ethnischen Gemeinschaft in der Gegend der potenziellen Umsiedlung
hat, die beurteilt wurden, bereit und in der Lage zu sein, dem Antragsteller in der
Praxis echte Unterstützung zu leisten.

UNHCR ist weiters der Ansicht, dass die einzige Ausnahme von der Anforderung der
externen Unterstützung alleinstehende, leistungsfähige Männer und verheiratete
Paare im erwerbsfähigen Alter sind, soweit keine spezifischen Vulnerabilitäten (wie
näher beschrieben) vorliegen. Unter bestimmten Umständen können diese Personen
ohne familiäre und soziale Unterstützung in urbaner und semi-urbaner Umgebung
leben, soweit diese Umgebung über die notwendige Infrastruktur und
Lebensgrundlagen verfügt, um die Grundbedürfnisse des Lebens zu decken und
soweit diese einer wirksamen staatlichen Kontrolle unterliegt (vgl. S. 109 f.).

Bei außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegenden Gegebenheiten im
Herkunftsstaat kann nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) die Außerlandesschaffung eines
Fremden nur dann eine Verletzung des Art. 3 EMRK darstellen, wenn im konkreten
Fall außergewöhnliche Umstände ("exceptional circumstances") vorliegen (EGMR
02.05.1997, D. gg. Vereinigtes Königreich, 30240/96; 06.02.2001, Bensaid,
44599/98; vgl. auch VwGH 21.08.2001, 2000/01/0443). Unter "außergewöhnlichen
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Umständen" können auch lebensbedrohende Ereignisse (z. B. Fehlen einer
unbedingt erforderlichen medizinischen Behandlung bei unmittelbar
lebensbedrohlicher Erkrankung) ein Abschiebungshindernis im Sinne des Art. 3
EMRK iVm § 8 Abs. 1 AsylG 2005 bilden, die von den Behörden des
Herkunftsstaates nicht zu vertreten sind (EGMR 02.05.1997, D. gg. Vereinigtes
Königreich; vgl. VwGH 21.08.2001, 2000/01/0443; 13.11.2001, 2000/01/0453;
09.07.2002, 2001/01/0164; 16.07.2003, 2003/01/0059). Nach Ansicht des VwGH ist
am Maßstab der Entscheidungen des EGMR zu Art. 3 EMRK für die Beantwortung
der Frage, ob die Abschiebung eines Fremden eine Verletzung des Art. 3 EMRK
darstellt, unter anderem zu klären, welche Auswirkungen physischer und psychischer
Art auf den Gesundheitszustand des Fremden als reale Gefahr ("real risk") - die
bloße Möglichkeit genügt nicht - damit verbunden wären (VwGH 23.09.2004,
2001/21/0137). Der EGMR geht weiter allgemein davon aus, dass aus Art. 3 EMRK
grundsätzlich kein Bleiberecht mit der Begründung abgeleitet werden kann, dass der
Herkunftsstaat gewisse soziale, medizinische oder sonstige unterstützende
Leistungen nicht biete, die der Staat des gegenwärtigen Aufenthaltes bietet. Nur
unter außerordentlichen, ausnahmsweise vorliegenden Umständen kann
diesbezüglich die Entscheidung, den Fremden außer Landes zu schaffen, zu einer
Verletzung des Art. 3 EMRK führen (vgl für mehrere. z.B. Urteil vom 02.05.1997,
EGMR 146/1996/767/964 ["St. Kitts-Fall"], oder auch Application no. 7702/04 by
SALKIC and Others against Sweden oder S.C.C. against Sweden v. 15.02.2000,
46553 / 99).

Beim Beschwerdeführer liegen nicht nur keine derart schweren lebensbedrohlichen
Erkrankungen vor, sondern ist überhaupt davon auszugehen, dass dieser im
Wesentlichen - sowohl psychisch als auch organisch - gesund ist. Es ist daher
festzuhalten, dass beim Beschwerdeführer keine gesundheitliche Beeinträchtigungen
vorliegen, die einer inländischen Fluchtalternative entgegenstehen.

Der VwGH hat erst jüngst die Zulässigkeit einer inländischen Fluchtalternative
alternativ in Mazar-e Sharif sogar bei multiplen, aber nicht sehr schweren
gesundheitlichen Beeinträchtigungen als zulässig angesehen (VwGH 06.11.2018, Ra
2018/01/0106).

In seiner jüngsten Rechtsprechung misst der Verwaltungsgerichtshof den EASO-
Richtlinien - ebenso wie den UNHCR-Richtlinien besondere Bedeutung,
insbesondere im Hinblick auf das Unionsrecht zu (VwGH 27.05.2019, Ra
2019/14/0153, VwGH 28.08.2019, Ra 2018/14/0308).

Vorausgeschickt wird, dass das Bundesverwaltungsgericht die UNHCR- und die
EASO-Richtlinien als rechtlichen Beurteilungsmaßstab und nicht als Länderbericht,
der einem Parteiengehör zugeführt hätte werden müssen, ansieht.

Das Bundesverwaltungsgericht hat die (englischsprachigen) EASO-Richtlinien
(EASO-Country Guidance Afghanistan vom Juni 2018) in Anwendung des Art. 8 B-
VG einer Übersetzung in die deutsche Sprache zugeführt:

Daraus ergibt sich einerseits, dass im allgemeinen eine innerstaatliche
Fluchtalternative in den Städten Kabul, Herat und Mazar-e Sharif bei
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alleinstehenden, gesunden und erwerbsfähigen Männern, welche früher schon
einmal in Afghanistan gelebt haben, als zumutbar erachtet werden kann (selbst
dann, wenn sie über kein Unterstützungsnetzwerk innerhalb des als innerstaatliche
Fluchtalternative geltenden Gebietes verfügen).

Wie sich aus den Länderfeststellungen ergibt, gilt die Stadt Mazar-e Sharif als eine
Art "Vorzeigeprojekt" Afghanistans und die Provinz Balkh wird als einer der
friedlichsten und sichersten Orte Afghanistans geschätzt, auch wenn es selbst dort
zu vereinzelten Anschlägen kommt. Es ist daher davon auszugehen, dass Mazar-e
Sharif hinreichend sicher ist. Da der Beschwerdeführer in Herat oder Mazar-e Sharif
erwerbstätig sein und damit selbst seine Existenz sichern kann, weshalb insgesamt
betrachtet kein ernsthafter Schaden zu erwarten ist, sind ihm diese Lebensumstände
und damit die Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative in der Stadt
Herat oder der Stadt Mazar-e Sharif zumutbar.

Der Verwaltungsgerichtshof hat jüngst ausgeführt, dass junge gesunde Männer mit
Schulausbildung und Berufserfahrung eine inländische Fluchtalternative ohne
familiäre und soziale Anknüpfungspunkte zumutbar ist, auch wenn der
Beschwerdeführer schon längere Jahre nicht in Afghanistan war (VwGH 31.10.2019,
Ra 2019/20/0309). Selbst ein Aufwachsen in einer afghanischen Familie im Ausland
(z.B. im Iran) steht dem Erwerb von Kenntnissen zur afghanischen Lebensweise
nicht entgegen (VwGH 23.10.2019, Ra 2019/19/0282). Schließlich sind auch in
Österreich erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Prüfung der Zumutbarkeit
einer inländischen Fluchtalternative zu berücksichtigen (jüngst VwGH 18.11.2019,
Ra 2019/18/0292).

Umgelegt auf den Fall des Beschwerdeführers ist dazu festzuhalten, dass es sich bei
diesem um einen jungen (aber bereits volljährigen), gesunden arbeitsfähigen Mann
handelt, der über Schulausbildung und Berufserfahrung verfügt, wobei er diese
Kenntnisse in Österreich - wie er selbst ausdrücklich mehrfach betonte - in Österreich
stark erweitern konnte, handelt. Es ist im Falle des Beschwerdeführers im Lichte der
obzitierten höchstgerichtlichen Judikatur von der Zulässigkeit einer inländischen
Fluchtalternative auszugehen. Mag es sich bei der ursprünglichen Heimatprovinz des
Beschwerdeführers  XXXX um volatile Provinz handeln, so steht dem
Beschwerdeführer jedenfalls eine inländische Fluchtalternative in Mazar-e Sharif
offen.

Zusammenschauend ergibt sich daher, dass für den Beschwerdeführer bei einer
Rückkehr für eine den durchschnittlichen afghanischen Verhältnissen entsprechende
Lebensführung realistisch ist und keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr einem realen Risiko einer
unmenschlichen Behandlung und damit einer Verletzung der nach Art. 3 EMRK
geschützten Rechte ausgesetzt wäre.

Aufgrund der persönlichen Umstände und des bisherigen Lebenslaufes des
Beschwerdeführers ist daher nicht zu erwarten, dass er bei einer Rückkehr nach
Afghanistan in eine derart existenzbedrohende Notlage geraten würde, die in den
Anwendungsbereich des Art. 3 EMRK fallen würde.
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Die Prüfung der maßgeblichen Kriterien führt daher im konkreten Fall zu dem
Ergebnis, dass dem Beschwerdeführer eine Rückkehr in die Stadt Herat oder die
Stadt Mazar-e Sharif, die für ihn eine innerstaatliche Fluchtalternative darstellt,
jedenfalls möglich und auch zumutbar ist (in diesem Sinne auch jüngst VfGH
25.02.2019 E290/2019-7; VfGH 26.02.2019, E5142/2018-7; VwGH 23.01.2019, Ra
2018/19/0578, VwGH 27.11.2018, Ra 2018/14/0180 u.a.). In Anbetracht der
Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung plus war auf die coronabedingte Situation in
Afghanistan nicht weiter einzugehen.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass beim Beschwerdeführer keine
Voraussetzungen für die Gewährung von subsidiärem Schutz vorliegen.

III.

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem
Bundesgesetz mit einer Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur
Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu verbinden, wenn der
Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär
Schutzberechtigten abgewiesen wird und von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß
§ 57 nicht erteilt wird sowie in den Fällen der Z 1 bis 5 kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder
9 Abs. 2 vorliegt.

Gemäß § 58 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 hat das BFA die Erteilung eines Aufenthaltstitels
gemäß § 57 AsylG 2005 von Amts wegen zu prüfen, wenn der Antrag auf
internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten
als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen
wird.

Im vorliegenden Fall liegen die Voraussetzungen für die Erteilung eines
Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG 2005 nicht vor, weil der Aufenthalt des
Beschwerdeführers weder seit mindestens einem Jahr gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder
Z 3 FPG geduldet ist noch zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich
strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und Durchsetzung von
zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen
notwendig ist und der Beschwerdeführer auch nicht Opfer von Gewalt im Sinne des §
57 Abs. 1 Z 3 FPG wurde. Weder hat der Beschwerdeführer das Vorliegen eines der
Gründe des § 57 FPG behauptet noch kam ein Hinweis auf das Vorliegen eines
solchen Sachverhaltes im Ermittlungsverfahren hervor.

Gemäß § 46 Abs. 1 FPG sind Fremde, gegen die eine Rückkehrentscheidung, eine
Anordnung zur Außerlandesbringung, eine Ausweisung oder ein Aufenthaltsverbot
durchsetzbar ist, von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Auftrag
des Bundesamtes zur Ausreise zu verhalten (Abschiebung), wenn

1.	die Überwachung ihrer Ausreise aus Gründen der Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ordnung oder Sicherheit notwendig scheint,

2.	sie ihrer Verpflichtung zur Ausreise nicht zeitgerecht nachgekommen sind,
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3.	auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürchten ist, sie würden ihrer
Ausreiseverpflichtung nicht nachkommen, oder

4.	sie einem Einreiseverbot oder Aufenthaltsverbot zuwider in das Bundesgebiet
zurückgekehrt sind.

Gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG hat das Bundesamt gegen einen Drittstaatsangehörigen
unter einem (§ 10 AsylG 2005) mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu
erlassen, wenn dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status
des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und ihm kein Aufenthaltsrecht
nach anderen Bundesgesetzen zukommt.

Gemäß § 52 Abs. 9 FPG ist mit der Rückkehrentscheidung gleichzeitig festzustellen,
ob die Abschiebung des Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder mehrere
bestimmte Staaten zulässig ist. Dies gilt nicht, wenn die Feststellung des Drittstaates,
in den der Drittstaatsangehörige abgeschoben werden soll, aus vom
Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht möglich ist.

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet:

"Schutz des Privat- und Familienlebens

§ 9. (1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung
zur Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder
ein Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben des
Fremden eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur
Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist.

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK
sind insbesondere zu berücksichtigen:

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige
Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war,

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens,

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens,

4. der Grad der Integration,

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden,

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit,

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-,
Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts,

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt
entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst
waren,
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9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den
Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist.

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls
begründet, insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer
unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Rückkehrentscheidung
gemäß § 52 FPG ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung
des Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht
bloß vorübergehend sind. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die
Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf Grund des Privat- und
Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über
ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht
(§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I
Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre."

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und
Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2
EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur
statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die
öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die
Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum
Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten
anderer notwendig ist.

Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens im Sinne
von Art. 8 EMRK vorliegt, hängt nach der ständigen Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sowie des Verfassungs- und
Verwaltungsgerichtshofes jeweils von den konkreten Umständen des Einzelfalles ab.
Die Regelung erfordert eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des
staatlichen Eingriffes; letztere verlangt eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter
und öffentlichen Interessen. In diesem Sinn wird eine Rückkehrentscheidung nicht
erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des
Fremden (und seiner Familie) schwerer wiegen würden als die nachteiligen Folgen
der Abstandnahme von ihrer Erlassung.

Die Verhältnismäßigkeit einer Rückkehrentscheidung ist dann gegeben, wenn der
Konventionsstaat bei seiner aufenthaltsbeendenden Maßnahme einen gerechten
Ausgleich zwischen dem Interesse des Fremden auf Fortsetzung seines Privat- und
Familienlebens einerseits und dem staatlichen Interesse auf Verteidigung der
öffentlichen Ordnung andererseits, also dem Interesse des Einzelnen und jenem der
Gemeinschaft als Ganzes gefunden hat. Dabei variiert der Ermessensspielraum des
Staates je nach den Umständen des Einzelfalles und muss in einer
nachvollziehbaren Verhältnismäßigkeitsprüfung in Form einer Interessenabwägung
erfolgen.

Bei dieser Interessenabwägung sind - wie in § 9 Abs. 2 BFA-VG unter
Berücksichtigung der Judikatur der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts
ausdrücklich normiert wird - die oben genannten Kriterien zu berücksichtigen (vgl.
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VfSlg. 18.224/2007; VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479; 26.01.2006, 2002/20/0423).

Vom Prüfungsumfang des Begriffes des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK ist nicht nur
die Kernfamilie von Eltern und (minderjährigen) Kindern umfasst, sondern
beispielsweise auch Beziehungen zwischen Geschwistern (EKMR 14.03.1980, B
8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Eltern und erwachsenen Kindern (etwa
EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). Dies allerdings nur unter der
Voraussetzung, dass eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt. Es kann nämlich
nicht von vornherein davon ausgegangen werden, dass zwischen Personen, welche
miteinander verwandt sind, immer auch ein ausreichend intensives Familienleben iSd
Art. 8 EMRK besteht, vielmehr ist dies von den jeweils gegebenen Umständen, von
der konkreten Lebenssituation abhängig. Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8
EMRK setzt daher neben der Verwandtschaft auch andere, engere Bindungen
voraus; die Beziehungen müssen eine gewisse Intensität aufweisen. So ist etwa
darauf abzustellen, ob die betreffenden Personen zusammengelebt haben, ein
gemeinsamer Haushalt vorliegt oder ob sie (finanziell) voneinander abhängig sind
(vgl. etwa VwGH 26.01.2006, 2002/20/0423; 08.06.2006, 2003/01/0600; 26.01.2006,
2002/20/0235, worin der Verwaltungsgerichtshof feststellte, dass das Familienleben
zwischen Eltern und minderjährigen Kindern nicht automatisch mit Erreichen der
Volljährigkeit beendet wird, wenn das Kind weiter bei den Eltern lebt).

Unter dem "Privatleben" sind nach der Rechtsprechung des EGMR persönliche,
soziale und wirtschaftliche Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden
Menschen konstitutiv sind, zu verstehen (vgl. Sisojeva ua gg. Lettland, EuGRZ 2006,
554). In diesem Zusammenhang kommt dem Grad der sozialen Integration des
Betroffenen eine wichtige Bedeutung zu.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seiner langjährigen
Rechtsprechung zu Ausweisungen Fremder wiederholt ausgesprochen, dass die
EMRK Fremden nicht das Recht auf Einreise und Aufenthalt in einem bestimmten
Land garantiert und die Konventionsstaaten im Allgemeinen nicht verpflichtet sind,
die Wahl des Aufenthaltslandes durch Einwanderer zu respektieren und auf ihrem
Territorium die Familienzusammenführung zu gestatten. Dennoch könne in einem
Fall, der sowohl die Achtung des Familienlebens, als auch Fragen der Einwanderung
betrifft, der Umfang der staatlichen Verpflichtung, Familienangehörigen von im Staat
ansässigen Personen Aufenthalt zu gewähren, - je nach der Situation der
Betroffenen und dem Allgemeininteresse - variieren (vgl. z.B. EGMR 05.09.2000,
44328/98, Solomon v. Niederlande; 09.10.2003, 48321/99, Slivenko v. Lettland;
22.04.2004, 42703/98, Radovanovic v. Österreich; 31.01.2006, 50435/99, da Silva
und Hoogkamer v. Niederlande; 31.07.2008, 265/07, Darren Omoregie ua v.
Norwegen).

Bei Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen ist auch auf
die Besonderheiten der aufenthaltsrechtlichen Stellung von Asylwerbern Bedacht zu
nehmen, zumal etwa das Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in
Österreich abzuleitenden Integration dann gemindert ist, wenn dieser Aufenthalt
lediglich auf unberechtigte Asylanträge zurückzuführen ist. Dem öffentlichen
Interesse, eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende
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Aufenthaltsverfestigung von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer
Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern, kommt aus der Sicht
des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2
EMRK) ein hoher Stellenwert zu (vgl. VwGH 17.12.2007, 2006/01/0216; zum hohen
Stellenwert der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Vorschriften
siehe etwa: VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479; VwGH 16.01.2007, 2006/18/0453; vgl.
auch EGMR 08.04.2008, Fall Nnyanzi, Appl. 21878/06, wonach ein vom Fremden in
einem Zeitraum, in dem er sich bloß aufgrund eines Asylantrages im Aufnahmestaat
aufhalten darf, begründetes Privatleben per se nicht geeignet ist, die
Unverhältnismäßigkeit des Eingriffes zu begründen).

Dem Umstand, dass der Aufenthaltsstatus des Beschwerdeführers stets ein
unsicherer war, kommt zwar Bedeutung zu, er hat aber nicht zur Konsequenz, dass
der während des unsicheren Aufenthaltes erlangten Integration überhaupt kein
Gewicht beizumessen ist (vgl. VwGH 17.10.2016, Ro 2016/22/0005 mwN, jüngst
VwGH von 06.04.2020, Ra 2020/20/0055). Vielmehr ist dem Beschwerdeführer zu
Gute zu halten, dass er sich trotz seines unsicheren Aufenthaltsstaus von Beginn an
um eine soziale und wirtschaftliche Integration bemüht hat.

In die Interessenabwägung ist weiteres die zeitliche Komponente im Aufenthaltsstaat
mit einzubeziehen, wobei die bisherige Rechtsprechung grundsätzlich keine
Jahresgrenze festlegt, sondern eine Interessenabwägung im speziellen Einzelfall
vornimmt. Zwar hat der Verwaltungsgerichtshof zum Ausdruck gebracht, dass einem
inländischen Aufenthalt von weniger als fünf Jahren für sich betrachtet in Anbetracht
des unsicheren Aufenthaltsstatus noch keine maßgebliche Bedeutung hinsichtlich
der durchzuführenden Interessenabwägung zukommt (vgl. dazu VwGH 30.07.2015,
Zl. 2014/22/0055; VwGH 23.06.2015, Zl. 2015/22/0026; z.B. jüngst VwGH von
23.10.2019, Ra 2019/19/0413). Da es sich bei der Aufenthaltsdauer um einen von
mehreren im Zuge der Interessenabwägung zu berücksichtigenden Umständen
handelt, ist die Annahme eines "Automatismus", wonach ein Antrag auf Erteilung
eines Aufenthaltstitels bei Vorliegen einer Aufenthaltsdauer von nur drei Jahren
jedenfalls abzuweisen wäre, jedoch verfehlt (vgl. VwGH 30.07.2015, Ra
2014/22/0055, VwGH 28.01.2016, Ra 2015/21/0191-6). Vor dem Hintergrund des
bereits fünfjährigen Aufenthaltes des Beschwerdeführers im Bundesgebiet (seit
12.05.2015) kann somit nicht per se gesagt werden, dass eine in diesem Zeitraum in
diesem Ausmaß erlangte Integration, wie sie im Fall der Beschwerdeführer
zweifelsohne vorliegt, keine außergewöhnliche ist, die die Erteilung eines
Aufenthaltstitels rechtfertigende Konstellation begründen kann.

Im gegenständlichen Fall ist evident, dass der Beschwerdeführer die in Österreich
verbrachte Zeit genützt hat, um sich sozial und beruflich zu etablieren. Er hat sich -
wie bereits ausgeführt - seit seiner Einreise sehr erfolgreich bemüht, sich umfassend
in die österreichische Gesellschaft zu integrieren. Der Beschwerdeführer hat einen
entsprechend hohen Grad der Integration in sprachlicher, gesellschaftlicher und
wirtschaftlicher Hinsicht erreicht, der sich nicht zuletzt im nachhaltigen Erwerb von
Deutschkenntnissen, im gelungenen Miteinander in seinem sozialen Umfeld, im
erfolgreichen Ausüben einer Berufstätigkeit und in der dadurch erlangten
Selbsterhaltungsfähigkeit in Österreich manifestiert.
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Festzuhalten ist auch, dass der Beschwerdeführer über die gesamte Zeit hindurch in
Österreich unbescholten geblieben ist, wobei die strafgerichtliche Unbescholtenheit
allein die persönlichen Interessen eines Fremden am Verbleib in Österreich gemäß
der verwaltungsgerichtlichen Judikatur nicht entscheidend zu verstärken vermag (vgl.
VwGH 25.02.2010, 2010/0018/0029).

Der Beschwerdeführer hat österreichische Freunde, ist bei der Feuerwehr
ehrenamtlich tätig. Insbesondere aber ist er aufgrund der Lehre, die er gerade
absolviert, selbsterhaltungsfähig. Er ist nicht in die Grundversorgung einbezogen und
somit keine Belastung für den Staat. Er hat bereits gute Deutschkenntnisse und
seinem Lehrmeister fällt der Beschwerdeführer positiv auf. Er hat auch schon
ehrenamtlich in einem Seniorenwohnheim geholfen.

Es wird nicht verkannt, dass den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt von
Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ordnung und Sicherheit ein hoher Stellenwert zukommt (vgl. VwGH
16.01.2001, Zl. 2000/18/0251, u.v.a.), der nur in Ausnahmefällen durch das
persönliche Interesse des Einzelnen am Verbleib in Österreich überwogen werden
kann. Berücksichtigt man jedoch all oben angeführten Aspekte (vgl.
Filzweiser/Frank/Kloibmüller/Raschhofer, Asyl- und Fremdenrecht, Stand:
15.01.2016, § 9 BFA-VG, K16; vgl. auch Gachowetz/Schmidt/Simma/Urban, Asyl-
und Fremdenrecht im Rahmen der Zuständigkeit des BFA, Verlag Österreich (2017)
S. 294), so neben der Aufenthaltsdauer von mehr als 5 Jahren, die sehr guten
Deutschkenntnisse des Beschwerdeführers, die erfolgreiche Durchführung der
Ausbildung zur vollsten Zufriedenheit des Lehrherrn und seine wirtschaftliche
Selbsterhaltungsfähigkeit sowie die hohe soziale Integration in seinem
Lebensumfeld, so ist in den gegenständlichen Fällen aus den eben dargelegten
Gründen in einer Gesamtschau und Abwägung aller Umstände das persönliche und
private Interesse des Beschwerdeführers an der - nicht bloß vorübergehenden -
Fortführung seines Privatlebens in Österreich dennoch höher zu bewerten, als das
öffentliche Interesse an der Aufenthaltsbeendigung zugunsten eines geordneten
Fremdenwesens.

Vor diesem Hintergrund war nach erfolgter Interessenabwägung gemäß § 9 Abs. 2
BFA-VG festzustellen, dass im vorliegenden Fall eine Rückkehrentscheidung
betreffend den Beschwerdeführer im Zeitpunkt der Entscheidung durch das
erkennende Gericht auf Dauer unzulässig ist.

Da die dargelegten, maßgeblichen Umstände in ihrem Wesen nicht bloß
vorübergehend sind, war die Rückkehrentscheidung in Bezug auf den Herkunftsstaat
Afghanistan auf Dauer für unzulässig zu erklären.

Der Beschwerde gegen die Spruchpunkte III. bis VI. des angefochtenen Bescheides
war daher stattzugeben und festzustellen, dass die Erlassung einer
Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig ist.

Zu IV.

Gemäß § 58 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 55
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von Amts wegen zu prüfen, wenn eine Rückkehrentscheidung auf Grund des § 9
Abs. 1 bis 3 BFA-VG auf Dauer für unzulässig erklärt wird.

Gemäß § 55 Abs. 1 AsylG 2005 ist im Bundesgebiet aufhältigen
Drittstaatsangehörigen von Amts wegen oder auf begründeten Antrag eine
"Aufenthaltsberechtigung plus" zu erteilen, wenn

1. dies gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG zur Aufrechterhaltung des Privat- und
Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK geboten ist und

2. der Drittstaatsangehörige das Modul 1 der Integrationsvereinbarung gemäß § 9
Integrationsgesetz (IntG), BGBl. I Nr. 68/2017, erfüllt hat oder zum
Entscheidungszeitpunkt eine erlaubte Erwerbstätigkeit ausübt, mit deren Einkommen
die monatliche Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 Allgemeines
Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955) erreicht wird.

Liegt nur die Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 vor, ist gemäß § 55 Abs. 2 AsylG 2005
eine "Aufenthaltsberechtigung" zu erteilen.

§ 9 Abs. 4 IntG lautet:

"Das Modul 1 der Integrationsvereinbarung ist erfüllt, wenn der Drittstaatsangehörige

1. einen Nachweis des Österreichischen Integrationsfonds über die erfolgreiche
Absolvierung der Integrationsprüfung gemäß § 11 vorlegt,

2. einen gleichwertigen Nachweis gemäß § 11 Abs. 4 über die erfolgreiche
Absolvierung der Integrationsprüfung vorlegt,

3. über einen Schulabschluss verfügt, der der allgemeinen Universitätsreife im Sinne
des § 64 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, oder einem
Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule entspricht,

4. einen Aufenthaltstitel "Rot-Weiß-Rot - Karte" gemäß § 41 Abs. 1 oder 2 NAG
besitzt oder

5. als Inhaber eines Aufenthaltstitels "Niederlassungsbewilligung - Künstler" gemäß §
43a NAG eine künstlerische Tätigkeit in einer der unter § 2 Abs. 1 Z 1 bis 3
Kunstförderungsgesetz, BGBl. I Nr. 146/1988, genannten Kunstsparte ausübt; bei
Zweifeln über das Vorliegen einer solchen Tätigkeit ist eine diesbezügliche
Stellungnahme des zuständigen Bundesministers einzuholen.

Die Erfüllung des Moduls 2 (§ 10) beinhaltet das Modul 1."

Gemäß § 10 Abs. 2 Z 1 IntG ist das Modul 2 der Integrationsvereinbarung erfüllt,
wenn der Drittstaatsangehörige einen Nachweis des Österreichischen
Integrationsfonds über die erfolgreiche Absolvierung der Integrationsprüfung gemäß
§ 12 vorlegt.

Gemäß § 12 Abs. 2 IntG umfasst die Prüfung Sprach- und Werteinhalte. Mit der
Prüfung ist festzustellen, ob der Drittstaatsangehörige über vertiefte Kenntnisse der



118

deutschen Sprache zur selbständigen Sprachverwendung auf dem Sprachniveau B1
gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen und über
vertiefte Kenntnisse der grundlegenden Werte der Rechts- und Gesellschaftsordnung
der Republik Österreich verfügt. Der Prüfungserfolg ist mit "Bestanden" oder "Nicht
bestanden" zu beurteilen. Zur erfolgreichen Absolvierung der Prüfung muss sowohl
das Wissen über Sprach- sowie über Werteinhalte nachgewiesen werden.
Wiederholungen von nicht bestandenen Prüfungen sind zulässig. Die Wiederholung
von einzelnen Prüfungsinhalten ist nicht zulässig.

Die Integrationsprüfung zur Erfüllung des Moduls 2 ist gemäß § 12 Abs. 3 IntG vom
Österreichischen Integrationsfonds oder von einer vom Österreichischen
Integrationsfonds zur Abwicklung der Prüfungen im Rahmen der
Integrationsvereinbarung zertifizierten und somit zur Ausfolgung eines gleichwertigen
Nachweises gemäß Abs. 4 berechtigten Einrichtung durchzuführen.

Im vorliegenden Fall brachte der Beschwerdeführer ein Zertifikat "ÖSD Zertifikat
Deutsch Österreich A2" mit bestanden zur Vorlage. Es ist daher gemäß Abs. 2 eine
"Aufenthaltsberechtigung Plus" zu erteilen. Darüber hinaus übersteigt auch die
Lehrlingsentschädigung die Geringfügigkeitsgrenze des § 5 Abs 2 ASVG.

Das BFA hat dem Beschwerdeführer den Aufenthaltstitel gemäß § 58 Abs. 4 AsylG
2005 auszufolgen; der Beschwerdeführer hat dabei gemäß § 58 Abs. 11 AsylG 2005
mitzuwirken. Der Aufenthaltstitel gilt gemäß § 54 Abs. 2 AsylG 2005 für die Dauer
von zwölf Monaten beginnend mit dem Ausstellungsdatum.

Zu B - Unzulässigkeit der Revision:

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines
Erkenntnisses oder Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133
Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen.

Im vorliegenden Fall erweist sich die ordentliche Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-
VG insofern als nicht zulässig, als der gegenständliche Fall einerseits tatsachenlastig
ist und die Beweiswürdigung und die Länderberichte die entscheidenden Punkte
darstellen. Wie unzweifelhaft der rechtlichen Beurteilung zu entnehmen ist, weicht
die gegenständliche Entscheidung weder von der bisherigen Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es zu irgendeinem Sachverhaltsaspekt des
gegenständlichen Falles an einer Rechtsprechung und kann auch nicht davon
gesprochen werden, dass die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes in
Bezug auf den gegenständlichen Fall uneinheitlich zu beurteilen wäre. Vielmehr
gründet sich die vorliegende Entscheidung auf die bisher ergangene Judikatur der
Gerichtshöfe öffentlichen Rechtes, insbesondere auch eine aktuelle Judikatur des
Verwaltungsgerichtshofes und stellt die einzelfallbezogene Beurteilung der
Zulässigkeit eines Eingriffes in die Rechte nach Art. 8 EMRK keine grundsätzliche
Rechtsfrage dar.

Im Übrigen liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der
im vorliegenden Fall zu lösenden Rechtsfragen vor.


